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Abschnitt 1 
Geltungsbereich 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Studierende der Bachelorstudiengänge und der konsekutiven Masterstudiengänge der 
Philosophischen Fakultät der Universität Bonn, die mit dem akademischen Grad α.ŀŎƘŜƭƻǊ ƻŦ !Ǌǘǎ ό.Φ!Φύά ōȊǿΦ 
αaŀǎǘŜǊ ƻŦ !Ǌǘǎ όaΦ!Φύά ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ (mit Ausnahme der konsekutiven Masterstudiengänge 
α5ŜǇŜƴŘŜƴŎȅ ŀƴŘ {ƭŀǾŜǊȅ {ǘǳŘƛŜǎά ǳƴŘ α{ƭŀǾŜǊȅ {ǘǳŘƛŜǎάύΣ ǎǘǳŘƛŜǊŜƴ ƴŀŎƘ aŀǖƎŀōŜ ŘƛŜǎŜǊ tǊǸŦǳƴƎǎƻǊŘƴǳƴƎ.  

(2) Ab dem Wintersemester 2024/2025 werden keine Studierenden mehr in den Masterstudiengang 
αLƴǘŜǊǊŜƭƛƎƛǀǎŜ {ǘǳŘƛŜƴ ς tƘƛƭƻǎƻǇƘƛŜ ŘŜǊ wŜƭƛƎƛƻƴŜƴά ŜƛƴƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΦ tǊǸŦǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ {ǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ 
können noch bis zum 30. September 2026 abgelegt werden. Studierende des Masterstudiengangs 
αLƴǘŜǊǊŜƭƛƎƛǀǎŜ {ǘǳŘƛŜƴ ς tƘƛƭƻǎƻǇƘƛŜ ŘŜǊ wŜƭƛƎƛƻƴŜƴάΣ ŘƛŜ ƛƘǊ {ǘǳŘƛǳƳ ōƛǎ ȊǳƳ олΦ  September 2026 nicht 
abgeschlossen haben, werden von Amts wegen exmatrikuliert. Der Prüfungsausschuss kann diese Frist auf 
begründeten Antrag um sechs Monate verlängern; ist das Studium dann bis zum 31. März 2027 nicht 
abgeschlossen, erfolgt die Exmatrikulation von Amts wegen. 
 

§ 1a 
(weggefallen) 

 
Abschnitt 2 

Studiengangmodelle, Studienziel, Abschluss und Regelstudienzeit 
 

§ 2 
Studiengangmodelle 

 
(1) Ein Studiengang ist definiert als Kombination der angestrebten Abschlussprüfung mit einem 
Studienfach (Bachelor- und Masterstudiengänge nach Ein-Fach-Modell) oder mehreren 
Studienfächern/Teilstudiengängen (Kombinationsbachelorstudiengänge nach Zwei-Fach-Modell oder Kern- 
und Begleitfach-Modell). 
 
(2) Die Philosophische Fakultät bietet für das Bachelorstudium folgende Studiengangmodelle an (s. Anlage 
1): 
1. Ein-Fach-Modell 
2. Zwei-Fach-Modell 
3. Kern- und Begleitfach-Modell. 
 
(3) Das Bachelorstudium im Ein-Fach-Modell umfasst: 
- 156 Leistungspunkte (LP) für Module des Pflichtbereichs und des fachgebundenen 

Wahlpflichtbereichs,  
- 12 LP für Module des freien Wahlpflichtbereichs (Überfachlicher Praxisbereich) gemäß Anlage 3 sowie  
- 12 LP für die Bachelorarbeit.  
Im jeweiligen Modulplan (Anlage 2) ist der Umfang des Pflichtbereichs und des fachgebundenen 
Wahlpflichtbereichs für das jeweilige Studienfach geregelt. 
 
(4) Das Bachelorstudium im Zwei-Fach-Modell umfasst das Studium von zwei gleichgewichtigen 
Studienfächern. Insgesamt ergibt sich folgende Aufteilung: 
- 78 LP in jedem der beiden Fächer für Module des Pflichtbereichs und des fachgebundenen 

Wahlpflichtbereichs,  
- 12 LP für Module des freien Wahlpflichtbereichs (Überfachlicher Praxisbereich) gemäß Anlage 3 sowie  
- 12 LP für die Bachelorarbeit.  
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Im jeweiligen Modulplan (Anlage 2) ist der Umfang des Pflichtbereichs und des fachgebundenen 
Wahlpflichtbereichs für das jeweilige Studienfach geregelt. 
 
(5) Das Bachelorstudium im Kern- und Begleitfach-Modell umfasst das Studium eines Kernfachs und eines 
Begleitfachs. Insgesamt ergibt sich folgende Aufteilung: 
- 120 LP für Module im Kernfach, 
- 36 LP für Module im Begleitfach, 
- 12 LP für Module des freien Wahlpflichtbereichs (Überfachlicher Praxisbereich) gemäß Anlage 3 sowie  
- 12 LP für die Bachelorarbeit.  
Im jeweiligen Modulplan (Anlage 2) ist der Umfang des Pflichtbereichs und des fachgebundenen 
Wahlpflichtbereichs für das jeweilige Kern- bzw. Begleitfach geregelt. 
 
(6) Das Masterstudium umfasst Module im Umfang von 90 LP sowie die Masterarbeit im Umfang von 
30 LP. Im jeweiligen Modulplan (Anlage 5) ist der Umfang des Pflichtbereichs und des Wahlpflichtbereichs 
für das jeweilige Studienfach geregelt. 
 
(7) Die Einzelheiten zu den Modulen, ihren Zugangsvoraussetzungen und der Anzahl der Leistungspunkte 
je Modul werden im jeweiligen Modulplan geregelt. Über die im Modulplan aufgeführten Module hinaus 
kann der Prüfungsausschuss sowohl für den fachgebundenen Wahlpflichtbereich als auch für den freien 
Wahlpflichtbereich (Überfachlichen Praxisbereich) weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese 
vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Abs. 7 bekannt. 
 
(8) Sofern die jeweiligen studienfachspezifischen Bestimmungen dies vorsehen, kann ein Studiengang 
auch als Teilzeitvariante studiert werden. 
 
(9) Für einzelne Studienfächer sind Profile, Schwerpunkte, Fachrichtungen oder Ergänzungsbereiche zu 
wählen. Näheres regeln die studienfachspezifischen Bestimmungen.  
 
(10) Das Studienangebot im Zwei-Fach-Modell sowie im Kern- und Begleitfach-Modell wird durch andere 
Fakultäten der Universität Bonn ergänzt (s. Kombinationsmatrix in Anlage 1). Für das Studium der von 
anderen Fakultäten angebotenen Teilstudiengänge gilt jeweils die Prüfungsordnung der Fakultät, die den 
Teilstudiengang anbietet. Für den gesamten Kombinationsbachelorstudiengang finden die Regelungen dieser 
Prüfungsordnung Anwendung, sofern die Prüfungsordnungen der Teilstudiengänge anderer Fakultäten keine 
abweichenden Regelungen vorsehen. 
 
(11) Einige Studiengänge werden im Rahmen internationaler Hochschulkooperationen durchgeführt. Für 
diese Studiengänge können die fachspezifischen Bestimmungen abweichende Regelungen vorsehen zu den 
§§ 2 (Studiengangmodelle), 4 (Akademische Grade), 5 (Regelstudienzeit, Leistungspunktsystem, Studienplan 
und Unterrichts-/Prüfungssprache), 6 (Zugangsvoraussetzungen zum Studium), 7 (Anerkennung und 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen), 10 (Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer), 
22 (Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Bachelorarbeit) und 24 (Abgabe, Bewertung und 
Wiederholung der Masterarbeit). 
 

§ 3 
Ziele des Studiums und Zweck der Prüfung 

 
(1) Die Bachelorstudiengänge der Philosophischen Fakultät haben ein forschungsorientiertes Profil. Das 
Studium soll den Studierenden die erforderlichen fachwissenschaftlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Methoden sowie berufsrelevante Schlüsselqualifikationen so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlich 
fundierter Arbeit, zur kritischen Einordnung und Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
Methoden in der beruflichen Praxis sowie zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. Dabei werden die 
Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt und ggf. der fachübergreifenden Bezüge 
berücksichtigt. 
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(2) Die Studierenden der Bachelorstudiengänge sollen lernen, ihr Wissen und Verstehen auf ihre Tätigkeit 
oder ihren Beruf anzuwenden und Problemlösungen und Argumente in ihrem Fachgebiet zu erarbeiten und 
weiterzuentwickeln.  
 
(3) Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss einer wissenschaftlichen 
Ausbildung im gewählten Studienfach bzw. in den gewählten Studienfächern. 
 
(4) Die konsekutiven Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät haben ein forschungsorientiertes 
Profil und sind zum Teil interdisziplinär ausgerichtet. Das Studium soll den Studierenden die erforderlichen 
fachwissenschaftlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden sowie berufsrelevante 
Schlüsselqualifikationen so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlich fundierter Arbeit, zur kritischen 
Einordnung und Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden in der beruflichen Praxis 
sowie zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. Dabei werden die Anforderungen und Veränderungen 
in der Berufswelt und ggf. der fachübergreifenden Bezüge berücksichtigt. Die Studienziele konzentrieren sich 
vor allem auf 
- ein an den aktuellen Forschungsfragen orientiertes Fachwissen auf der Basis vertieften 

Grundlagenwissens; 
- methodische und analytische Kompetenzen, die zu einer selbständigen Erweiterung der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse befähigen, wobei Forschungsmethoden und -strategien eine zentrale 
Bedeutung haben. 

 
(5) Die Studierenden der Masterstudiengänge sollen lernen, komplexe Problemstellungen aufzugreifen 
und sie mit wissenschaftlichen Methoden auch über die aktuellen Grenzen des Wissensstandes hinaus zu 
bearbeiten. Die interdisziplinäre Ausrichtung einzelner Masterstudiengänge soll dazu befähigen, 
fächerübergreifende Zusammenhänge zu überblicken und wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse 
selbständig anzuwenden. 
 
(6) Die Masterprüfung bildet den weiteren berufsqualifizierenden Abschluss einer vertiefenden und 
forschungsbezogenen, wissenschaftlichen Ausbildung im gewählten Studienfach. 
 

§ 4 
Akademische Grade 

 
(1) Ist die Bachelorprüfung im gewählten Studiengang bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät der 
¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘ .ƻƴƴ ŘŜƴ ŀƪŀŘŜƳƛǎŎƘŜƴ DǊŀŘ α.ŀŎƘŜƭƻǊ ƻŦ !Ǌǘǎ ό.Φ!ΦύάΦ 
 
(2) Ist die Masterprüfung im gewählten Studiengang bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät der 
¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘ .ƻƴƴ ŘŜƴ ŀƪŀŘŜƳƛǎŎƘŜƴ DǊŀŘ αaŀǎǘŜǊ ƻŦ !Ǌǘǎ όaΦ!ΦύάΦ 
 
(3) In Studiengängen, die gemeinsam mit einer ausländischen Partnerhochschule angeboten werden, 
kann nach Maßgabe der studienfachspezifischen Bestimmungen ein Doppelabschluss (Double Degree) 
erworben werden. 
 

§ 5 
Regelstudienzeit, Leistungspunktsystem, Studienplan 

und Unterrichts-/Prüfungssprache  
 
(1) Die Regelstudienzeit des Bachelorstudiums beträgt einschließlich der Bachelorarbeit sechs Semester 
(180 LP); in der Teilzeitvariante beträgt die Regelstudienzeit einschließlich der Bachelorarbeit neun Semester 
(180 LP). Die Regelstudienzeit des Masterstudiums beträgt einschließlich der Masterarbeit vier Semester (120 
LP).  
 
(2) Die Studieninhalte sind so ausgewählt und begrenzt, dass die Bachelor- bzw. Masterprüfung in der 
jeweiligen Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Sie werden in Form von Modulen vermittelt, die in 
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der Regel aus thematisch, methodisch oder systematisch aufeinander bezogenen Unterrichtseinheiten 
bestehen.  
 
(3) Jedes Modul wird in der Regel mit einer Modulprüfung abgeschlossen; für jedes erfolgreich 
abgeschlossene Modul erwirbt die oder der Studierende Leistungspunkte (LP) nach dem European Credit 
Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt entspricht einem kalkulierten studentischen 
Arbeitsaufwand (Workload) im Präsenz- und Selbststudium von 30 Stunden. 
 
(4) Für einen sachgerechten Aufbau des Studiums wird ein Studienplan als Empfehlung für die 
Studierenden aufgestellt. Der oder dem einzelnen Studierenden kann auf ihre oder seine Anforderung hin 
ein individueller Studienverlaufsplan erstellt werden.  
 
(5) Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Deutsch, sofern die studienfachspezifischen Bestimmungen 
keine andere Unterrichts- und Prüfungssprache vorsehen. In Studiengängen, für die Deutsch als Unterrichts- 
und Prüfungssprache vorgesehen ist, können einzelne Wahlpflichtmodule in englischer Sprache angeboten 
werden, wenn durch ein ausreichendes Angebot an Wahlpflichtmodulen in deutscher Sprache in jedem 
Semester gewährleistet ist, dass das Studium auch ohne das Absolvieren von Modulen in englischer Sprache 
verzögerungsfrei weitergeführt werden kann; Wahlpflichtmodule, die unter dieser Voraussetzung in 
englischer Sprache durchgeführt werden, werden vor Beginn des jeweiligen Semesters bekannt gegeben.  
 
(6) Das Studium kann in der Regel nur zum Wintersemester aufgenommen werden; Abweichungen sind 
in den studienfachspezifischen Bestimmungen festgelegt. 
 

Abschnitt 3 
Zugangsvoraussetzungen und Anrechnung 

 
§ 6 

Zugangsvoraussetzungen zum Studium 
 
(1) Die Qualifikation für ein Bachelorstudium an der Philosophischen Fakultät wird gemäß § 49 HG durch 
ein Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife) nachgewiesen, das in der 
Regel durch den erfolgreichen Abschluss einer auf das Studium vorbereitenden Schulbildung oder einer als 
gleichwertig anerkannten Vorbildung erworben wird. Die studienfachspezifischen Bestimmungen können 
weitere Zugangsvoraussetzungen vorsehen.  
 
(2) Für den Zugang zu den konsekutiven Masterstudiengängen der Philosophischen Fakultät ist der 
Nachweis eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses erforderlich, auf dem der jeweilige 
Masterstudiengang aufbaut. Näheres regeln die studienfachspezifischen Bestimmungen.  
 
(2a) Sofern die studienfachspezifischen Bestimmungen nichts anderes vorsehen, müssen 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber Kenntnisse der deutschen Sprache mindestens auf Niveau C1 
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) besitzen; als Nachweis dient eine an 
einer deutschsprachigen Einrichtung in deutscher Sprache erworbene Hochschulzugangsberechtigung, eine 
deutsche Sprachprüfung (z. B.: DSH 2, TestDaF auf der Ebene TDN 4) oder eine äquivalente Qualifikation. 
 
(3) Kapazitätsbezogene Zulassungsbeschränkungen (Numerus clausus) bleiben unberührt. Sofern die 
Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber die Anzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen überschreitet, richtet sich die Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber nach der zum Zeitpunkt der Bewerbung geltenden Ordnung für Auswahlverfahren in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn in der jeweils 
gültigen Fassung. 
 
(4) Das Masterstudium wird bereits vor dem Erwerb der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 2 eröffnet, 
wenn 
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1. zum Zeitpunkt der Bewerbung für einen Masterstudiengang nachgewiesen wurde, dass alle in den 
jeweiligen studienfachspezifischen Bestimmungen für eine Bewerbung vor dem Erwerb des ersten 
berufsqualifizierenden Abschlusses genannten Voraussetzungen erfüllt sind und  

2. alle für den erfolgreichen Abschluss des Studiums, das zum ersten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss gemäß Absatz 2 führt, erforderlichen Prüfungsleistungen bei Aufnahme des 
Masterstudiums zum Wintersemester vor dem 1. Oktober bzw. bei Aufnahme des Masterstudiums 
zum Sommersemester vor dem 1. April erbracht wurden. 

Der Nachweis über die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen muss bei der Beantragung der Zulassung zum 
Masterprüfungsverfahren erbracht werden. Liegt er nicht spätestens bis zum Ende des ersten Semesters 
beim Prüfungsausschuss vor, erlischt die Einschreibung mit Wirkung für die Zukunft. 
 
(5) Die studienfachspezifischen Bestimmungen der Bachelor(teil-)studiengänge können vorsehen, dass 
Voraussetzung für die Einschreibung die vorherige Teilnahme am Online-Self-Assessment (OSA) ist; das OSA 
dient der Feststellung der Eignung für den jeweiligen (Teil-)Studiengang. Das Testergebnis dient dabei der 
persönlichen Studienorientierung. 
 

§ 7 
Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 
(1) Leistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, an 
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschulen oder in einem anderen Studiengang der Universität Bonn erbracht 
worden sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein 
wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden; eine Prüfung der Gleichwertigkeit 
findet nicht statt. Der Prüfungsausschuss rechnet die anerkannten Leistungen auf Module des Curriculums 
an. Eine endgültig nicht bestandene und nicht mehr kompensierbare Prüfungsleistung aus einem 
Studiengang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe zum gewählten Studiengang aufweist, begründet ein 
Einschreibungshindernis.  
 
(2) Prüfungsmaßstab für die Anerkennung ist die Wesentlichkeit von Unterschieden. Maßstab für die 
Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang 
und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die 
Leistung gelten, auf die hin angerechnet werden soll. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Allein ein Unterschied hinsichtlich der zu 
erwerbenden Leistungspunktzahl stellt keinen wesentlichen Unterschied dar. Für Leistungen, die in einem 
weiterbildenden Studium erbracht worden sind, gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 
Wenn keine wesentlichen Unterschiede vorliegen, erfolgt eine vollständige Anerkennung der erbrachten 
Leistungen. Ergibt die Prüfung nach den vorstehend beschriebenen Grundsätzen, dass eine Leistung nur 
teilweise anrechnungsfähig ist, erfolgt innerhalb des entsprechenden Moduls eine Teilanrechnung. Das 
entsprechende Modul ist erst bestanden, wenn die fehlenden Leistungen erbracht wurden; erst dann erfolgt 
die Vergabe von Leistungspunkten nach Maßgabe dieser Ordnung. Über Umfang und Art der zu erbringenden 
fehlenden Leistungen entscheidet der Prüfungsausschuss. Die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften sind zu beachten. 
 
(3) Zuständig für Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren ist gemäß § 9 Abs. 4 Satz 2 der 
Prüfungsausschuss. Er legt fest, bei welchen Studiengängen es sich um Studiengänge handelt, die mit dem 
gewählten Studiengang verwandt sind oder eine erhebliche inhaltliche Nähe zu diesem aufweisen. Bei der 
Prüfung der Wesentlichkeit von Unterschieden sind zuständige Fachvertreterinnen bzw. Fachvertreter zu 
hören. Weiterhin kann bei Zweifeln an der Anrechenbarkeit von im Ausland erbrachten Leistungen die 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. Die Entscheidung über eine Anrechnung oder 
deren Versagung ist der oder dem Studierenden innerhalb einer Frist von acht Wochen mitzuteilen und mit 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Sofern Leistungen nicht oder nur teilweise angerechnet werden 
können, ist dies vom Prüfungsausschuss zu begründen; ihn trifft insoweit die Beweislast. Versagt der 
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Prüfungsausschuss die begehrte Anrechnung, so kann die oder der Studierende eine Überprüfung durch das 
Rektorat beantragen. 
 
(4) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten ς soweit die Notensysteme vergleichbar sind 
ς zu übernehmen und gewichtet mit den Leistungspunkten des Moduls, auf das die Leistungen angerechnet 
werden sollen, in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Werden Studienleistungen angerechnet, 
ǿŜǊŘŜƴ ǎƛŜ ƻƘƴŜ .ŜƴƻǘǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ ±ŜǊƳŜǊƪ αōŜǎǘŀƴŘŜƴά ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴΦ .Ŝƛ ƴƛŎƘǘ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘōŀǊŜƴ 
bƻǘŜƴǎȅǎǘŜƳŜƴ ǿƛǊŘ ŘŜǊ ±ŜǊƳŜǊƪ αōŜǎǘŀƴŘŜƴά ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴΦ 5ƛŜ !ƴǊŜŎƘƴǳƴƎ ǿƛǊŘ ƛƳ ½ŜǳƎƴƛǎ ŀƭǎ ǎƻƭŎƘŜ 
kenntlich gemacht.  
 
(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Absatz 1 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die 
oder der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Informationen über die anzuerkennenden 
Leistungen bereitzustellen. Der Prüfungsausschuss legt für jedes Semester fest, bis zu welchem Zeitpunkt im 
Semester ein Antrag auf Anerkennung für das jeweilige Semester eingereicht werden kann. Anträge, die nach 
diesem Zeitpunkt eingereicht werden, können erst für das darauffolgende Semester berücksichtigt werden. 
 
(6) Studienbewerberinnen oder Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß 
§ 49 Abs. 12 HG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in 
der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Prüfungsleistungen der Bachelor- 
bzw. Masterprüfung angerechnet. Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den 
Prüfungsausschuss bindend. 
 
(7) Auf Antrag können auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Qualifikationen 
auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen im Umfang von bis zu 50 % der gemäß § 5 Abs. 1 zu erbringenden 
Leistungspunkte auf den gewählten Studiengang angerechnet werden, wenn diese Kenntnisse und 
Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 
 

§ 8 
Zugang zu einzelnen Lehrveranstaltungen 

 
(1) Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder Zweck oder aus sonstigen Gründen von 
Forschung und Lehre eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der 
Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit, so regelt auf Antrag der oder des Lehrenden die 
Dekanin oder der Dekan oder, bei Lehrveranstaltungen in Modulen, die aus einem Studiengang einer anderen 
Fakultät importiert werden, die oder der in der entsprechenden Prüfungsordnung benannte 
Funktionsträgerin oder Funktionsträger die Teilnahme unter Berücksichtigung von § 59 HG. Die Kriterien für 
die Prioritäten sind in einer Anlage zur jeweiligen Prüfungsordnung geregelt. 
 
(2) Die oder der in Absatz 1 genannte Funktionsträgerin oder Funktionsträger legt die Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrveranstaltungen, deren Teilnehmerzahl begrenzt wird, fest. Der 
Prüfungsausschuss gibt diese vor Beginn eines Semesters bekannt. 
 

Abschnitt 4 
Prüfungsausschuss und Prüferinnen und Prüfer 

 
§ 9 

Prüfungsausschuss und Geschäftsstelle 
 
(1) Für die Erledigung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet der Fakultätsrat 
der Philosophischen Fakultät einen gemeinsamen Prüfungsausschuss für die Bachelorstudiengänge und die 
konsekutiven Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät. Die Dekanin oder der Dekan trägt dafür 
Sorge, dass der Prüfungsausschuss seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt und erfüllen kann. Die Dekanin 
oder der Dekan gibt die hierfür erforderlichen Weisungen. 
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(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus 16 stimmberechtigten Mitgliedern, davon 
- zwölf Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer (einschließlich der 

Studiendekanin oder des Studiendekans als Vorsitzende oder Vorsitzender sowie der oder des 
stellvertretenden Vorsitzenden); dabei stellt jedes Institut der Philosophischen Fakultät mindestens 
ein Mitglied;  

- zwei Mitglieder aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät;  
- zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden (eine Studierende oder ein Studierender eines 

Bachelor(teil)studiengangs und eine Studierende oder ein Studierender eines konsekutiven 
Masterstudiengangs der Fakultät). 

Die oder der stellvertretende Vorsitzende und die weiteren Mitglieder werden nach Gruppen getrennt vom 
Fakultätsrat gewählt. Wählbar für den Prüfungsausschuss sind diejenigen Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, die im Umfang von mindestens zwei SWS ihres Lehrdeputats in einem 
Bachelor(teil)studiengang oder in einem konsekutiven Masterstudiengang der Philosophischen Fakultät tätig 
sind. Aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind diejenigen wählbar, die in 
einem Bachelor(teil)studiengang oder in einem konsekutiven Masterstudiengang der Philosophischen 
Fakultät lehren oder bereits gelehrt haben oder in der Organisation eines dieser Studiengänge tätig sind. Aus 
der Gruppe der Studierenden sind diejenigen wählbar, die für einen Bachelor(teil)studiengang oder für einen 
konsekutiven Masterstudiengang der Philosophischen Fakultät eingeschrieben sind. Für jedes der 16 
Mitglieder ς außer für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden ς wird je eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter gewählt, die oder der das Mitglied im Verhinderungsfall vertritt. Die Amtszeit der Mitglieder 
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und aus der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein Jahr. 
Wiederwahl ist zulässig. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und 
Verwaltungsprozessrechtes. Zur administrativen Unterstützung des Prüfungsausschusses richtet die Fakultät 
eine Geschäftsstelle ein; sie handelt im Auftrag des Prüfungsausschusses. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden, und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für 
die Entscheidung in Anerkennungs- und Anrechnungsverfahren sowie über Widersprüche gegen die in 
Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen. Er berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem 
Fakultätsrat über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der Dauer der Bachelor- 
bzw. Masterarbeiten sowie über die Verteilung der Gesamtnoten; Gegenstand des Berichts ist auch die 
Entwicklung des Angebots digitaler Prüfungen und deren Auswirkung auf das Erreichen der Lernziele und die 
Bildungschancen der Studierenden. Einmal pro Semester teilt der Prüfungsausschuss dem 
Studierendensekretariat mit, welche Studierenden nach Maßgabe eines bestandskräftigen Bescheids des 
Prüfungsausschusses die Bachelor- bzw. Masterprüfung gemäß § 28 Absatz 9 bzw. § 28 Absatz 10 endgültig 
nicht bestanden haben. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der 
Studienpläne. Er kann die Erledigung von konkret festzulegenden Aufgaben, insbesondere die Bestellung von 
Prüferinnen und Prüfern sowie Beisitzerinnen und Beisitzern, per Beschluss auf die oder den Vorsitzenden 
übertragen. Die Übertragung 
- der Entscheidung über Widersprüche nach Satz 2, 
- der Bewertung, inwiefern ein mehrfacher oder sonst schwerwiegender Täuschungsversuch nach § 26 

Absatz 3 vorliegt,  
- der Entscheidung über die Ungültigkeit der Bachelor- bzw. Masterprüfung und die Aberkennung des 

Bachelor- bzw. Mastergrades nach § 33 sowie  
- der Berichtspflicht gegenüber dem Fakultätsrat nach Satz 3  
ist ausgeschlossen. 
 
(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. Über die Beratungen und Beschlüsse des Prüfungsausschusses wird ein 
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Ergebnisprotokoll angefertigt und der Geschäftsstelle innerhalb von zehn Tagen nach der Sitzung des 
Prüfungsausschusses übermittelt. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder der oder dem 
stellvertretenden Vorsitzenden mindestens acht weitere Mitglieder bzw. deren Vertreterinnen oder 
Vertreter, darunter mindestens vier Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer, anwesend sind. Leitet die 
oder der stellvertretende Vorsitzende eine Sitzung, weil die oder der Vorsitzende verhindert ist, hat ihre 
Stellvertreterin oder ihr Stellvertreter oder seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter das Recht, als 
stimmberechtigtes Mitglied an der Sitzung teilzunehmen; sie oder er kann jedoch in keinem Fall die 
Stellvertretung der oder des Vorsitzenden übernehmen. Der Prüfungsausschuss beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden bzw. im Falle ihrer oder 
seiner Abwesenheit die Stimme der oder des stellvertretenden Vorsitzenden. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwohnen. 
 
(7) Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und andere Mitteilungen des Prüfungsausschusses, die 
nicht nur einzelne Personen betreffen, werden durch Aushang oder in elektronischer Form unter Beachtung 
des Datenschutzes mit rechtlich verbindlicher Wirkung bekanntgemacht. Zusätzliche anderweitige 
Bekanntmachungen sind zulässig, aber nicht rechtsverbindlich. 
 
(8) Der Prüfungsausschuss kann seine Sitzungen in physischer Präsenz sowie vollständig in elektronischer 
Kommunikation als Online-Videokonferenzsitzung (Online-Sitzung) oder teilweise in elektronischer 
Kommunikation (hybride Sitzung) abhalten. Auf Antrag eines Ausschussmitglieds kann die oder der 
Vorsitzende des Ausschusses der Teilnahme des antragstellenden Mitglieds unter Nutzung eines 
Videokonferenztools zustimmen, soweit der Sitzungssaal die erforderlichen technischen Voraussetzungen 
für eine digitale Teilnahme einzelner Mitglieder am Sitzungsverlauf und an Beschlüssen erfüllt. Für Online-
Sitzungen bzw. hybride Sitzungen dürfen nur die vom Rektorat freigegebenen Videokonferenztools genutzt 
werden. 

(9) Beschlüsse im Prüfungsausschuss können in elektronischer Kommunikation gefasst werden. Werden 
Beschlüsse im Rahmen einer Online-Sitzung, einer hybriden Sitzung oder einer Präsenzsitzung unter Nutzung 
eines Videokonferenztools gefasst, erfolgt die Abstimmung entweder durch Heben der Hand oder durch 
Verwendung eines vom Rektorat freigegebenen Onlineabstimmungstools. Geheime Abstimmungen werden 
im Rahmen einer Online-Sitzung ausschließlich unter Nutzung eines Onlineabstimmungstools gefasst. Die 
Nutzung eines Onlineabstimmungstools ist auch in Sitzungen zulässig, die ausschließlich oder teilweise in 
physischer Präsenz durchgeführt werden. Beschlüsse im Prüfungsausschuss können zudem im 
Umlaufverfahren gefasst werden, sofern kein Ausschussmitglied dem Umlaufverfahren widerspricht. 
Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit gelten für Beschlussfassungen in elektronischer Kommunikation und 
Beschlüsse im Umlaufverfahren die gleichen Regelungen wie für Präsenzsitzungen. Bei Umlaufbeschlüssen 
ist eine Frist für die Rückantwort zu setzen. Gehen innerhalb der Frist weniger Rückantworten von 
Mitgliedern ein als für die Beschlussfähigkeit erforderlich, gilt der Beschluss als nicht gefasst. Widerspricht 
ein Ausschussmitglied innerhalb der für die Rückantwort gesetzten Frist der Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren, hat die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Präsenzsitzung, eine hybride 
Sitzung oder eine Online-Sitzung anzuberaumen, im Rahmen derer der Beschluss gefasst wird. Den 
Ausschussmitgliedern wird durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden bei Umlaufbeschlüssen eine 
konkrete Beschlussvorlage auf dem Postweg oder per E-Mail zugeleitet, über die abzustimmen ist. Die 
stimmberechtigten Ausschussmitglieder senden ihr eigenhändig unterschriebenes Votum per Post, Fax oder 
eingescannt per E-Mail an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zurück. Das 
Abstimmungsergebnis der Beschlüsse im Sinne des Satzes 1 und 5 ist zu protokollieren. Satz 11 findet keine 
Anwendung, soweit Beschlussfassungen im Umlaufverfahren unter Verwendung eines vom Rektorat 
freigegebenen Onlineabstimmungstools durchgeführt werden. In diesem Fall muss gleichwohl eine 
Abstimmungsfrist gesetzt werden und mit Übersendung der Vorlage werden Hinweise zur Stimmabgabe 
durch das Onlineabstimmungstool gegeben. 
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(10) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet, ob die Prüfungsausschusssitzung in 
Präsenz, als hybride Sitzung oder als Online-Sitzung stattfindet. Die oder der Vorsitzende entscheidet zudem, 
ob Beschlüsse in Präsenz, in elektronischer Kommunikation oder als Umlaufbeschlüsse gefasst werden. 
Absatz 9 Satz 5 und 9 bleiben unberührt. Auf Antrag eines Drittels der Mitglieder des Ausschusses ist eine 
Prüfungsausschusssitzung in Präsenz durchzuführen. 
 
(11) Der Prüfungsausschuss kann mit der Prüfungsverwaltung befasste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle dauerhaft oder zu einzelnen Sitzungen bzw. Tagesordnungspunkten hinzuziehen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in diesem Fall Rederecht, aber kein Stimmrecht. 
 

§ 10 
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

 
(1) Die Professorinnen und Professoren sowie die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der 
Philosophischen Fakultät sind Prüferinnen oder Prüfer, ohne dass es der ausdrücklichen Bestellung durch den 
Prüfungsausschuss bedarf. Dies gilt ς sofern die betreffenden Personen im jeweiligen oder vorherigen 
Semester Lehraufgaben wahrnehmen bzw. wahrgenommen haben ς auch für habilitierte Mitglieder der 
Fakultät, Lehrbeauftragte, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Jede Person gemäß Satz 1 und 
2 kann auch die Funktion einer Beisitzerin oder eines Beisitzers übernehmen, ohne dass es der ausdrücklichen 
Bestellung bedarf. Im Übrigen kann der Prüfungsausschuss weitere Prüferinnen und Prüfer sowie 
Beisitzerinnen und Beisitzer nach Maßgabe des § 65 HG bestellen. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur 
bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Bachelor- bzw. Masterprüfung oder eine gleichwertige 
Prüfung abgelegt hat. 
 
(2) Modulprüfungen werden in der Regel von den im Modul unterrichtenden Lehrenden abgehalten. Dies 
gilt auch für etwaige Zweitprüferinnen und Zweitprüfer im Sinne von § 65 Absatz 2 Satz 1 HG. Ist eine 
Lehrende oder ein Lehrender wegen Krankheit oder aus anderen wichtigen Gründen daran gehindert, 
Modulprüfungen fristgerecht abzuhalten, sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass eine andere Prüferin oder 
ein anderer Prüfer für die Abhaltung der Modulprüfung bestimmt wird.  
 
(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen. 
 
(4) Der Prüfling kann die Prüferinnen und Prüfer für die Bachelor- bzw. die Masterarbeit vorschlagen. Auf 
den Vorschlag soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden; er begründet jedoch keinen Anspruch. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüferinnen und Prüfer 
rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekanntgegeben 
werden. 
 

Abschnitt 5 
Umfang und Durchführung von Prüfungen, 

Prüfungsformen und -fristen 
 

§ 11 
Umfang der Bachelor- bzw. Masterprüfung  

 
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus  
1. den studienbegleitenden Modulprüfungen, die sich auf die Lehrinhalte der im jeweiligen Modulplan 

spezifizierten Module beziehen; 
2. dem Nachweis der anstelle einer Modulprüfung im jeweiligen Modulplan vorgesehenen Kriterien zur 

Vergabe von Leistungspunkten; 
3. der Bachelorarbeit. 
Alle Prüfungsleistungen sollen innerhalb der in § 5 Abs. 1 festgelegten Regelstudienzeit erbracht werden.  
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(2) Die Masterprüfung besteht aus  
1. den studienbegleitenden Modulprüfungen, die sich auf die Lehrinhalte der im jeweiligen Modulplan 

spezifizierten Module beziehen; 
2. dem Nachweis der anstelle einer Modulprüfung im jeweiligen Modulplan vorgesehenen Kriterien zur 

Vergabe von Leistungspunkten; 
3. der Masterarbeit.  
Alle Prüfungsleistungen sollen innerhalb der in § 5 Abs. 1 festgelegten Regelstudienzeit erbracht werden.  
 
(3) Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend abgelegt. Jedem Modul, auch wenn es aus 
mehreren Veranstaltungen besteht, ist in der Regel eine Modulprüfung zugeordnet, deren Ergebnis in das 
Abschlusszeugnis eingeht. Die Vergabe der Leistungspunkte setzt den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen 
Moduls voraus. Ein Modul gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn  
a. die zugehörige Modulprüfung bzw. alle dem Modul zugehörigen Teilprüfungsleistungen mit 

ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜǿŜǊǘŜǘ ƛǎǘκǎƛƴŘ ƻŘŜǊ  
b. die anstelle einer Modulprüfung im Modulplan vorgesehenen Kriterien zur Vergabe von 

Leistungspunkten nachgewiesen wurden.  
 
(4) Besteht ein Modul aus mehreren Veranstaltungen, zu denen Modulteilprüfungen gehören, so werden 
die Leistungspunkte nach Bestehen der letzten Modulteilprüfung gutgeschrieben. 
 
(5) Sofern die studienfachspezifischen Bestimmungen nichts anderes vorsehen, werden die Prüfungen in 
der Unterrichtssprache abgenommen. Prüfungen oder Teile der Prüfungen können auf Antrag der 
Studierenden und nach Absprache mit der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer bzw. den 
jeweiligen Prüferinnen oder Prüfern auch in einer anderen, studiengangbezogenen Sprache abgenommen 
werden. Es besteht jedoch kein Anspruch, Teile der Prüfung in dieser Sprache abzulegen. 
 

§ 12 
Zulassung zum Bachelor- bzw. Masterprüfungsverfahren und zu Modulprüfungen 

 
(1) Die oder der Studierende muss die Zulassung zum Bachelor- bzw. Masterprüfungsverfahren 
beantragen. Der Antrag ist vor der Anmeldung zur ersten Modulprüfung elektronisch an den 
Prüfungsausschuss zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 
1. die Nachweise über die in § 6 Abs. 1 bzw. § 6 Abs. 2 bezeichneten allgemeinen und 

studienfachspezifischen Zugangsvoraussetzungen; 
2. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende im gewählten Studiengang eine Prüfungsleistung 

oder die Bachelor- bzw. Masterprüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich zum Zeitpunkt der 
Anmeldung zu einer Modulprüfung in einem anderen Prüfungsverfahren befindet, dessen 
Nichtbestehen ein Einschreibungshindernis begründen würde. Dies gilt entsprechend für 
Prüfungsverfahren in einem Studiengang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist; 

3. bei (Teil-)Studiengängen, in denen Profile, Schwerpunkte, Fachrichtungen oder Ergänzungsbereiche zu 
wählen sind: eine Erklärung, welches Profil, welcher Schwerpunkt, welche Fachrichtung bzw. welcher 
Ergänzungsbereich gewählt wird; die studienfachspezifischen Bestimmungen können abweichende 
Regelungen zur Wahl eines Profils, eines Schwerpunkts, einer Fachrichtung bzw. eines 
Ergänzungsbereichs vorsehen. 

 
(2) Vom Prüfungsausschuss kann zu Modulprüfungen nur zugelassen werden, wer  
1. die Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt und nachweist; die Nachweise gemäß 

Absatz 1 Satz 3 können durch einen Nachweis über die Einschreibung als Studierende oder 
Studierender in einen anderen Studiengang der Universität Bonn ersetzt werden, wenn dieser 
Studiengang das betreffende Modul gemäß eigener Prüfungsordnung importiert; die Nachweise 
gemäß Absatz 1 Satz 3 können durch einen Nachweis über die Zulassung als Zweithörerin oder 
Zweithörer gemäß § 52 Abs. 1 HG ersetzt werden; 
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2. die gemäß jeweiligem Modulplan gegebenenfalls für das Modul und die Modulprüfung vorgesehenen 
Voraussetzungen erfüllt. 

 
(3) Kann die oder der Studierende eine nach Absatz 1 Satz 3 erforderliche Unterlage nicht in der 
vorgeschriebenen Weise beibringen, kann ihr oder ihm der Prüfungsausschuss gestatten, den Beweis auf 
andere Art zu führen. 
 
(4) Über die Zulassung zum Bachelor- bzw. Masterprüfungsverfahren sowie zu den Modulprüfungen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss darf die jeweilige Zulassung nur ablehnen, wenn 
a. die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind und/oder trotz Aufforderung innerhalb einer 

gesetzten Frist nicht vorgelegt werden; 
b. die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind; oder 
c. die oder der Studierende eine nicht kompensierbare Prüfungsleistung oder die Bachelor- bzw. 

Masterprüfung im gewählten Studiengang oder in einem Studiengang, der eine erhebliche inhaltliche 
Nähe zum gewählten Studiengang aufweist, endgültig nicht bestanden hat. 

 
(6) Im Einzelfall können Schülerinnen und Schüler, die nach einvernehmlichem Urteil von Schule und 
Hochschule besondere Begabungen aufweisen, als Jungstudierende außerhalb der Einschreibungsordnung 
zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen in einem Bachelor(teil)studiengang zugelassen werden. Die 
Entscheidung über die Zulassung trifft der Prüfungsausschuss. Die Studien- und Prüfungsleistungen der 
Jungstudierenden werden auf Antrag auf ein späteres Studium anerkannt. 
 

§ 13 
Modulprüfungen - Anmeldung und Abmeldung 

 
(1) Die oder der Studierende muss sich beim Prüfungsausschuss zu jeder Modulprüfung fristgemäß auf 
elektronischem Wege anmelden. Die Möglichkeit einer Anmeldung auf schriftlichem Wege in begründeten 
Fällen bleibt vorbehalten. Die Anmeldung kann jeweils nur erfolgen, soweit und solange die oder der 
Studierende die Voraussetzungen gemäß § 12 Abs. 2 erfüllt.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss gibt die Prüfungstermine sowie die Meldetermine durch Aushang bzw. 
elektronisch bekannt; bei den Meldefristen handelt es sich um Ausschlussfristen. 
 
(3) Die oder der Studierende kann sich ohne Angabe von Gründen spätestens eine Woche vor dem 
jeweiligen Prüfungstermin von einer Klausur oder einer Mündlichen Prüfung abmelden. Bei Hausarbeiten 
und bei lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfungen (Projektarbeiten, Referate, Präsentationen, Protokolle, 
Praktikumsberichte, Portfolios) ist eine Abmeldung nach Vergabe der Themen bzw. Plätze nicht möglich. § 
25 Absatz 3 bleibt unberührt. Die Abmeldung kann elektronisch bzw. schriftlich erfolgen. Maßgebend ist das 
Eingangsdatum beim Prüfungsausschuss. 
 
(4) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit ist gesondert in § 21 Abs. 2 geregelt. Die Anmeldung zur 
Masterarbeit ist gesondert in § 23 Abs. 2 geregelt. 
 

§ 14 
Prüfungsmodalitäten und Anwesenheitspflicht 

 
(1) Die Modulprüfungen beziehen sich auf die Inhalte und Qualifikationsziele der im jeweiligen Modulplan 
aufgeführten Module. 
 
(2) Während der Modulprüfungen muss der Prüfling als Studierende oder Studierender in den 
entsprechenden Studiengang an der Universität Bonn bzw. in einen Studiengang der Universität Bonn, der 
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gemäß eigener Prüfungsordnung Module der in dieser Ordnung geregelten (Teil-)Studiengänge importiert, 
eingeschrieben oder gemäß § 52 Abs. 1 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen sein. 
 
(3) In den Modulprüfungen werden die im Rahmen des jeweiligen Moduls erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen sowie die Fähigkeit, übergreifende Zusammenhänge zu verstehen, überprüft. 
Modulprüfungen können durch bewertete Modulteilprüfungen abgelegt werden. Die Modulprüfungen und 
Modulteilprüfungen erfolgen in Form von 
- Klausurarbeiten; 
- Mündlichen Prüfungen; 
- Hausarbeiten; 
- Projektarbeiten; 
- Referaten; 
- Präsentationen; 
- Protokollen; 
- Praktikumsberichten sowie  
- Portfolios. 
Die jeweilige Prüfungsform und die etwaige Untergliederung in Modulteilprüfungen sind im jeweiligen 
Modulplan festgelegt. Abweichungen von den Festlegungen im jeweiligen Modulplan sind gemäß § 17 Abs. 
4, § 19 Abs. 4 und § 20 Abs. 8 möglich; die konkrete Prüfungsform legt der Prüfungsausschuss dann im 
Einvernehmen mit den Prüferinnen bzw. Prüfern fest und gibt sie rechtzeitig vor Beginn des Semesters gemäß 
§ 9 Abs. 7 bekannt. 
 
(4) Der jeweilige Modulplan kann bestimmen, dass zur Teilnahme an einer Modulprüfung Vorleistungen 
(Studienleistungen) zu erbringen sind. Werden diese nicht erbracht, kann die Zulassung zur Modulprüfung 
nicht erfolgen. Die konkreten Anforderungen an die Vorleistungen (Studienleistungen) gibt der 
Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Lehrenden jeweils vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Abs. 7 
bekannt. 
 
(5) Für alle Modulprüfungen, die in Form von Klausurarbeiten oder Mündlichen Prüfungen zu erbringen 
sind, werden zwei Prüfungstermine angesetzt. In der Regel findet der erste Prüfungstermin nach der 
Vorlesungszeit des Semesters statt, in dem das Modul oder die zugehörigen Lehrveranstaltungen 
abgeschlossen werden. Der zweite Prüfungstermin wird so terminiert, dass die ordnungsgemäße Fortsetzung 
und ein Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit möglich sind. Der Prüfungsausschuss gibt die 
Prüfungstermine sowie die Dauer der einzelnen Prüfungen rechtzeitig vor Beginn der Anmeldefrist durch 
Aushang bzw. elektronisch bekannt. Nimmt der Prüfling nur einen der beiden Prüfungstermine wahr und 
besteht er diese Prüfung nicht, dann hat er keinen Anspruch auf einen weiteren Prüfungstermin im laufenden 
Semester. 
 
(6) Lehrveranstaltungen, in denen das Qualifikationsziel nicht ohne aktive Beteiligung der Studierenden 
erreicht werden kann, können im Modulplan als Veranstaltungen gekennzeichnet werden, bei denen die 
verpflichtende regelmäßige Teilnahme (Anwesenheitspflicht) als Voraussetzung zur Prüfungsteilnahme bzw. 
als Kriterium zur Vergabe von Leistungspunkten vorgesehen ist. In diesen Veranstaltungen sind einschließlich 
krankheitsbedingter Abwesenheit Fehlzeiten von höchstens 30% zulässig. Für Studierende, die nachweislich 
für die Pflege und Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5 Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) oder die Pflege und Versorgung von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner*innen, in gerader Linie 
Verwandten , in Seitenlinie Verwandten zweiten Grades  oder ersten Grades Verschwägerten verantwortlich 
sind, findet § 15 Absatz 1 Satz 5 entsprechend Anwendung.  
 
(7) Für die Bewertung von Prüfungsleistungen gilt: 
1. Schriftliche Prüfungsleistungen sind von einer Prüferin oder einem Prüfer zu bewerten. Abweichend 

davon gilt für Klausuren, die im Multiple-Choice-Verfahren durchgeführt werden, § 18 Absatz 2 Satz 2. 
Die Bewertung schriftlicher Prüfungsleistungen ist dem Prüfling im Bachelorstudium nach spätestens 
vier Wochen und im Masterstudium nach spätestens sechs Wochen bekanntzugeben.  
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2. Mündliche Prüfungsleistungen sind von einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer 
sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers zu bewerten. Die wesentlichen 
Gegenstände und das Ergebnis der einzelnen Prüfungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das 
Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekanntzugeben. 

3. Die studienfachspezifischen Bestimmungen können von Nummer 1 Satz 1 und Nummer 2 Satz 1 
abweichende Regelungen zur Anzahl der Prüferinnen und Prüfer vorsehen. 

Prüfungsleistungen in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 
Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Sind zwei 
Prüferinnen oder Prüfer an der Bewertung einer Prüfungsleistung beteiligt, ergibt sich die Note aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Bei der Bildung des Mittelwerts wird entsprechend § 28 Absatz 
2 verfahren. Die Bewertung der Bachelorarbeit ist in § 22 Absatz 4, die Bewertung der Masterarbeit in § 24 
Absatz 4 geregelt.  
 
(8) Eingereichte Prüfungsleistungen ς insbesondere Hausarbeiten und Abschlussarbeiten (Bachelor- oder 
Masterarbeit) ς können von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern oder vom Prüfungsausschuss unter 
Zuhilfenahme von Plagiatssoftware auf Plagiate hin überprüft werden. Dabei ist auch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten außerhalb der Universität Bonn zulässig. Beim Hochladen der Prüfungsleistung in 
die Plagiatssoftware müssen unmittelbar eine Person identifizierende Merkmale (z.B. Name und 
Matrikelnummer der oder des Studierenden) entfernt werden. Die interne Zuordnung des 
Überprüfungsergebnisses zu einer Person ist auf andere Weise sicherzustellen, zum Beispiel durch 
Verwendung einer Prüfungsnummer. Die jeweilige Plagiatssoftware muss die zu überprüfende 
Prüfungsleistung nach Abschluss der Überprüfung wieder vollständig löschen und darf sie nicht als 
Trainingsdaten weiterverwenden. 
 

§ 15 
Nachteilsausgleich 

 
(1) Studierende, die aufgrund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung oder auf Grund 
mutterschutzrechtlicher Bestimmungen an der Ableistung einer Prüfung in der vorgesehenen Weise 
gehindert sind, können beim Prüfungsausschuss unter Vorlage eines geeigneten Nachweises einen Antrag 
auf Nachteilsausgleich stellen; gleiches gilt für die Erbringung von Studienleistungen im Sinne von § 14 Abs. 4. 
Der Nachteilsausgleich wird einzelfallbezogen gewährt. Er kann insbesondere Abweichungen im Hinblick auf 
die Ableistung der Prüfung, die Dauer der Prüfung und die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen 
vorsehen. Der Anspruch auf einen Nachteilsausgleich erstreckt sich bei Studierenden mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu 
rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Prüfungen; Satz 2 bleibt unberührt. Bei 
anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltungen und bei Pflichtpraktika bzw. verpflichtenden 
Auslandsaufenthalten, die aufgrund der Beeinträchtigung auch mit Unterstützung durch die Hochschule nicht 
absolviert werden können, sind Ersatzleistungen zu gestatten, soweit durch diese gleichwertige 
Kompetenzen und Befähigungen vermittelt werden. 
 
(2) Regelungen zum Mutterschutz, wie sie im jeweils geltenden Mutterschutzgesetz (MuSchG) festgelegt 
sind, sind entsprechend zu berücksichtigen; die erforderlichen Nachweise sind durch die Studierende 
vorzulegen. Die Mutterschutzfrist unterbricht insbesondere Bearbeitungsfristen für Prüfungsleistungen; 
nach Ablauf des Mutterschutzes läuft die Bearbeitungsfrist weiter. Nach Vorliegen der erforderlichen 
Nachweise teilt der Prüfungsausschuss der Studierenden die neu festgesetzten Prüfungsfristen mit. 
 

§ 16 
Wiederholung von Prüfungen 

 
(1) Jede Prüfungsleistung, die nicht bestanden ist, darf höchstens zweimal wiederholt werden. Die 
Wiederholung der Bachelorarbeit ist in § 22 Abs. 7 geregelt. Die Wiederholung der Masterarbeit ist in § 24 
Abs. 7 geregelt. 
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(2) Das dreimalige Nichtbestehen desselben Pflichtmoduls hat den Verlust des Prüfungsanspruchs zur 
Folge und führt nach Bestandskraft des Bescheids über das endgültige Nichtbestehen der Bachelor- bzw. 
Masterprüfung zur Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat. 
 
(3) Das dreimalige Nichtbestehen desselben Wahlpflichtmoduls im fachgebundenen Wahlpflichtbereich 
hat den Verlust des Prüfungsanspruchs in diesem Modul zur Folge. Der Verlust des Prüfungsanspruchs in zwei 
Wahlpflichtmodulen innerhalb eines Studiengangs bzw. bei Kombinationsbachelorstudiengängen innerhalb 
eines Teilstudiengangs führt nach Bestandskraft des Bescheids über das endgültige Nichtbestehen der 
Bachelor- bzw. Masterprüfung zur Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat. Die 
studienfachspezifischen Bestimmungen können abweichende Regelungen zu Satz 1 und 2 vorsehen. 
 
(4) Das dreimalige Nichtbestehen desselben Wahlpflichtmoduls des freien Wahlpflichtbereichs 
(Überfachlicher Praxisbereich) hat den Verlust des Prüfungsanspruchs in diesem Modul zur Folge. In diesem 
Fall hat der Prüfling die Möglichkeit, ein anderes bisher nicht gewähltes Wahlpflichtmodul des freien 
Wahlpflichtbereichs (Überfachlicher Praxisbereich) kompensierend zu wählen.  
 
(5) 9ƛƴŜ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ Ƴƛǘ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜǿŜǊǘŜǘŜ aƻŘǳƭǇǊǸŦǳƴƎ ƪŀƴƴ ƴƛŎƘǘ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 
(6) In Modulen mit lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfungen (Projektarbeiten, Referate, 
Präsentationen, Protokolle, Praktikumsberichte, Portfolios) ist eine Wiederholung der betreffenden Prüfung 
in demselben Semester in der Regel nicht möglich, die betreffende Prüfung kann nur im Rahmen der 
Wiederholung der Lehrveranstaltung (einschließlich ggf. vorgesehener Studienleistungen) erneut abgelegt 
werden.  
 

§ 17 
Klausurarbeiten  

 
(1) In Klausurarbeiten sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten 
Hilfsmitteln ein Problem aus dem Stoffgebiet des Moduls mit den in diesem Gebiet geläufigen Methoden 
erkennen und Wege zu dessen Lösung finden können. Die Prüferinnen und Prüfer geben die zugelassenen 
Hilfsmittel rechtzeitig bekannt.  
 
(2) Klausurarbeiten können als handschriftliche oder rechnergestützte Aufsichtsarbeiten unter 
gleichzeitiger physischer Präsenz der Teilnehmenden in den Räumlichkeiten der Universität Bonn 
durchgeführt werden. Rechnergestützte Klausurarbeiten όαŜYƭŀǳǎǳǊŜƴάύ bestehen insbesondere aus 
Freitextaufgaben oder Lückentexten, die am Computer bearbeitet werden.  
 
(3) Jede Klausurarbeit in einem Bachelorstudiengang dauert mindestens 90 Minuten und höchstens 
180 Minuten, in einem Masterstudiengang mindestens 45 Minuten und höchstens 180 Minuten. § 14 Abs. 7 
gilt entsprechend. Die konkreten Prüfungstermine werden rechtzeitig vor Beginn der Anmeldefrist durch den 
Prüfungsausschuss bekanntgegeben. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer für das jeweilige 
Semester anstelle einer vorgesehenen Klausurarbeit eine Mündliche Prüfung ansetzen, die sich auf das 
Stoffgebiet des Moduls erstreckt, sofern der Workload und das Qualifikationsziel des Moduls davon 
unberührt bleiben. Die Änderung der Prüfungsform wird rechtzeitig vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Abs. 
7 bekanntgegeben. 
 

§ 18 
Multiple-Choice-Verfahren 

 
(1) Klausurarbeiten gemäß § 17 können ganz oder teilweise im Multiple-Choice-Verfahren durchgeführt 
werden, wenn mindestens 50 Prüflinge zur Prüfung angemeldet sind.  
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(2) Die Prüfungsaufgaben in Multiple-Choice-Klausurarbeiten müssen auf die nach den Anforderungen für 
das Modul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. Die 
Prüfungsaufgaben werden von zwei Prüferinnen oder Prüfern gemeinsam erarbeitet, welche selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Bei der 
Aufstellung der Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche und wie viele Antworten jeweils als zutreffend 
anerkannt werden. Die Anzahl der jeweils zu markierenden Antworten ist im Aufgabenblatt anzugeben. Ist 
von mehreren Antwortmöglichkeiten nur eine richtig, gilt die Aufgabe als gelöst, wenn nur die richtige 
Antwort markiert ist. Fehlt die Markierung, ist sie falsch oder sind mehrere Antworten markiert, so wird die 
Aufgabe mit null Punkten bewertet. Sind von mehreren Antwortmöglichkeiten mehrere Antworten richtig, 
so wird die Aufgabe nach dem Anteil der richtigen Antworten bewertet. Sind keine oder zu viele Antworten 
markiert, so wird die Aufgabe mit null Punkten bewertet.  
 
(3) Die Prüfungsaufgaben sind vor Festlegung des Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie, 
gemessen an den Anforderungen des Moduls, fehlerhaft sind. Fehlerhafte Prüfungsaufgaben sind bei der 
Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Bei der Bewertung ist von der verminderten 
Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil des Prüflings auswirken. Im Zuge der Bewertung der Prüfungsleistungen dürfen weder 
innerhalb einer Aufgabe, noch innerhalb der gesamten Klausur negative Punkte vergeben werden oder 
falsche Antworten mit richtigen Antworten verrechnet werden. 
 
(4) Eine Prüfung im Multiple-Choice-Verfahren ist bestanden, wenn mindestens 50 % der vorgesehenen 
Höchstpunktzahl erreicht wurde oder die Zahl der erreichten Punkte die durchschnittliche Prüfungsleistung 
aller an der Prüfung teilnehmenden Prüflinge um nicht mehr als 22 % unterschreitet.  
 
(5) Die Leistungen im Multiple-Choice-Verfahren sind wie folgt zu bewerten: Hat der Prüfling die für das 
Bestehen der Prüfung nach Absatz 4 erforderliche Mindestpunktzahl erreicht, so lautet die Note 
 

1,0 sehr gut, wenn 90 - 100 %  
1,3 sehr gut, wenn 80 - < 90 %   
1,7 gut, wenn 70 - < 80 %   
2,0 gut, wenn 60 - < 70 %   
2,3 gut, wenn 50 - < 60 %  der über die erforderliche  
2,7 befriedigend, wenn 40 - < 50 %  Mindestpunktzahl hinaus möglichen Punkte  
3,0 befriedigend, wenn 30 - < 40 %  erreicht wurden. 
3,3 befriedigend, wenn 20 - < 30 %   
3,7 ausreichend, wenn 10 - < 20 %   
4,0 ausreichend, wenn   0 - < 10 %   

 
Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestpunktzahl nicht erreicht, lautet die 
bƻǘŜ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘάΦ 
 
(6) Abweichend von Absatz 1 darf eine Klausurarbeit beim zweiten Prüfungstermin auch bei 
Unterschreitung der erforderlichen Anmeldezahl ganz oder teilweise im Multiple-Choice-Verfahren 
durchgeführt werden, wenn 
- die Klausurarbeit beim zweiten Prüfungstermin das gleiche fachliche Niveau, den gleichen 

Schwierigkeitsgrad und die gleiche erreichbare Höchstpunktzahl wie die Klausurarbeit beim ersten 
Prüfungstermin aufweist und 

- die Klausurarbeiten beim ersten und zweiten Prüfungstermin von denselben Prüferinnen oder Prüfern 
zeitgleich erarbeitet werden und 

- per Los darüber entschieden wird, welche Klausurarbeit beim ersten und welche beim zweiten 
Prüfungstermin gestellt wird. 

Die Klausurarbeit beim zweiten Prüfungstermin wird dann nach dem gleichen Bewertungsmaßstab wie die 
Klausurarbeit beim ersten Prüfungstermin bewertet; die für die Klausurarbeit beim ersten Prüfungstermin 
gemäß Absatz 4 ermittelte Bestehensgrenze gilt auch für die Klausurarbeit beim zweiten Prüfungstermin. Das 
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Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 1 ist von den Prüferinnen oder Prüfern in geeigneter Form zu 
dokumentieren. 
 
(7) Besteht die Prüfung sowohl aus Multiple-Choice-Aufgaben als auch aus anderen Aufgaben, so wird der 
Multiple-Choice-Teil nach den Absätzen 2 bis 6 bewertet. Die übrigen Aufgaben werden nach den für sie 
maßgeblichen Regelungen bewertet. Die Gesamtbewertung wird aus den gewichteten Ergebnissen beider 
Aufgabenteile errechnet, wobei sich die Gewichtung aus dem Anteil der erreichbaren Punkte des jeweiligen 
Aufgabenteils an der Summe der insgesamt erreichbaren Punkte ergibt. Ein nicht bestandener Aufgabenteil 
flieǖǘ Ƴƛǘ ŘŜǊ bƻǘŜ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά όрΣлύ ƛƴ ŘƛŜ ƎŜǿƛŎƘǘŜǘŜ DŜǎŀƳǘōŜǿŜǊǘǳƴƎ ŜƛƴΦ  
 
(8) Die Absätze 1 bis 2, Absatz 3 Satz 1 bis 4 sowie die Absätze 4 bis 7 finden keine Anwendung, wenn eine 
Klausurarbeit nur in einem geringen Umfang Multiple-Choice-Anteile enthält. Dies ist der Fall, wenn Multiple-
Choice-Anteile nicht mehr als 15 % der Gesamtprüfungsleistung ausmachen. 
 
(9) Im Übrigen gilt § 17 entsprechend. 
 

§ 19 
Mündliche Prüfungen 

 
(1) In Mündlichen Prüfungen soll der Prüfling nachweisen, dass er über ein breites Wissen im Prüfungsfach 
verfügt, dessen Zusammenhänge erkennen und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge 
einzuordnen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen vermag. 
 
(2) Pro Prüfling und Modulprüfung beträgt die Prüfungszeit mindestens 15 und höchstens 45 Minuten. Bei 
Gruppenprüfungen ist zu gewährleisten, dass auf alle Prüflinge innerhalb einer Gruppe die gleiche 
Prüfungszeit entfällt.  
 
(3) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Mündlichen Prüfung unterziehen 
wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen oder Zuhörer zugelassen, 
sofern kein Prüfling widerspricht. Die Entscheidung trifft die Prüferin oder der Prüfer. Die Zulassung erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Den Zuhörerinnen und Zuhörern ist es 
untersagt, während der Prüfung Aufzeichnungen anzufertigen. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer für das jeweilige 
Semester anstelle einer vorgesehenen Mündlichen Prüfung eine Klausurarbeit ansetzen, die sich auf das 
Stoffgebiet des Moduls erstreckt, sofern der Workload und das Qualifikationsziel des Moduls davon 
unberührt bleiben. Die Änderung der Prüfungsform wird rechtzeitig vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Abs. 
7 bekanntgegeben. 
 

§ 20 
Hausarbeiten, Projektarbeiten, Referate, Präsentationen, 

Protokolle, Praktikumsberichte und Portfolios 
 
(1) In Hausarbeiten soll der Prüfling nachweisen, dass er in einem Stoffgebiet des Moduls unter 
Verwendung der in diesem Gebiet geläufigen Methoden ein begrenztes Thema selbständig bearbeiten und 
in den Erfordernissen der Wissenschaft entsprechender Weise schriftlich darlegen kann. Jede Hausarbeit in 
einem Bachelorstudiengang umfasst 10 bis 20 DIN-A4-Seiten bzw. 20.000 bis 40.000 Zeichen einschließlich 
Leerzeichen und Anmerkungen, in einem Masterstudiengang 15 bis 25 DIN-A4-Seiten bzw. 30.000 bis 50.000 
Zeichen einschließlich Leerzeichen und Anmerkungen. Die Bearbeitungszeit für eine Hausarbeit beträgt 
mindestens zwei und höchstens zwölf Wochen, jeweils ab Ausgabe des Themas. Die Anmeldung einer 
Hausarbeit einschließlich der Themenstellung kann erst in dem Semester erfolgen, in dem die 
Studienleistungen gemäß § 14 Abs. 4 erbracht sind. Der späteste Abgabetermin für eine Hausarbeit in einem 
Wintersemester ist der 31. März und in einem Sommersemester der 30. September; diese Termine sind bei 
der Festlegung der Bearbeitungszeit gemäß Satz 3 zu berücksichtigen. 
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(2) Durch Projektarbeiten werden in der Regel die Teamfähigkeit und insbesondere die Fähigkeit zur 
Entwicklung, Umsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Prüfling zeigen, 
dass er im Rahmen einer komplexen Aufgabe Ziele definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und 
Konzepte erarbeiten kann. Im Rahmen von Studienprojekten kann die Präsentation der 
Forschungsergebnisse in einem praxisorientierten Format (Ausstellung, Präsentation, Homepage, 
Publikation, Film, Blog, etc.) erfolgen. Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt mindestens zwei und 
höchstens zwölf Wochen ab Ausgabe des Themas. Bei einer in Form einer Gruppenarbeit erbrachten 
Projektarbeit muss der Beitrag des einzelnen Prüflings deutlich erkennbar und bewertbar sein und die 
Anforderungen nach Satz 1 erfüllen. Die Dauer der Präsentation soll für jeden Prüfling mindestens 
10 Minuten und höchstens 30 Minuten betragen. Projektarbeiten müssen bis zum Ende des jeweiligen 
Semesters, in dem die Veranstaltung stattfindet, erbracht sein (in einem Wintersemester bis zum 31. März 
und in einem Sommersemester bis zum 30. September). 
 
(3) Referate sind mündliche Vorträge von mindestens 10 und höchstens 30 Minuten Dauer im 
Bachelorstudiengang bzw. von mindestens 15 und höchstens 45 Minuten Dauer im Masterstudiengang. In 
einem Referat dokumentiert der Prüfling die Fähigkeit, eigene, mit wissenschaftlichen Methoden erarbeitete 
Ergebnisse nachvollziehbar darzustellen und in der Diskussion zu erläutern. Die Bearbeitungszeit für Referate 
beträgt mindestens eine Woche und höchstens zwölf Wochen ab Ausgabe des Themas. Referate müssen im 
Semester, in welchem die Veranstaltung stattfindet, gehalten werden (bis spätestens zum letzten Termin der 
Lehrveranstaltung). 
 
(4) Präsentationen bestehen aus einem mediengestützten, mündlichen Vortrag und einer schriftlichen 
Ausarbeitung. Durch Präsentationen weisen Prüflinge die Fähigkeit nach, auf Grundlage wissenschaftlicher 
Originalliteratur und eigener Recherche entsprechend den Methoden des jeweiligen Fachs eine begrenzte 
Fragestellung aus dem Stoffgebiet eines Moduls zu bearbeiten, die Ergebnisse wissenschaftlichen Standards 
entsprechend mediengestützt (z. B. Poster/Plakat oder Bildschirmpräsentation) zu präsentieren sowie in 
Kurzform schriftlich darzulegen. Die Dauer des Vortrags beträgt in einem Bachelorstudiengang mindestens 
10 und höchstens 25 Minuten, in einem Masterstudiengang mindestens 15 und höchstens 30 Minuten. Die 
schriftliche Ausarbeitung umfasst 5 bis 10 DIN-A4-Seiten bzw. 10.000 bis 20.000 Zeichen einschließlich 
Leerzeichen und Anmerkungen. Die Bearbeitungszeit für die Präsentation (Vortrag und Ausarbeitung) beträgt 
zwei bis zwölf Wochen ab Ausgabe des Themas. Präsentationen müssen grundsätzlich im Laufe des 
Semesters, in dem die dazugehörige Veranstaltung stattfindet, abgeschlossen werden (in einem 
Wintersemester bis zum 31. März und in einem Sommersemester bis zum 30. September). 
 
(5) Protokolle sind schriftliche Zusammenfassungen selbständiger wissenschaftlicher Arbeiten oder 
Exkursionen, durch die der Prüfling den Ablauf und die Ergebnisse dieser Arbeiten bzw. dieser Exkursionen 
nachvollziehbar darlegt. Protokolle stützen sich auf die Mitschrift, wissenschaftliche Originalliteratur und 
eigene Recherche. Sie sollen sich in ihrer Darstellungsform, ihrer Gliederung und ihrem Umfang (5 bis 15 DIN-
A4-Seiten bzw. 10.000 bis 30.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen und Anmerkungen) an 
wissenschaftlichen Publikationen orientieren. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine Woche und 
höchstens zwölf Wochen ab Ausgabe des Themas der wissenschaftlichen Arbeit/Exkursion. Protokolle 
müssen grundsätzlich zum Ende des Semesters, in dem die dazugehörige Veranstaltung stattfindet, erstellt 
und abgegeben werden (in einem Wintersemester bis zum 31. März und in einem Sommersemester bis zum 
30. September). 
 
(6) In Praktikumsberichten werden Praktikumstätigkeit und Tätigkeitsfeld in schriftlicher Form 
beschrieben und reflektiert. In einem Bachelorstudiengang haben Praktikumsberichte einen Umfang von 5 
bis 10 DIN-A4-Seiten bzw. 10.000 bis 20.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen und Anmerkungen, in einem 
Masterstudiengang 5 bis 15 DIN-A4-Seiten bzw. 10.000 bis 30.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen und 
Anmerkungen. Die Bearbeitungszeit für einen Praktikumsbericht beträgt mindestens eine Woche und 
höchstens zwölf Wochen, jeweils ab Beendigung des Praktikums. Die Anmeldung eines Praktikumsberichtes 
kann erst in dem Semester erfolgen, in dem die ggf. erforderlichen Studienleistungen gemäß § 14 Abs. 4 
erbracht sind. 
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(7) Portfolios sind vom Prüfling kommentierte Materialsammlungen und/oder Dokumentationen im 
Kontext von Seminaren, Praktika bzw. fachrelevanten, praxisnahen Projekten sowie von Tutoren- und 
Mentorentätigkeiten. Die Struktur eines Portfolios ist von der Prüferin oder vom Prüfer vorzugeben. 
Grundsätzlich besteht das Portfolio neben der Sammlung von Dokumenten aus einer Einleitung und einer 
Reflexion. Der Umfang eines Portfolios kann variieren; alle durch die Struktur vorgegebenen Elemente 
müssen enthalten sein. Die Bearbeitungszeit für Portfolios beträgt mindestens eine Woche und höchstens 
zwölf Wochen. Portfolios müssen grundsätzlich zum Ende des Semesters, in dem die Veranstaltung 
stattfindet, abgegeben werden (in einem Wintersemester bis zum 31. März und in einem Sommersemester 
bis zum 30. September).  
 
(8) Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer die für eine 
Modulprüfung vorgesehene Prüfungsform für das jeweilige Semester wie folgt ändern, sofern der Workload 
und das Qualifikationsziel des Moduls davon unberührt bleiben:  
a. Protokolle und Portfolios sind untereinander austauschbar. 
b. Hausarbeiten und Präsentationen sind untereinander austauschbar. 
Die Änderung der Prüfungsform wird rechtzeitig zu Beginn des Semesters gemäß § 9 Abs. 7 bekanntgegeben. 
 
(9) Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die vorgesehene Bearbeitungszeit für eine Prüfungsleistung, 
die in Form eines Protokolls, einer Projektarbeit, eines Portfolios, einer Hausarbeit, einer Präsentation oder 
eines Praktikumsberichts abgelegt wird, aus triftigen Gründen, insbesondere wegen krankheitsbedingter 
Prüfungsunfähigkeit, um bis zu vier Wochen verlängern. Der Prüfling muss die Fristverlängerung beim 
Prüfungsausschuss vor Ablauf der Frist beantragen und unverzüglich einen entsprechenden Nachweis 
einreichen. Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit ist eine ärztliche Bescheinigung 
über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit und deren Dauer vorzulegen. Der Prüfungsausschuss kann im 
Einzelfall auf Kosten der Hochschule die Vorlage eines Attestes einer Vertrauensärztin oder eines 
Vertrauensarztes der Hochschule verlangen, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, die 
eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen anderen Nachweis als den gemäß Satz 3 als 
sachgerecht erscheinen lassen. Der Prüfungsausschuss entscheidet darüber, ob eine Frist auf Grundlage des 
vorgelegten Attests verlängert wird oder nicht. § 15 Absatz 1 bleibt unberührt. 
 
(10) Bei der Abgabe einer Prüfungsleistung, die in Form eines Protokolls, einer Projektarbeit, eines 
Portfolios, einer Hausarbeit, einer Präsentation oder eines Praktikumsberichts abgelegt wird, hat der Prüfling 
schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit selbständig verfasst hat, keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Prüfungsleistungen gemäß Satz 1 gelten 
insbesondere dann nicht als selbständig verfasst, wenn Inhalt oder Struktur und Aufbau der 
Auseinandersetzung mit dem Thema der Arbeit von Dritten vorgegeben werden. Der Prüfungsausschuss 
kann dem Prüfling eine eidesstattliche Versicherung hierüber abverlangen. 
 
(11) Im Übrigen gelten die Regelungen zur Bewertung von schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen 
gemäß § 14 Abs. 7 entsprechend. 
 

§ 20a 
Digitale Prüfungen 

 
(1) Klausuren sowie mündliche Modulprüfungen können als digitale Prüfungen (Online-Prüfungen im 
Sinne des § 64 Absatz 2 Satz 2 HG) durchgeführt werden. 
 
(2) Soll eine Modulprüfung gemäß Absatz 1 als digitale Prüfung durchgeführt werden, teilt die Prüferin 
oder der Prüfer dies den Studierenden zu Beginn der Vorlesungszeit mit. Sofern dies im Einzelfall nicht 
möglich ist, erfolgt die Mitteilung spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin. Die Prüferin oder der 
Prüfer informiert die Studierenden spätestens eine Woche vor der digitalen Prüfung über die 
organisatorischen Bedingungen der Prüfung und die technischen Anforderungen an die 
Kommunikationseinrichtungen, die zu ihrer Durchführung genutzt werden. Es soll für die Studierenden die 
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Möglichkeit bestehen, die Prüfungssituation in Bezug auf die Technik, die Ausstattung und die räumliche 
Umgebung im Vorfeld der Prüfung zu erproben. Digitale Prüfungen dürfen nur unter Verwendung der vom 
Rektorat freigegebenen Videokonferenzdienste/Online-Tools durchgeführt werden. 
 
(3) Digitale Klausuren werden in einem vorgegebenen Zeitfenster unter Verwendung elektronischer 
Kommunikationseinrichtungen unter Videoaufsicht ohne gleichzeitige physische Präsenz der Teilnehmenden 
in den Räumlichkeiten der Universität Bonn angefertigt. Während digitaler Klausuren sind die Studierenden 
verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur Prüfung eingesetzten Kommunikationseinrichtungen 
zu aktivieren (Videoaufsicht). Die Nutzung eines virtuellen Hintergrundes ist untersagt. Die Prüflinge müssen 
die Kamera so positionieren, dass die ständige Sichtbarkeit des Gesichts, des Oberkörpers und der Hände 
durch die Aufsichtführenden gewährleistet ist. Die Videoaufsicht ist im Übrigen so einzurichten, dass der 
Persönlichkeitsschutz und die Privatsphäre der Betroffenen nicht mehr als zu den berechtigten 
Kontrollzwecken erforderlich eingeschränkt werden. Eine automatisierte Auswertung von Bild- oder 
Tondaten der Videoaufsicht findet nicht statt. Eine Aufzeichnung der Prüfung oder anderweitige Speicherung 
der Bild- oder Tondaten ist nicht zulässig. Abweichend von § 21 Absatz 1 Satz 2 Hochschul-Digitalverordnung 
NRW kann bei Verdacht einer Täuschungshandlung vom Prüfling verlangt werden, einen Kameraschwenk 
(360 Grad) durch den von ihm genutzten Raum vorzunehmen. 
 
(4) Mündliche digitale Prüfungen werden als Videokonferenz durchgeführt. Während einer digitalen 
mündlichen Prüfung sind die Prüflinge verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der von ihnen 
eingesetzten Endgeräte zu aktivieren. Die Nutzung eines virtuellen Hintergrundes ist untersagt. Die Prüflinge 
müssen die Kamera so positionieren, dass die ständige Sichtbarkeit des Gesichts, des Oberkörpers und der 
Hände durch die Prüferin oder den Prüfer gewährleistet ist. Eine Aufzeichnung der Prüfung oder anderweitige 
Speicherung der Bild- oder Tondaten durch die Prüferinnen und Prüfer oder den Prüfling ist nicht zulässig. 
Abweichend von § 21 Absatz 1 Satz 2 Hochschul-Digitalverordnung NRW kann bei Verdacht einer 
Täuschungshandlung vom Prüfling verlangt werden, einen Kameraschwenk (360 Grad) durch den von ihm 
genutzten Raum vorzunehmen. 
 
(5) Die Identitätsfeststellung des Prüflings (Authentifizierung) erfolgt mit Hilfe eines gültigen amtlichen 
Lichtbildausweises, der nach Aufforderung vorzuzeigen ist. Eine Speicherung der im Zusammenhang mit der 
Authentifizierung verarbeiteten Daten über eine technisch notwendige Zwischenspeicherung hinaus ist 
unzulässig. Personenbezogene Daten aus der Zwischenspeicherung sind unverzüglich zu löschen. 
 
(6) Ist bei einer digitalen Klausur die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der 
Prüfungsaufgabe, die Übermittlung der Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht zum Zeitpunkt der Prüfung 
technisch nicht durchführbar, wird die Prüfung im jeweiligen Stadium beendet und die Prüfungsleistung nicht 
gewertet.  
 
(7) Ist bei einer mündlichen digitalen Prüfung die Bild- oder Tonübertragung vorübergehend gestört, wird 
die Prüfung nach Behebung der Störung fortgesetzt. Dauert die technische Störung an, so dass die mündliche 
Prüfung nicht ordnungsmäßig fortgeführt werden kann, wird die Prüfung beendet und zu einem späteren 
Zeitpunkt wiederholt.  
 
(8) Technische Störungen bei digitalen Prüfungen sind unverzüglich durch den Prüfling zu melden und 
durch die Aufsichtführende oder den Aufsichtführenden bzw. die Prüferin oder den Prüfer zu protokollieren. 
Werden digitale Prüfungen aufgrund technischer Störungen beendet, gilt der Prüfungsversuch als nicht 
unternommen. Dies gilt nicht, wenn dem Prüfling nachgewiesen werden kann, dass er die Störung zu 
vertreten hat. 
 
(9) Werden digitale Prüfungen durchgeführt, so dürfen die dafür erforderlichen personenbezogenen 
Daten durch die Prüferinnen und Prüfer, den Prüfungsausschuss sowie die Anbieter der eingesetzten 
Videokonferenzdienste/Online-Tools verarbeitet werden, soweit dies zu deren Durchführung erforderlich ist. 
Mit Wegfall des Verarbeitungszwecks werden die erhobenen Daten wieder gelöscht, sofern sie nicht nach 
Maßgabe von Vorschriften zu Aufbewahrungspflichten weiterhin aufbewahrt werden dürfen. 
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(10) Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen ς DSG 
NRW) sowie die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in ihren jeweils geltenden Fassungen bleiben 
unberührt. Personen, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht nach Maßgabe der Art. 
15 bis 18, 20 bis 23 sowie des Art. 77 EU-DSGVO das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung sowie ein Widerspruchs- und Beschwerderecht zu. Diese 
Rechte können mit Ausnahme der Beschwerde gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend gemacht werden. 
Die zuständige Aufsichtsbehörde für Beschwerden ist die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW); die Kontaktdaten sind auf der Internetseite der oder 
des LDI abrufbar. Die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten der Universität Bonn sind auf der 
Internetseite der Universität Bonn einsehbar. 
 

Abschnitt 6 
Bachelorarbeit 

 
§ 21 

Anmeldung, Thema und Umfang der Bachelorarbeit  
 
(1) Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der Prüfling in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Gebiet des gewählten Bachelorstudiengangs 
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, einer Lösung zuzuführen und diese 
angemessen darzustellen.  
 
(2) Die oder der Studierende muss die Bachelorarbeit schriftlich beim Prüfungsausschuss anmelden.  
 
(3) Das Thema der Bachelorarbeit soll in einem Studiengang nach Kern- und Begleitfach-Modell 
grundsätzlich dem Kernfach entstammen. Ein Thema aus dem Begleitfach ist möglich, wenn eine inhaltliche 
und/oder methodische Beziehung zum Kernfach besteht. In einem Studiengang nach dem Zwei-Fach-Modell 
soll das Thema der Bachelorarbeit grundsätzlich in einem der beiden gewählten Fächer angesiedelt sein. Ein 
interdisziplinäres Thema in beiden Fächern ist möglich, wenn die Betreuung durch je eine Prüferin oder einen 
Prüfer pro Fach gewährleistet ist. Bei der Anmeldung zur Bachelorarbeit muss die oder der Studierende 
angeben, bei welchen Prüferinnen oder Prüfern sie oder er die Arbeit anfertigen möchte. 
 
(4) Das Thema der Bachelorarbeit kann von jeder Prüferin oder jedem Prüfer gemäß § 10 Absatz 1 gestellt 
werden, die oder der an dem Institut tätig ist, das den entsprechenden Studiengang anbietet. Wer das Thema 
gestellt hat, betreut in der Regel auch diese Bachelorarbeit. Soll die Bachelorarbeit von einer anderen 
Hochschullehrerin oder einem anderen Hochschullehrer, die oder der in Forschung und Lehre tätig ist, 
gestellt und betreut oder in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es 
hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses, die nur erteilt werden darf, wenn eine angemessene 
Betreuung durch eine Prüferin oder einen Prüfer gesichert ist. 
 
(5) Das Thema der Bachelorarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn die oder der Studierende 
mindestens 108 LP erworben hat und sie oder er die im jeweiligen Modulplan genannten Voraussetzungen 
erfüllt. Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema der Arbeit 
und Zeitpunkt der Ausgabe sind aktenkundig zu machen. Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu 
geben, vor der Anmeldung zur Bachelorarbeit Vorschläge für das Gebiet, aus dem das Thema der 
Bachelorarbeit gewählt wird, zu machen; ein Anspruch auf ein Thema aus einem bestimmten Gebiet besteht 
jedoch nicht. Auf Antrag der oder des Studierenden sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass die oder der 
Studierende rechtzeitig im Sinne des Absatzes 9 ein Thema für die Bachelorarbeit erhält. 
 
(6) Das Thema der Bachelorarbeit kann vom Prüfling nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats 
nach Ausgabe zurückgegeben werden. Die Rückgabe des Themas zählt nicht als Fehlversuch. Das neu 
ausgegebene Thema muss sich inhaltlich wesentlich vom ursprünglich ausgegebenen Thema unterscheiden. 
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(7) Die Bachelorarbeit kann nicht in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden.  
 
(8) Der Textteil der Bachelorarbeit sollte mindestens 70.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen und 
Anmerkungen (bzw. 35 DIN-A4-Seiten) und darf höchstens 120.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen und 
Anmerkungen (bzw. 60 DIN-A4-Seiten) umfassen.  
 
(9) Für die Bachelorarbeit werden 12 LP vergeben, denen 360 Stunden studentischer Arbeitsaufwand 
entsprechen. Der Bearbeitungszeitraum beträgt höchstens drei Monate. Der Prüfungsausschuss legt den 
spätesten Abgabetermin für die Bachelorarbeit fest und teilt ihn der oder dem Studierenden mit. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind so zu begrenzen, dass die Bachelorarbeit unter 
zumutbaren Anforderungen innerhalb der vorgegebenen Frist abgeschlossen werden kann. Auf begründeten 
Antrag kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer eine Nachfrist 
von bis zu sechs Wochen gewähren. Der Prüfling muss die Fristverlängerung beim Prüfungsausschuss vor 
Ablauf der Frist beantragen. Im Fall der Beantragung einer Verlängerung der Bearbeitungsfrist aufgrund 
krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit ist unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der 
Prüfungsunfähigkeit und deren Dauer vorzulegen. Das Thema der Bachelorarbeit wird in der Regel in der 
Mitte des fünften Semesters vergeben; in der Teilzeitvariante in der Regel in der Mitte des achten Semesters. 
 

§ 22 
Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifacher Ausfertigung (jeweils sowohl 
schriftlich als auch in einer zum elektronischen Abgleich geeigneten digitalen Fassung) einzureichen; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Der Prüfling kann eine eingereichte Bachelorarbeit nicht 
ȊǳǊǸŎƪȊƛŜƘŜƴΦ ²ƛǊŘ ŘƛŜ .ŀŎƘŜƭƻǊŀǊōŜƛǘ ƴƛŎƘǘ ŦǊƛǎǘƎŜƳŅǖ ŜƛƴƎŜǊŜƛŎƘǘΣ ǿƛǊŘ ǎƛŜ Ƴƛǘ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά 
bewertet. 
 
(2) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit 
selbständig verfasst hat, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 
kenntlich gemacht hat. Eine Bachelorarbeit gilt insbesondere dann nicht als selbständig verfasst, wenn Inhalt 
oder Struktur und Aufbau der Auseinandersetzung mit dem Thema der Arbeit von Dritten vorgegeben 
werden. Der Prüfungsausschuss kann dem Prüfling eine eidesstattliche Versicherung hierüber abverlangen. 
 
(3) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Eine oder 
einer der Prüferinnen oder Prüfer ist die- oder derjenige, die oder der das Thema der Bachelorarbeit gestellt 
hat; die zweite Prüferin oder den zweiten Prüfer bestimmt der Prüfungsausschuss aus dem Kreis der 
Prüferinnen und Prüfer gemäß § 10 Abs. 1. Hierbei muss gewährleistet sein, dass mindestens eine oder einer 
der Prüferinnen oder Prüfer ein Mitglied der Universität Bonn ist. Der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, ein 
Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Prüferin oder eines bestimmten Prüfers besteht aber nicht. 
 
(4) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 28 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die 
Note der Bachelorarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die 
Differenz weniger als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 2,0 oder mehr, oder lautet eine Einzelbewertung 
αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘάΣ ǿƛǊŘ ǾƻƳ tǊǸŦǳƴƎǎŀǳǎǎŎƘǳǎǎ ŜƛƴŜ ŘǊƛǘǘŜ tǊǸŦŜǊƛƴ ƻŘŜǊ Ŝƛƴ ŘǊƛǘǘŜǊ tǊǸŦŜǊ ȊǳǊ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ 
der Bachelorarbeit bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
besseren Einzelbewertungen. Bei der Bildung des Mittelwerts wird entsprechend § 28 Abs. 2 verfahren. Die 
.ŀŎƘŜƭƻǊŀǊōŜƛǘ ƪŀƴƴ ƧŜŘƻŎƘ ƴǳǊ Řŀƴƴ ŀƭǎ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ƻŘŜǊ ōŜǎǎŜǊ ōŜǿŜǊǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǿŜƴƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ȊǿŜƛ 
bƻǘŜƴ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ƻŘŜǊ ōŜǎǎŜǊ ǎƛƴŘΦ  
 
(5) Die Bewertung der Bachelorarbeit wird dem Prüfling spätestens sechs Wochen nach dem 
Abgabetermin mitgeteilt.  
 
(6) CǸǊ ŘƛŜ Ƴƛǘ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ƻŘŜǊ ōŜǎǎŜǊ ōŜǿŜǊǘŜǘŜ .ŀŎƘŜƭƻǊŀǊōŜƛǘ ŜǊǿƛǊōǘ ŘŜǊ tǊǸŦƭƛƴƎ мн [tΦ 
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(7) Lǎǘ ŘƛŜ .ŀŎƘŜƭƻǊŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜǿŜǊǘŜǘΣ ƪŀƴƴ ŘŜǊ tǊǸŦƭƛƴƎ ǎƛŜ ŜƛƴƳŀƭ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭŜƴΦ 5ŀǎ 
Thema der zweiten Bachelorarbeit darf aus demselben Gebiet ausgewählt werden, aus dem die erste 
Bachelorarbeit stammt, muss sich aber inhaltlich wesentlich vom Thema der ersten Bachelorarbeit 
unterscheiden. Eine Rückgabe des Themas der Bachelorarbeit im Wiederholungsversuch in der in § 21 Abs. 
6 genannten Weise ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende bei der Anfertigung ihrer oder seiner 
ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Wird auch die zweite 
.ŀŎƘŜƭƻǊŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜǿŜǊǘŜǘΣ ƛǎǘ ŘƛŜ .ŀŎƘŜƭƻǊǇǊǸŦǳƴƎ ŜƴŘƎǸƭǘƛƎ ƴƛŎƘǘ ōŜǎǘŀƴŘŜƴΤ ŘƛŜǎ Ƙŀǘ 
den Verlust des Prüfungsanspruches zur Folge und führt nach Bestandskraft der entsprechenden 
Entscheidung des Prüfungsausschusses zur Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat. 
 
(8) In den studienfachspezifischen Bestimmungen können ergänzende bzw. abweichende Festlegungen 
getroffen werden. 
 

Abschnitt 7 
Masterarbeit 

 
§ 23 

Anmeldung, Thema und Umfang der Masterarbeit  
 
(1) Die Masterarbeit ist eine schriftliche Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der Prüfling in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Gebiet des gewählten Masterstudiengangs 
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, einer Lösung zuzuführen und diese 
angemessen darzustellen.  
 
(2) Die oder der Studierende muss die Masterarbeit schriftlich beim Prüfungsausschuss anmelden.  
 
(3) Bei der Anmeldung zur Masterarbeit muss die oder der Studierende angeben, bei welchen Prüferinnen 
oder Prüfern sie oder er die Arbeit anfertigen möchte. 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit kann von jeder Prüferin oder jedem Prüfer gemäß § 10 Absatz 1 gestellt 
werden, die oder der an dem Institut tätig ist, das den entsprechenden Studiengang anbietet. Wer das Thema 
gestellt hat, betreut in der Regel auch diese Masterarbeit. Soll die Masterarbeit von einer anderen 
Hochschullehrerin oder einem anderen Hochschullehrer, die oder der in Forschung und Lehre tätig ist, 
gestellt und betreut oder in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es 
hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses, die nur erteilt werden darf, wenn eine angemessene 
Betreuung durch eine Prüferin oder einen Prüfer gesichert ist. 
 
(5) Das Thema der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn die oder der Studierende 
mindestens 60 LP erworben hat und sie oder er die im jeweiligen Modulplan genannten Voraussetzungen 
erfüllt. Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema der Arbeit und 
Zeitpunkt der Ausgabe sind aktenkundig zu machen. Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, 
vor der Anmeldung zur Masterarbeit Vorschläge für das Gebiet, aus dem das Thema der Masterarbeit 
gewählt wird, zu machen; ein Anspruch auf ein Thema aus einem bestimmten Gebiet besteht jedoch nicht. 
Auf Antrag der oder des Studierenden sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass die oder der Studierende 
rechtzeitig im Sinne des Absatzes 9 ein Thema für die Masterarbeit erhält. 
 
(6) Das Thema der Masterarbeit kann vom Prüfling nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate 
nach Ausgabe zurückgegeben werden. Die Rückgabe des Themas zählt nicht als Fehlversuch. Das neu 
ausgegebene Thema muss sich inhaltlich wesentlich vom ursprünglich ausgegebenen Thema unterscheiden. 
 
(7) Die Masterarbeit kann nicht in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden. 
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(8) Der Textteil der Masterarbeit sollte mindestens 120.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen und 
Anmerkungen (bzw. 60 DIN-A4-Seiten) und darf höchstens 200.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen und 
Anmerkungen (bzw. 100 DIN-A4-Seiten) umfassen.  
 
(9) Für die Masterarbeit werden 30 LP vergeben, denen 900 Stunden studentischer Arbeitsaufwand 
entsprechen. Der Bearbeitungszeitraum beträgt höchstens sechs Monate. Der Prüfungsausschuss legt den 
spätesten Abgabetermin für die Masterarbeit fest und teilt ihn der oder dem Studierenden mit. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begrenzen, dass die Masterarbeit unter 
zumutbaren Anforderungen innerhalb der vorgegebenen Frist abgeschlossen werden kann. Auf begründeten 
Antrag kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer eine Nachfrist 
von bis zu sechs Wochen gewähren. Der Prüfling muss die Fristverlängerung beim Prüfungsausschuss vor 
Ablauf der Frist beantragen. Im Fall der Beantragung einer Verlängerung der Bearbeitungsfrist aufgrund 
krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit ist unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der 
Prüfungsunfähigkeit und deren Dauer vorzulegen. Das Thema der Masterarbeit wird in der Regel in der Mitte 
des dritten Semesters vergeben. 
 

§ 24 
Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifacher Ausfertigung (jeweils sowohl 
schriftlich als auch in einer zum elektronischen Abgleich geeigneten digitalen Fassung) einzureichen; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Der Prüfling kann eine eingereichte Masterarbeit nicht 
ȊǳǊǸŎƪȊƛŜƘŜƴΦ ²ƛǊŘ ŘƛŜ aŀǎǘŜǊŀǊōŜƛǘ ƴƛŎƘǘ ŦǊƛǎǘƎŜƳŅǖ ŜƛƴƎŜǊŜƛŎƘǘΣ ǿƛǊŘ ǎƛŜ Ƴƛǘ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜǿŜǊǘŜǘΦ 
 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit selbständig 
verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht 
hat. Eine Masterarbeit gilt insbesondere dann nicht als selbständig verfasst, wenn Inhalt oder Struktur und 
Aufbau der Auseinandersetzung mit dem Thema der Arbeit von Dritten vorgegeben werden. Der 
Prüfungsausschuss kann dem Prüfling eine eidesstattliche Versicherung hierüber abverlangen. 
 
(3) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Eine oder 
einer der Prüferinnen oder Prüfer ist die- oder derjenige, die oder der das Thema der Masterarbeit gestellt 
hat; die zweite Prüferin oder den zweiten Prüfer bestimmt der Prüfungsausschuss aus dem Kreis der 
Prüferinnen und Prüfer gemäß § 10 Abs. 1. Hierbei muss gewährleistet sein, dass mindestens eine oder einer 
der Prüferinnen oder Prüfer ein Mitglied der Universität Bonn und mindestens eine oder einer der 
Prüferinnen oder Prüfer promoviert ist. Der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, ein Anspruch auf Zuweisung 
einer bestimmten Prüferin oder eines bestimmten Prüfers besteht aber nicht. 
 
(4) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 28 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die 
Note der Masterarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die 
Differenz weniger als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 2,0 oder mehr, oder lautet eine Einzelbewertung 
αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ǿƛǊŘ ǾƻƳ tǊǸŦǳƴƎǎŀǳǎǎŎƘǳǎǎ ŜƛƴŜ ŘǊƛǘǘŜ tǊǸŦŜǊƛƴ ƻŘŜǊ Ŝƛƴ ŘǊƛǘǘŜǊ tǊǸŦŜǊ ȊǳǊ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ 
der Masterarbeit bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
besseren Einzelbewertungen. Bei der Bildung des Mittelwerts wird entsprechend § 28 Abs. 2 verfahren. Die 
aŀǎǘŜǊŀǊōŜƛǘ ƪŀƴƴ ƧŜŘƻŎƘ ƴǳǊ Řŀƴƴ ŀƭǎ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ƻŘŜǊ ōŜǎǎŜǊ ōŜǿŜǊǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǿŜƴƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ȊǿŜƛ 
bƻǘŜƴ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ƻŘŜǊ ōŜǎǎŜǊ ǎƛƴŘΦ 
 
(5) Die Bewertung der Masterarbeit wird dem Prüfling spätestens acht Wochen nach dem Abgabetermin 
mitgeteilt.  
 
(6) CǸǊ ŘƛŜ Ƴƛǘ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ƻŘŜǊ ōŜǎǎŜǊ ōŜǿŜǊǘŜǘŜ aŀǎǘŜǊŀǊōŜƛǘ ŜǊǿƛǊōǘ ŘŜǊ tǊǸŦƭƛƴƎ ол [tΦ 
 
(7) Lǎǘ ŘƛŜ aŀǎǘŜǊŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜǿŜǊǘŜǘΣ ƪŀƴƴ ŘŜǊ tǊǸŦƭƛƴƎ ǎƛŜ ŜƛƴƳŀƭ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭŜƴΦ 5ŀǎ 
Thema der zweiten Masterarbeit darf aus demselben Gebiet ausgewählt werden, aus dem die erste 
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Masterarbeit stammt, muss sich aber inhaltlich wesentlich vom Thema der ersten Masterarbeit 
unterscheiden. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit im Wiederholungsversuch in der in § 23 Abs. 6 
genannten Weise ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten 
Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Wird auch die zweite Masterarbeit mit 
αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜǿŜǊǘŜǘΣ ƛǎǘ ŘƛŜ aŀǎǘŜǊǇǊǸŦǳƴƎ ŜƴŘƎǸƭǘƛƎ ƴƛŎƘǘ ōŜǎǘŀƴŘŜƴΤ ŘƛŜǎ Ƙŀǘ ŘŜƴ ±ŜǊƭǳǎǘ ŘŜǎ 
Prüfungsanspruches zur Folge und führt nach Bestandskraft der entsprechenden Entscheidung des 
Prüfungsausschusses zur Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat. 
 
(8) In den studienfachspezifischen Bestimmungen können ergänzende bzw. abweichende Festlegungen 
getroffen werden. 
 

Abschnitt 8 
Verfahrensunregelmäßigkeiten und Schutzvorschriften 

 
§ 25 

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt und Rüge 
 
(1) Der Prüfling kann sich ohne Angabe von Gründen bis zu den in § 13 Abs. 3 genannten Terminen 
elektronisch (im Prüfungsorganisationssystem) beim Prüfungsausschuss von Modulprüfungen abmelden; 
sofern dies nicht möglich ist, kann eine Abmeldung auch schriftlich erfolgen. Maßgebend ist das 
Eingangsdatum beim Prüfungsausschuss.  
 
(2) 9ƛƴŜ tǊǸŦǳƴƎǎƭŜƛǎǘǳƴƎ ǿƛǊŘ Ƴƛǘ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜǿŜǊǘŜǘΣ ǿŜƴƴ ŘŜǊ tǊǸŦƭƛƴƎ ƴŀŎƘ !ōƭŀǳŦ ŘŜǊ 
Abmeldefrist ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Gleiches gilt, wenn er es versäumt, an der 
Prüfung teilzunehmen oder eine Prüfungsleistung innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit zu erbringen 
(Versäumnis). 
 
(3) Nach dem Ende der Abmeldefrist kann ein Prüfling, der zu einer Prüfung angemeldet ist, aus triftigen 
Gründen zurücktreten. Als triftige Gründe gelten insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und 
eine nachgewiesene, bei Anmeldung zur Prüfung noch nicht absehbare Verhinderung aufgrund  
- der Übernahme von Verantwortung für nahe Angehörige mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf oder  
- der Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern.  
Der Rücktritt ist dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die für den Rücktritt oder für 
ein Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich schriftlich glaubhaft gemacht werden. Für 
den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit ist eine ärztliche Bescheinigung über das 
Bestehen der Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. Erfolgt ein Rücktritt von einer Klausur aus gesundheitlichen 
Gründen nach Antritt der Prüfung und Ausgabe der Aufgabenstellung, so ist zur Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit noch am selben Tag eine Ärztin oder ein Arzt zu konsultieren. Der Prüfungsausschuss 
kann im Einzelfall die Vorlage eines Attestes einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarztes der 
Hochschule verlangen, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, die eine Prüfungsfähigkeit 
als wahrscheinlich annehmen oder einen anderen Nachweis als den gemäß Satz 5 als sachgerecht erscheinen 
lassen. Die Kosten hierfür trägt die Hochschule. Ein Rücktritt nach Antritt der Prüfung ist in der Regel 
ausgeschlossen, insbesondere dann, wenn der Prüfling das Ergebnis der Prüfung bereits einsehen konnte 
oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. Erkennt der Prüfungsausschuss den Nachweis für den 
krankheitsbedingten Rücktritt oder andere triftige Gründe an, gilt der Prüfungsversuch als nicht 
unternommen. 
 
(4) Mängel bei einer Prüfung müssen vom Prüfling unverzüglich bei der jeweiligen Prüferin oder beim 
jeweiligen Prüfer oder bei der oder dem Aufsichtführenden gerügt werden. Die Rüge muss protokolliert und 
beim Prüfungsausschuss geltend gemacht werden. Erkennt der Prüfungsausschuss die Rüge an, gilt der 
Prüfungsversuch als nicht unternommen. 
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§ 26 
Täuschung und Ordnungsverstoß 

 
(1) Versucht der Prüfling, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
ȊǳƎŜƭŀǎǎŜƴŜǊ IƛƭŦǎƳƛǘǘŜƭ Ȋǳ ōŜŜƛƴŦƭǳǎǎŜƴΣ ǿƛǊŘ ŘƛŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ tǊǸŦǳƴƎǎƭŜƛǎǘǳƴƎ Ƴƛǘ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά 
bewertet; die Feststellung wird von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von der oder 
dem Aufsichtführenden getroffen, aktenkundig gemacht und an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Vor 
der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem Prüfling Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(2) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder 
dem jeweiligen Prüfer oder von der oder dem Aufsichtführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung der 
Prüfungsleistung ŀǳǎƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΤ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ Cŀƭƭ ǿƛǊŘ ŘƛŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ tǊǸŦǳƴƎǎƭŜƛǎǘǳƴƎ Ƴƛǘ αƴƛŎƘǘ 
ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜǿŜǊǘŜǘΦ 5ƛŜ DǊǸƴŘŜ ŦǸǊ ŘŜƴ !ǳǎǎŎƘƭǳǎǎ ǎƛƴŘ ŀƪǘŜƴƪǳƴŘƛƎ Ȋǳ ƳŀŎƘŜƴΦ Der Prüfling kann 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen verlangen, dass die Entscheidung vom Prüfungsausschuss überprüft 
wird. § 51a HG bleibt hiervon unberührt.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss bewertet, inwiefern ein mehrfacher oder sonst schwerwiegender 
Täuschungsversuch vorliegt. Im Falle eines solchen kann der Prüfungsausschuss nach vorheriger Anhörung 
des Prüflings entscheiden, dass der Prüfling in diesem Studiengang den Prüfungsanspruch verliert. Mit 
Bestandskraft der Entscheidung des Prüfungsausschusses über den Verlust des Prüfungsanspruchs erfolgt 
die Exmatrikulation durch das Studierendensekretariat. 
 
(4) Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung dieser 
Prüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 
bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 ist die Kanzlerin oder der Kanzler der Universität Bonn. 
 

§ 27 
(weggefallen) 

 
Abschnitt 9 

Bewertung und Abschlussdokumente 
 

§ 28 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten 

und Bestehen der Bachelor- bzw. Masterprüfung 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen oder Prüfern 
festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 

1 sehr gut eine hervorragende Leistung 
2 gut eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt 
3 befriedigend eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht 
4 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt 
5 nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 

mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte 
angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7 und 4,3 sowie 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Sind 
mehrere Prüferinnen oder Prüfer an einer Prüfung beteiligt, so ergibt sich die Note aus dem arithmetischen 
Mittel der Einzelbewertungen. Bei der Bildung des Mittelwerts wird entsprechend Absatz 2 verfahren. Eine 
tǊǸŦǳƴƎǎƭŜƛǎǘǳƴƎ ƛǎǘ ōŜǎǘŀƴŘŜƴΣ ǿŜƴƴ ǎƛŜ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ Ƴƛǘ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜǿŜǊǘŜǘ ƛǎǘΤ ŀƴŘŜǊŜƴŦŀƭƭs ist sie 
nicht bestanden. 
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(2) Bei der Bildung der Modulnoten, der Fachnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle 
nach dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(3) 5ƛŜ tǊǸŦǳƴƎ ƛƴ ŜƛƴŜƳ aƻŘǳƭ ƛǎǘ ōŜǎǘŀƴŘŜƴΣ ǿŜƴƴ ŘƛŜ aƻŘǳƭƴƻǘŜ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ƛǎǘΦ {ŜǘȊǘ 
sich die Modulnote aus mehreren Teilprüfungsleistungen zusammen, errechnet sie sich anhand der im 
Modulplan angegebenen Gewichtung der einzelnen Prüfungsleistungen. § 11 Abs. 3 Satz 4 bleibt unberührt. 
Die Modulnote lautet: 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut  
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  = gut  
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  = befriedigend  
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  = ausreichend  
bei einem Durchschnitt ab 4,1  = nicht ausreichend.  
 
(4) Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen ist dem Prüfling im Bachelorstudium spätestens 
vier Wochen, im Masterstudium spätestens sechs Wochen nach dem Abgabetermin mitzuteilen. Die 
Bewertung der Bachelorarbeit ist dem Prüfling spätestens sechs Wochen, die Bewertung der Masterarbeit 
spätestens acht Wochen nach dem Abgabetermin mitzuteilen. Die Bekanntgabe erfolgt in elektronischer 
Form durch Einstellung im Prüfungsorganisationssystem; sie soll vor Ablauf der Regelstudienzeit erfolgen. 
 
(5) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn ς je nach Studiengangmodell ς alle gemäß § 2 Abs. 3, 4 bzw. 
5 erforderlichen Module sowie die Bachelorarbeit bestanden sind und damit 180 LP erworben wurden.  
 
(6) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle gemäß § 2 Abs. 6 erforderlichen Module sowie die 
Masterarbeit bestanden sind und damit 120 LP erworben wurden. 
 
(7) Zur Berechnung der Fachnote werden alle benoteten Module eines Studienfachs herangezogen (mit 
Ausnahme der Bachelor- bzw. Masterarbeit). Jede einzelne Modulnote wird durch Multiplikation mit der 
Anzahl der Leistungspunkte des entsprechenden Moduls gewichtet. Die Summe aller so gewichteten 
Modulnoten wird durch die Gesamtzahl der Leistungspunkte aller benoteten Module des Studienfachs 
dividiert (gewichtetes arithmetisches Mittel). Wurden mehr Leistungspunkte aus Wahlpflichtmodulen 
erworben als für das jeweilige Studienfach vorgesehen sind, werden zur Berechnung der Fachnote die 
Leistungspunkte der Wahlpflichtmodule skaliert. Dazu werden sie jeweils mit einem Skalierungsfaktor 
multipliziert, der sich aus dem Quotienten der für das Studienfach benötigten Leistungspunkte aus 
Wahlpflichtmodulen und der für dieses Studienfach tatsächlich erreichten Leistungspunkte aus 
Wahlpflichtmodulen ergibt. Zur Gewichtung der Modulnoten gemäß Satz 2 werden dann für die 
Wahlpflichtmodule die skalierten Leistungspunkte herangezogen. Module, die mangels Vergleichbarkeit der 
bƻǘŜƴǎȅǎǘŜƳŜ ŀƭǎ αōŜǎǘŀƴŘŜƴά ŀƴŜǊƪŀƴƴǘ ǿǳǊŘŜƴΣ ƎŜƘŜƴ ƛƴ ŘƛŜ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ ŘŜǊ CŀŎƘƴƻǘŜ ƴƛŎƘǘ ŜƛƴΦ  
 
(8) Die Gesamtnote der Bachelor- bzw. Masterprüfung ergibt sich aus dem gewichteten arithmetischen 
Mittel der Fachnote bzw. Fachnoten und der Note der Bachelor- bzw. Masterarbeit. Zur Gewichtung werden 
die Leistungspunkte gemäß § 2 Abs. 3 bis 6 (mit Ausnahme der Leistungspunkte für den freien 
Wahlpflichtbereich) herangezogen. Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. Abweichend hiervon lautet die 
DŜǎŀƳǘƴƻǘŜ αŀǳǎƎŜȊŜƛŎƘƴŜǘάΣ ǿŜƴƴ ŘƛŜ ŜǊǊŜŎƘƴŜǘŜ DŜǎŀƳǘƴƻǘŜ ƴƛŎƘǘ ǎŎƘƭŜŎƘǘŜǊ ŀƭǎ мΣо ƛǎǘ ǳƴŘ ŘƛŜ .ŀŎƘŜƭƻǊ- 
bzw. MasterarōŜƛǘ Ƴƛǘ αǎŜƘǊ Ǝǳǘά όмΣлύ ōŜƴƻǘŜǘ ǿƻǊŘŜƴ ƛǎǘΦ 5ƛŜ ƛƳ .ŀŎƘŜƭƻǊǎǘǳŘƛǳƳ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴŜƴ aƻŘǳƭŜ 
des freien Wahlpflichtbereichs (Überfachlicher Praxisbereich) gehen in die Berechnung der Gesamtnote nicht 
ein. 
 
(9) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
- der Prüfling eine Modulprüfung im Pflichtbereich gemäß § 11 Abs. 3 Satz 4 lit. a bzw. § 16 Abs. 2 dreimal 

nicht erfolgreich absolviert hat; 
- der Prüfling in zwei Wahlpflichtmodulen in einem (Teil-)Studiengang gemäß § 16 Abs. 3 den 

Prüfungsanspruch verloren hat; oder 
- ŘƛŜ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭǘŜ .ŀŎƘŜƭƻǊŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜƴƻǘŜǘ ǿƻǊŘŜƴ ƛǎǘΦ 
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(10) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn 
- der Prüfling eine Modulprüfung im Pflichtbereich gemäß § 11 Abs. 3 Satz 4 lit. a bzw. § 16 Abs. 2 dreimal 

nicht erfolgreich absolviert hat; 
- der Prüfling in zwei Wahlpflichtmodulen in einem Studiengang gemäß § 16 Abs. 3 den 

Prüfungsanspruch verloren hat; oder 
- ŘƛŜ ǿƛŜŘŜǊƘƻƭǘŜ aŀǎǘŜǊŀǊōŜƛǘ Ƴƛǘ αƴƛŎƘǘ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά ōŜƴƻǘŜǘ ǿƻǊŘŜƴ ƛǎǘΦ 
 

§ 29 
Zeugnis 

 
(1) Über die Ergebnisse der bestandenen Bachelor- bzw. Masterprüfung wird dem Prüfling unmittelbar 
nach endgültigem Vorliegen aller Noten eine vorläufige Bescheinigung ausgestellt. Sodann wird unverzüglich 
ein Zeugnis in deutscher Sprache ausgestellt. Auf Antrag des Prüflings kann auch eine englische Übersetzung 
des Zeugnisses ausgestellt werden. Die studienfachspezifischen Bestimmungen können vorsehen, dass das 
Zeugnis mehrsprachig ausgestellt wird. Das Zeugnis enthält 
- den gewählten Studiengang; 
- sämtliche Module, aus denen Leistungspunkte erworben worden sind; 
- das Semester des Erwerbs der Leistungspunkte; 
- die dabei erzielten Noten der einzelnen Prüfungsleistungen; 
- das Thema und die Note der Bachelor- bzw. Masterarbeit; 
- ggf. Profil/Schwerpunkt/Fachrichtung/Ergänzungsbereich des gewählten Studiengangs; 
- das Datum der letzten Prüfungsleistung sowie 
- die Gesamtnote der Bachelor- bzw. Masterprüfung.  
 
(2) Das Zeugnis trägt das Ausstellungsdatum. Es wird mit dem Siegel des Prüfungsausschusses versehen 
und von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 
 
(3) Ist die Bachelor- bzw. die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, erteilt der Prüfungsausschuss dem 
Prüfling hierüber einen Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
(4) Verlässt eine Studierende oder ein Studierender die Hochschule ohne Studienabschluss, wird ihr oder 
ihm auf Antrag nach der Exmatrikulation ein Leistungszeugnis über die insgesamt erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen ausgestellt. Dieses Leistungszeugnis beschränkt sich auf die erfolgreich absolvierten Teile 
des Studiengangs. Darüber hinaus kann auf Antrag der oder des Studierenden eine Bescheinigung ausgestellt 
werden, die zudem erkennen lässt, welche Prüfungsleistungen nicht bestanden sind oder zum Bestehen der 
Bachelor- bzw. der Masterprüfung noch fehlen. 
 
(5) Für Studiengänge, die im Rahmen von Hochschulkooperationen durchgeführt werden, können die 
studienfachspezifischen Bestimmungen ergänzende bzw. abweichende Regelungen vorsehen. 
 

§ 30 
Urkunde 

 
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelor- bzw. Masterprüfung wird dem Prüfling eine mit dem Datum 
des Zeugnisses versehene Bachelor- bzw. Masterurkunde in deutscher Sprache über die Verleihung des 
akademischen Grades gemäß § 4 ausgehändigt. Der Urkunde wird eine englische Übersetzung beigefügt. Die 
studienfachspezifischen Bestimmungen können vorsehen, dass die Urkunde mehrsprachig ausgestellt wird. 
Die Urkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Philosophischen Fakultät unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Fakultät versehen. 
 
(2) Für Studiengänge, die im Rahmen von Hochschulkooperationen durchgeführt werden, können die 
studienfachspezifischen Bestimmungen ergänzende bzw. abweichende Regelungen vorsehen. 
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§ 31 
Diploma Supplement 

 
Die Bachelor- bzw. Masterurkunde wird durch ein Diploma Supplement (Ergänzungsdokument) ergänzt. Das 
Diploma Supplement ist ein standardisiertes englisch- und deutschsprachiges Dokument, das folgende 
Angaben enthält: 

- die wesentlichen dem Abschluss zugrunde liegenden Studieninhalte; 
- den Studienverlauf; 
- die mit dem Abschluss erworbenen Kompetenzen; 
- Angaben zur Akkreditierung des Studiengangs sowie 
- Informationen über die verleihende Hochschule. 

Auf dem Diploma Supplement wird die relative Einordnung der Gesamtnote der Bachelor- bzw. 
Masterprüfung in der ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 

§ 32 
Einsichtnahme in die Prüfungsakten 

 
(1) Dem Prüfling ist auf Antrag Einsicht in seine Prüfungsarbeiten, sich darauf beziehende Gutachten der 
Prüferinnen und Prüfer sowie Prüfungsprotokolle zu mündlichen Prüfungsleistungen zu gewähren; der 
Antrag muss spätestens drei Monate nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses gestellt werden. § 29 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt hiervon unberührt. 
 
(2) Dem Prüfling wird auf schriftlichen Antrag innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Aushändigung 
des Zeugnisses gemäß § 29 durch den Prüfungsausschuss Einsichtnahme in seine Prüfungsakten gewährt. 
§ 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt hiervon unberührt. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme und gibt dies dem Prüfling rechtzeitig 
bekannt. Näheres zur Möglichkeit, Kopien oder sonstige originalgetreue Reproduktionen zu fertigen, regelt 
der Prüfungsausschuss und gibt dies gemäß § 9 Abs. 7 bekannt. Kopien und sonstige Reproduktionen der 
Prüfungsakte oder Teile derselben dienen ausschließlich der Verfolgung eigener aus dem 
Prüfungsrechtsverhältnis resultierender Rechte des Prüflings und sind daher nur durch den Prüfling zu nutzen 
oder einer durch den Prüfling mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragten Person 
zugänglich zu machen. Eine darüber hinausgehende Vervielfältigung oder Verbreitung von Kopien oder 
sonstiger Reproduktionen ist untersagt 
 

§ 33 
Ungültigkeit der Bachelor- bzw. Masterprüfung, 
Aberkennung des Bachelor- bzw. Mastergrades 

 
(1) Hat ein Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, sowie die Gesamtnote entsprechend berichtigen und die Prüfung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüfling 
hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so 
wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat ein Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
über die Rechtsfolgen. 
 
(3) Den Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen, und gegebenenfalls ist ein neues Prüfungszeugnis zu 
erteilen. Wenn eine oder mehrere der Prüfungen aufgrund einer Täuschung für nicht bestanden erklärt 
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worden sind, sind mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis auch die Bachelor- bzw. Masterurkunde sowie alle 
übrigen Unterlagen, die den Studienabschluss dokumentieren, einzuziehen. Eine Entscheidung nach Absatz 
1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 
 
(5) Wird die Bachelor- bzw. die Masterprüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt, ist der Bachelor- 
bzw. Mastergrad durch alle beteiligten Fakultäten abzuerkennen und das entsprechende Zeugnis, die 
entsprechende Urkunde sowie alle übrigen Unterlagen, die den Studienabschluss dokumentieren, sind 
einzuziehen. 
 

Abschnitt 10 
Schlussvorschriften 

 
§ 33a 

Übergangsregelungen 
 
(1) Für bis zum 30. September 2019 nach dieser Prüfungsordnung begonnene und noch nicht erfolgreich 
abgeschlossene Prüfungsverfahren in Modulen,  
- die nach dieser Prüfungsordnung in der ab dem 1. Oktober 2019 geltenden Fassung nicht mehr 

angeboten werden, 
- bei denen eine Prüfung durch die ab dem 1. Oktober 2019 geltende Fassung dieser Prüfungsordnung 

durch mehrere Teilprüfungen ersetzt wird bzw. umgekehrt, oder 
- bei denen sich die Prüfungsform durch die ab dem 1. Oktober 2019 geltende Fassung dieser 

Prüfungsordnung ändert, 
gilt: Der Prüfungsausschuss regelt das Nähere zur Wiederholung der Prüfungen und gibt dies gemäß § 9 Abs. 
7 bekannt. 
 
(2) Für bis zum 30. September 2020 nach dieser Prüfungsordnung begonnene und noch nicht erfolgreich 
abgeschlossene Prüfungsverfahren in Modulen,  
- die nach dieser Prüfungsordnung in der ab dem 1. Oktober 2020 geltenden Fassung nicht mehr 

angeboten werden, 
- bei denen eine Prüfung durch die ab dem 1. Oktober 2020 geltende Fassung dieser Prüfungsordnung 

durch mehrere Teilprüfungen ersetzt wird bzw. umgekehrt, oder 
- bei denen sich die Prüfungsform durch die ab dem 1. Oktober 2020 geltende Fassung dieser 

Prüfungsordnung ändert, 
gilt: Der Prüfungsausschuss regelt das Nähere zur Wiederholung der Prüfungen und gibt dies gemäß 
§ 9 Abs. 7 bekannt. 
 
(3) Für bis zum 30. September 2021 nach dieser Prüfungsordnung begonnene und noch nicht erfolgreich 
abgeschlossene Prüfungsverfahren in Modulen,  
- die nach dieser Prüfungsordnung in der ab dem 1. Oktober 2021 geltenden Fassung nicht mehr 

angeboten werden, 
- bei denen eine Prüfung durch die ab dem 1. Oktober 2021 geltende Fassung dieser Prüfungsordnung 

durch mehrere Teilprüfungen ersetzt wird bzw. umgekehrt, oder 
- bei denen sich die Prüfungsform durch die ab dem 1. Oktober 2021 geltende Fassung dieser 

Prüfungsordnung ändert, 
gilt: Der Prüfungsausschuss regelt das Nähere zur Wiederholung der Prüfungen und gibt dies gemäß 
§ 9 Abs. 7 bekannt. 
 

§ 33b 
Übergangsregelungen aus Anlass der Vierten Ordnung zur Änderung dieser Prüfungsordnung 

 
(1)  Wahlpflichtmodule, die vor dem Wintersemester 2023/24 erfolgreich absolviert wurden und gemäß 
dem ab Wintersemester 2023/24 geltenden Modulplan nicht mehr gewählt werden können, gehen wie im 
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Modulplan in der bis zum 30. September 2023 geltenden Fassung vorgesehen in die Bachelorprüfung gemäß 
§ 11 Absatz 1 bzw. in die Masterprüfung gemäß § 11 Absatz 2 ein. Für vor dem Wintersemester 2023/24 
begonnene und bis zum 30. September 2023 noch nicht erfolgreich abgeschlossene Prüfungsverfahren in 
Modulen gemäß Satz 1 regelt der Prüfungsausschuss das Nähere zur Wiederholung der Prüfungen und gibt 
dies gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 

 
(2) Für vor dem Wintersemester 2023/24 begonnene und bis zum 30. September 2023 noch nicht 
erfolgreich abgeschlossene Prüfungsverfahren in Modulen, 
- bei denen eine Prüfung gemäß dem ab dem Wintersemester 2023/24 geltenden Modulplan durch 

mehrere Teilprüfungen ersetzt wird bzw. umgekehrt, oder  
- bei denen sich die Prüfungsform durch den ab Wintersemester 2023/24 geltenden Modulplan ändert, 
gilt: Der Prüfungsausschuss regelt das Nähere zur Wiederholung der Prüfungen und gibt dies gemäß § 9 
Absatz 7 bekannt. 
 
(3) CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α!ǎƛŜƴǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- und 
Begleitfach-Modell) mit dem Profil Islamwissenschaft/Iranistik gelten folgende Regelungen:  
1. {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜΣ ŘƛŜ Řŀǎ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αwŜƭƛƎƛƻƴ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ²ŜǎǘŀǎƛŜƴά ǾƻǊ ŘŜƳ ²ƛƴǘŜǊǎŜƳŜǎǘŜǊ 

нлноκнп ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ƘŀōŜƴΣ ƳǸǎǎŜƴ Řŀǎ ƴŜǳŜ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ α!ǎƛŀǘƛǎŎƘŜ 
wŜƭƛƎƛƻƴǎƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǳƴŘ wŜƭƛƎƛƻƴǎƎŜǎŎƘƛŎƘǘǎǎŎƘǊŜƛōǳƴƎά ƴƛŎƘǘ ŀōǎƻƭǾƛŜǊŜƴΦ  

2. CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜΣ ŘƛŜ Řŀǎ tǊǸŦǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƛƳ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αwŜƭƛƎƛƻƴ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ²ŜǎǘŀǎƛŜƴά 
vor dem Wintersemester 2023/24 begonnen und noch nicht erfolgreich abgeschlossen haben, gelten 
folgende Regelungen: Im Wintersemester 2023/24 und im Sommersemester 2024 wird jeweils eine 
weitere Prüfungsmöglichkeit angeboten. Ist das Modul nach dem Sommersemester 2024 nicht 
erfolgreich abgeschlossen und die Bachelorprüfung nicht gemäß § 28 Absatz 9 endgültig nicht 
bestanden, muss stattdessen das neue PflicƘǘƳƻŘǳƭ α!ǎƛŀǘƛǎŎƘŜ wŜƭƛƎƛƻƴǎƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǳƴŘ 
wŜƭƛƎƛƻƴǎƎŜǎŎƘƛŎƘǘǎǎŎƘǊŜƛōǳƴƎά ŀōǎƻƭǾƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  

 
(4) CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α!ǎƛŜƴǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- und 
Begleitfach-Modell) mit den Profilen Mongolistik oder Tibetologie gelten folgende Regelungen:  
1. {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜΣ ŘƛŜ Řŀǎ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αwŜƭƛƎƛƻƴŜƴΣ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊŜƴ ½ŜƴǘǊŀƭŀǎƛŜƴǎά ǾƻǊ ŘŜƳ 

Wintersemester 2023/24 erfolgreich abgeschlossen haben, müssen das neue Pflichtmodul 
αDŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΣ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊ ƛƴ {ǸŘƻǎǘ- ǳƴŘ ½ŜƴǘǊŀƭŀǎƛŜƴά ƴƛŎƘǘ ŀōsolvieren.  

2. CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜΣ ŘƛŜ Řŀǎ tǊǸŦǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƛƳ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αwŜƭƛƎƛƻƴŜƴΣ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊŜƴ 
½ŜƴǘǊŀƭŀǎƛŜƴǎά ǾƻǊ ŘŜƳ ²ƛƴǘŜǊǎŜƳŜǎǘŜǊ нлноκнп ōŜƎƻƴƴŜƴ ǳƴŘ ƴƻŎƘ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ 
haben, gelten folgende Regelungen: Im Wintersemester 2023/24 und im Sommersemester 2024 wird 
jeweils eine weitere Prüfungsmöglichkeit angeboten. Ist das Modul nach dem Sommersemester 2024 
nicht erfolgreich abgeschlossen und die Bachelorprüfung nicht gemäß § 28 Absatz 9 endgültig nicht 
bestanden, muss stattdessen das ƴŜǳŜ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αDŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΣ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊ ƛƴ {ǸŘƻǎǘ- 
ǳƴŘ ½ŜƴǘǊŀƭŀǎƛŜƴά ŀōǎƻƭǾƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  
 

(5) CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α!ǎƛŜƴǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- und 
Begleitfach-Modell) mit dem Profil Südostasienwissenschaft gelten folgende Regelungen:  
1. Studierende, die das tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αwŜƭƛƎƛƻƴŜƴ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ {ǸŘ- ǳƴŘ {ǸŘƻǎǘŀǎƛŜƴά ǾƻǊ ŘŜƳ 

Wintersemester 2023/24 erfolgreich abgeschlossen haben, müssen das neue Pflichtmodul 
α½ƛǾƛƭƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΣ aŜŘƛŜƴ ǳƴŘ wŜƭƛƎƛƻƴά ƴƛŎƘǘ ŀōǎƻƭǾƛŜǊŜƴΦ  

2. CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜΣ ŘƛŜ Řŀǎ tǊǸŦǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƛƳ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αwŜƭƛƎƛƻƴŜƴ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ {ǸŘ- und 
{ǸŘƻǎǘŀǎƛŜƴά ǾƻǊ ŘŜƳ ²ƛƴǘŜǊǎŜƳŜǎǘŜǊ нлноκнп ōŜƎƻƴƴŜƴ ǳƴŘ ƴƻŎƘ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ 
haben, gelten folgende Regelungen: Im Wintersemester 2023/24 und im Sommersemester 2024 wird 
jeweils eine weitere Prüfungsmöglichkeit angeboten. Ist das Modul nach dem Sommersemester 2024 
nicht erfolgreich abgeschlossen und die Bachelorprüfung nicht gemäß § 28 Absatz 9 endgültig nicht 
bestanden, muss stattdessen dŀǎ ƴŜǳŜ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ α½ƛǾƛƭƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΣ aŜŘƛŜƴ ǳƴŘ wŜƭƛƎƛƻƴά ŀōǎƻƭǾƛŜǊǘ 
werden.  
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(6) {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α!ǎƛŜƴǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- und Begleitfach-
Modell) mit dem Profil Vergleichende Religionswissenschaft, die vor dem Wintersemester 2023/24 die vier 
tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭŜ αwŜƭƛƎƛƻƴŜƴΣ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊŜƴ ½ŜƴǘǊŀƭŀǎƛŜƴǎάΣ αwŜƭƛƎƛƻƴŜƴ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ {ǸŘ- und 
{ǸŘƻǎǘŀǎƛŜƴάΣ αwŜƭƛƎƛƻƴ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ²ŜǎǘŀǎƛŜƴά ǳƴŘ αLǎƭŀƳ ǳƴŘ ǊŜƭƛƎƛǀǎŜ aƛƴŘŜǊƘŜƛǘŜƴ ƛƴ {ǸŘŀǎƛŜƴά 
erfolgreich abgeschlossen haben, schließen ihr Studium nach dem Modulplan in der bis zum 30. September 
2023 geltenden Fassung ab. Soweit sich durch den Modulplan in der ab dem Wintersemester 2023/24 
geltenden Fassung Änderungen an der Prüfungsform eines Moduls ergeben, gelten diese auch für 
Studierende gemäß Satz 1. Studierende gemäß Satz 1, die das Studium des Bachelorteilstudiengangs 
α!ǎƛŜƴǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- und Begleitfach-Modell) mit dem Profil Vergleichende 
Religionswissenschaft nach dem Modulplan in der bis zum 30. September 2023 geltenden Fassung bis zum 
31. März 2030 nicht abgeschlossen haben, setzen es nach dem Modulplan in der dann aktuellen Fassung fort. 
Bereits erbrachte Leistungen gelten in diesem Fall auch nach dem dann aktuellen Modulplan als erbracht, 
sofern hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht; Fehlversuche 
bleiben bestehen. Der Prüfungsausschuss kann die Frist gemäß Satz 3 auf begründeten Antrag um sechs 
Monate verlängern. Studierende gemäß Satz 1 können vor dem 31. März 2030 unwiderruflich beantragen, 
das Studium des BacƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α!ǎƛŜƴǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- und Begleitfach-
Modell) mit dem Profil Vergleichende Religionswissenschaft nach dem Modulplan in der zum Zeitpunkt des 
Antrags aktuellen Fassung fortzusetzen; Satz 4 gilt entsprechend. 

 
(7) {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- und Begleitfach-
aƻŘŜƭƭύΣ ŘƛŜ ǾƻǊ ŘŜƳ ²ƛƴǘŜǊǎŜƳŜǎǘŜǊ нлноκнп Řŀǎ aƻŘǳƭ αYƻƭƭƻǉǳƛǳƳά ǳƴŘκƻŘŜǊ т aƻŘǳƭŜ ŀǳǎ ŘŜƳ 
Wahlpflichtbereich 1 erfolgreich absolviert haben, schließen ihr Studium nach dem Modulplan in der bis zum 
30. September 2023 geltenden Fassung ab. Studierende gemäß Satz 1, die das Studium des 
.ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- und Begleitfach-Modell) nach dem Modulplan 
in der bis zum 30. September 2023 geltenden Fassung bis zum 31. März 2030 nicht abgeschlossen haben, 
setzen es nach dem Modulplan in der dann aktuellen Fassung fort. Bereits erbrachte Leistungen gelten in 
diesem Fall auch nach dem dann aktuellen Modulplan als erbracht, sofern hinsichtlich der zu erwerbenden 
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht; Fehlversuche bleiben bestehen. Der 
Prüfungsausschuss kann die Frist gemäß Satz 2 auf begründeten Antrag um sechs Monate verlängern. 
Studierende gemäß Satz 1 können vor dem 31. März 2030 unwiderruflich beantragen, das Studium des 
Bachelorteilstudiengangs α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- und Begleitfach-Modell) nach dem Modulplan 
in der zum Zeitpunkt des Antrags aktuellen Fassung fortzusetzen; Satz 3 gilt entsprechend.  

 
(8) {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ αDǊƛŜŎƘƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ 
im Zwei-Fach-Modell), die das Studium vor dem Wintersemester 2023/24 aufgenommen haben, studieren 
weiterhin nach dem Modulplan in der bis zum 30. September 2023 geltenden Fassung; Prüfungen gemäß 
diesem Modulplan können noch bis zum 31. März 2027 abgelegt werden. Studierende gemäß Satz 1, die ihr 
Studium nicht bis zum 31. März 2027 abgeschlossen haben, müssen es ab dem Sommersemester 2027 gemäß 
dem Modulplan in der dann aktuellen Fassung fortsetzen. Bereits erbrachte Leistungen gelten in diesem Fall 
auch nach dem dann aktuellen Modulplan als erbracht, sofern hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen 
kein wesentlicher Unterschied besteht; Fehlversuche bleiben bestehen. Studierende gemäß Satz 1 können 
ǾƻǊ ŘŜƳ омΦ aŅǊȊ нлнт ǳƴǿƛŘŜǊǊǳŦƭƛŎƘ ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴΣ Řŀǎ {ǘǳŘƛǳƳ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ αDǊƛŜŎƘƛǎŎƘŜ 
[ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) nach dem Modulplan in der zum 
Zeitpunkt des Antrags aktuellen Fassung fortzusetzen; Satz 3 gilt entsprechend.  

 
(9) CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ αDǊƛŜŎƘƛǎŎƘŜ ǳƴŘ ƭŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ 
CƻǊǘƭŜōŜƴά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ im Kern- und Begleitfach-Modell) gelten folgende Regelungen:  
1. {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜΣ ŘƛŜ Řŀǎ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǎ aƛǘǘŜƭŀƭǘŜǊǎ ǳƴŘ ŘŜǊ CǊǸƘŜƴ bŜǳȊŜƛǘ 

ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘύά ǾƻǊ ŘŜƳ ²ƛƴǘŜǊǎŜƳŜǎǘŜǊ нлноκнп ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ƘŀōŜƴΣ ƳǸǎǎŜƴ Řŀǎ ƴŜǳŜ 
tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ CǊǸƘŜƴ bŜǳȊŜƛǘ ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘύά ƴƛŎƘǘ ŀōǎƻƭǾƛŜǊŜƴΦ  

2. CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜΣ ŘƛŜ Řŀǎ tǊǸŦǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƛƳ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǎ aƛǘǘŜƭŀƭǘŜǊǎ ǳƴŘ 
ŘŜǊ CǊǸƘŜƴ bŜǳȊŜƛǘ ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘύά ǾƻǊ ŘŜƳ ²ƛƴǘŜǊǎŜƳŜǎǘŜǊ нлноκнп ōŜƎƻƴƴŜƴ ǳƴŘ ƴƻŎƘ ƴƛŎƘǘ 
erfolgreich abgeschlossen haben, gelten folgende Regelungen: Im Wintersemester 2023/24 und im 
Sommersemester 2024 wird jeweils eine weitere Prüfungsmöglichkeit angeboten. Ist das Modul nach 
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dem Sommersemester 2024 nicht erfolgreich abgeschlossen und die Bachelorprüfung nicht gemäß § 
28 Absatz ф ŜƴŘƎǸƭǘƛƎ ƴƛŎƘǘ ōŜǎǘŀƴŘŜƴΣ Ƴǳǎǎ ǎǘŀǘǘŘŜǎǎŜƴ Řŀǎ ƴŜǳŜ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ 
ŘŜǊ CǊǸƘŜƴ bŜǳȊŜƛǘ ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘύά ŀōǎƻƭǾƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  

 
(10) {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ 
im Zwei-Fach-Modell), die das Studium vor dem Wintersemester 2023/24 aufgenommen haben, studieren 
weiterhin nach dem Modulplan in der bis zum 30. September 2023 geltenden Fassung; Prüfungen gemäß 
diesem Modulplan können noch bis zum 31. März 2027 abgelegt werden. Studierende gemäß Satz 1, die ihr 
Studium nicht bis zum 31. März 2027 abgeschlossen haben, müssen es ab dem Sommersemester 2027 gemäß 
dem Modulplan in der dann aktuellen Fassung fortsetzen. Bereits erbrachte Leistungen gelten in diesem Fall 
auch nach dem dann aktuellen Modulplan als erbracht, sofern hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen 
kein wesentlicher Unterschied besteht; Fehlversuche bleiben bestehen. Studierende gemäß Satz 1 können 
ǾƻǊ ŘŜƳ омΦ aŅǊȊ нлнт ǳƴǿƛŘŜǊǊǳŦƭƛŎƘ ōŜŀƴǘǊŀƎŜƴΣ Řŀǎ {ǘǳŘƛǳƳ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ 
[ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) nach dem Modulplan in der zum 
Zeitpunkt des Antrags aktuellen Fassung fortzusetzen; Satz 3 gilt entsprechend. 

 
(11) CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α{ǸŘƻǎǘŀǎƛŜƴǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) 
gelten folgende Regelungen:  
1. Studierende, die das tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αDŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊ ƛƴ {ǸŘƻǎǘŀǎƛŜƴά ǾƻǊ ŘŜƳ ²ƛƴǘŜǊǎŜƳŜǎǘŜǊ 

нлноκнп ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ƘŀōŜƴΣ ƳǸǎǎŜƴ Řŀǎ ƴŜǳŜ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αDŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΣ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ 
und Kultur in Südost- ǳƴŘ ½ŜƴǘǊŀƭŀǎƛŜƴά ƴƛŎƘǘ ŀōǎƻƭǾƛŜǊŜƴΦ  

2. CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜΣ ŘƛŜ Řŀǎ tǊǸŦǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƛƳ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αDŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊ ƛƴ {ǸŘƻǎǘŀǎƛŜƴά 
vor dem Wintersemester 2023/24 begonnen und noch nicht erfolgreich abgeschlossen haben, gelten 
folgende Regelungen: Im Wintersemester 2023/24 und im Sommersemester 2024 wird jeweils eine 
weitere Prüfungsmöglichkeit angeboten. Ist das Modul nach dem Sommersemester 2024 nicht 
erfolgreich abgeschlossen und die Bachelorprüfung nicht gemäß § 28 Absatz 9 endgültig nicht 
bestanden, muss stattdessen das neue PflicƘǘƳƻŘǳƭ αDŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΣ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊ ƛƴ {ǸŘƻǎǘ- 
ǳƴŘ ½ŜƴǘǊŀƭŀǎƛŜƴά ŀōǎƻƭǾƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  

 
(12) {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α±ŜǊƎƭŜƛŎƘŜƴŘŜ wŜƭƛƎƛƻƴǎǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-
Modell), die das Studium vor dem Wintersemester 2023/24 aufgenommen haben, schließen ihr Studium 
nach dem Modulplan in der bis zum 30. September 2023 geltenden Fassung ab. Soweit sich durch den 
Modulplan in der ab dem Wintersemester 2023/24 geltenden Fassung Änderungen an der Prüfungsform 
eines Moduls ergeben, gelten diese auch für Studierende gemäß Satz 1. Die ²ŀƘƭǇŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭŜ αwŜƭƛƎƛƻƴŜƴΣ 
Geschichte und YǳƭǘǳǊŜƴ ½ŜƴǘǊŀƭŀǎƛŜƴǎάΣ αwŜƭƛƎƛƻƴŜƴ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ {ǸŘ- ǳƴŘ {ǸŘƻǎǘŀǎƛŜƴάΣ αwŜƭƛƎƛƻƴ 
ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƛƴ ²ŜǎǘŀǎƛŜƴά ǳƴŘ αLǎƭŀƳ ǳƴŘ ǊŜƭƛƎƛǀǎŜ aƛƴŘŜǊƘŜƛǘŜƴ ƛƴ {ǸŘŀǎƛŜƴά ǿŜǊŘŜƴ ŀō ŘŜƳ 
Wintersemester 2023/24 nicht mehr angeboten; Absatz 1 gilt entsprechend. Studierende gemäß Satz 1, die 
das Studium des .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α±ŜǊƎƭŜƛŎƘŜƴŘŜ wŜƭƛƎƛƻƴǎǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-
Modell) nach dem Modulplan in der bis zum 30. September 2023 geltenden Fassung bis zum 31. März 2030 
nicht abgeschlossen haben, setzen es nach dem Modulplan in der dann aktuellen Fassung fort. Bereits 
erbrachte Leistungen gelten in diesem Fall auch nach dem dann aktuellen Modulplan als erbracht, sofern 
hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied besteht; Fehlversuche bleiben 
bestehen. Der Prüfungsausschuss kann die Frist gemäß Satz 4 auf begründeten Antrag um sechs Monate 
verlängern. Studierende gemäß Satz 1 können vor dem 31. März 2030 unwiderruflich beantragen, das 
Studium des Bachelorteilstudiengangs α±ŜǊƎƭŜƛŎƘŜƴŘŜ wŜƭƛƎƛƻƴǎǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) 
nach dem Modulplan in der zum Zeitpunkt des Antrags aktuellen Fassung fortzusetzen; Satz 5 gilt 
entsprechend. 
 

§ 33c 
Übergangsregelungen aus Anlass der Fünften Ordnung zur Änderung dieser Prüfungsordnung 

 
(1)  Wahlpflichtmodule, die vor dem Wintersemester 2024/25 erfolgreich absolviert wurden und gemäß 
dem ab Wintersemester 2024/25 geltenden Modulplan nicht mehr gewählt werden können, gehen wie im 
Modulplan in der bis zum 30. September 2024 geltenden Fassung vorgesehen in die Bachelorprüfung gemäß 
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§ 11 Absatz 1 bzw. in die Masterprüfung gemäß § 11 Absatz 2 ein. Für vor dem Wintersemester 2024/25 
begonnene und bis zum 30. September 2024 noch nicht erfolgreich abgeschlossene Prüfungsverfahren in 
Modulen gemäß Satz 1 regelt der Prüfungsausschuss das Nähere zur Wiederholung der Prüfungen und gibt 
dies gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
(2) Für bis zum 30. September 2024 nach dieser Prüfungsordnung begonnene und noch nicht erfolgreich 
abgeschlossene Prüfungsverfahren in Modulen,  
- die nach dieser Prüfungsordnung in der ab dem 1. Oktober 2024 geltenden Fassung nicht mehr 

angeboten werden, 
- bei denen eine Prüfung durch die ab dem 1. Oktober 2024 geltende Fassung dieser Prüfungsordnung 

durch mehrere Teilprüfungen ersetzt wird bzw. umgekehrt, oder 
- bei denen sich die Prüfungsform durch die ab dem 1. Oktober 2024 geltende Fassung dieser 

Prüfungsordnung ändert, 
gilt: Der Prüfungsausschuss regelt das Nähere zur Wiederholung der Prüfungen und gibt dies gemäß 
§ 9 Abs. 7 bekannt. 
 
(3) CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α{ǸŘƻǎǘŀǎƛŜƴǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) 
gelten folgende Regelungen:  
1. Studierende, die das tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αGesellschaft, Geschichte und Kultur in Südost- und Zentralasienά 

vor dem Wintersemester 2024/25 erfolgreich abgeschlossen haben, müssen das neue Pflichtmodul 
αDŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ und Kultur in Südostasienά ƴƛŎƘǘ ŀōǎƻƭǾƛŜǊŜƴΦ  

2. CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜΣ ŘƛŜ Řŀǎ tǊǸŦǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƛƳ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αGesellschaft, Geschichte und Kultur in 
Südoast- und Zentralasienά ǾƻǊ ŘŜƳ ²ƛƴǘŜǊǎŜƳŜǎǘŜǊ нлн4/25 begonnen und noch nicht erfolgreich 
abgeschlossen haben, gelten folgende Regelungen: Im Wintersemester 2024/25 und im 
Sommersemester 2025 wird jeweils eine weitere Prüfungsmöglichkeit angeboten. Ist das Modul nach 
dem Sommersemester 2025 nicht erfolgreich abgeschlossen und die Bachelorprüfung nicht gemäß 
§ 28 Absatz 9 endgültig nicht bestanden, muss ǎǘŀǘǘŘŜǎǎŜƴ Řŀǎ ƴŜǳŜ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αDŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ und 
Kultur in Südostasienά ŀōǎƻƭǾƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 

(4) CǸǊ {ǘǳŘƛŜǊŜƴŘŜ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α!ǎƛŜƴǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- und 
Begleitfach-Modell) mit dem Profil Islamwissenschaft/Arabistik gelten folgende Regelungen:  
1. Studierende, die das tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αArabische Sprachgeschichte/Sprachvariationά ǾƻǊ ŘŜƳ 

Wintersemester 2024/25 erfolgreich abgeschlossen haben, müssen das neue Pflichtmodul 
αKulturgeschichte der arabischen Weltά ƴƛŎƘǘ ŀōǎƻƭǾƛŜǊŜƴΦ  

2. Studierende, die das tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αArabische Literatur und Kulturά ǾƻǊ ŘŜƳ ²ƛƴǘŜǊǎŜƳŜǎǘŜǊ нлн4/25 
ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ƘŀōŜƴΣ ƳǸǎǎŜƴ Řŀǎ ƴŜǳŜ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ αArabische Literaturά ƴƛŎƘǘ 
absolvieren. 

3. Für Studierende, die die Prüfungsverfahren in den Pflichtmodulen αArabische 
Sprachgeschichte/Sprachvariationά ǳƴŘ α!ǊŀōƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊά vor dem Wintersemester 
2024/25 begonnen und noch nicht erfolgreich abgeschlossen haben, gelten folgende Regelungen: Im 
Wintersemester 2024/25 und im Sommersemester 2025 wird für diese Module jeweils eine weitere 
Prüfungsmöglichkeit angeboten. Sind die Module nach dem Sommersemester 2025 nicht erfolgreich 
abgeschlossen und die Bachelorprüfung nicht gemäß § 28 Absatz 9 endgültig nicht bestanden, muss 
stattdessen das jeweils neue Pflichtmodul gemäß Nummer 1 und 2 absolviert werden. 
 

(5) Für Studierende des Masterstudiengangs αDeutsch-Französische Studienά Ǝilt Folgendes: Studierende, 
die vor dem Wintersemester 2024/25 im Wahlpflichtbereich I bereits 30 LP erworben haben, müssen im 
Wahlpflichtbereich II nur 20 LP erwerben. Gleiches gilt für Studierende, die vor dem Wintersemester 2024/25 
im Wahlpflichtbereich I bereits 20 LP erworben haben, sich im Prüfungsverfahren in einem weiteren Modul 
des Wahlpflichtbereichs I befinden und dieses bis zum Ende des Sommersemesters 2025 erfolgreich 
abschließen. 

 
(6) Für Studierende des Masterstudiengangs αKomparatistikά Ǝilt Folgendes: Studierenden, die vor dem 
²ƛƴǘŜǊǎŜƳŜǎǘŜǊ нлнпκнр ƛƳ ²ŀƘƭǇŦƭƛŎƘǘōŜǊŜƛŎƘ L ŘƛŜ aƻŘǳƭŜ αaǳǎŜǳƳǎǎǘǳŘƛŜƴΥ {ŀƳƳŜƭƴΣ CƻǊǎŎƘŜƴ ǳƴŘ 
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.ŜǿŀƘǊŜƴάΣ αaǳǎŜǳƳǎǎǘǳŘƛŜƴΥ !ǳǎǎǘŜƭƭŜƴ ǳƴŘ ±ŜǊƳƛǘǘŜƭƴά ƻŘŜǊ αaǳǎŜǳƳǎǎǘǳŘƛǳŜƴΥ wŜŎƘǘΣ aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ 
ǳƴŘ ±ŜǊƳŀǊƪǘǳƴƎά ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŀōƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ŀƴŘŜǊŜƴ aƻŘǳƭ ōŜǊŜƛǘǎ мл [t ƛƳ 
Wahlpflichtbereich II erworben haben, werden die Module weiterhin für den Wahlpflichtbereich I 
angerechnet. Gleiches gilt für Studierende, die vor dem Wintersemester 2024/25 das Prüfungsverfahren in 
einem oder mehreren der genannten Module begonnen haben und bis zum Ende des Sommersemesters 
2025 erfolgreich abschließen. 
 

§ 33d 
Übergangsregelungen aus Anlass der Sechsten Ordnung zur Änderung dieser Prüfungsordnung 

 
Wahlpflichtmodule, die vor dem Wintersemester 2025/26 erfolgreich absolviert wurden und gemäß dem ab 
Wintersemester 2025/26 geltenden Modulplan nicht mehr gewählt werden können, gehen wie im 
Modulplan in der bis zum 30. September 2025 geltenden Fassung vorgesehen in die Bachelorprüfung gemäß 
§ 11 Absatz 1 bzw. in die Masterprüfung gemäß § 11 Absatz 2 ein. Für vor dem Wintersemester 2025/26 
begonnene und bis zum 30. September 2025 noch nicht erfolgreich abgeschlossene Prüfungsverfahren in 
Modulen gemäß Satz 1 regelt der Prüfungsausschuss das Nähere zur Wiederholung der Prüfungen und gibt 
dies gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 

§ 34 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ς Verkündungsblatt ς in Kraft.  
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Anlage 1 
Bachelor: Studiengangmodelle und Kombinationsmöglichkeiten 
 
1 Studiengangmodelle (Bachelor) der Philosophischen Fakultät 
 
 

  
Ein-Fach-Modell 

 

  
Zwei-Fach-Modell 

  
Kern- und Begleitfach-Modell 

  
 
 

156 LP aus dem Pflichtbereich und dem 
fachgebundenen Wahlpflichtbereich 

 

  
1. Fach 

 
78 LP aus dem 

Pflichtbereich und dem 
fachgebundenen 

Wahlpflichtbereich 

 
2. Fach 

 
78 LP aus dem 

Pflichtbereich und dem 
fachgebundenen 

Wahlpflichtbereich 

  
Kernfach 

 
120 LP aus dem Pflichtbereich 

und dem fachgebundenen 
Wahlpflichtbereich 

 
Begleitfach 

 
36 LP aus dem 

Pflichtbereich und 
dem fach-

gebundenen 
Wahl-

pflichtbereich 
 

  
12 LP aus dem freien Wahlpflichtbereich 

(Überfachlicher Praxisbereich) 
 

  
12 LP aus dem freien Wahlpflichtbereich 

(Überfachlicher Praxisbereich) 
 

  
12 LP aus dem freien Wahlpflichtbereich 

(Überfachlicher Praxisbereich) 

  
12 LP für die Bachelorarbeit 

 

  
12 LP für Bachelorarbeit1 

  
12 LP für die Bachelorarbeit2 

 
 
1 Die Bachelorarbeit wird im 1. oder 2. Fach geschrieben; ein interdisziplinäres Thema aus beiden Fächern ist möglich, wenn die Betreuung durch je eine Prüferin 
oder einen Prüfer pro Fach gewährleistet ist. 
2 Die Bachelorarbeit wird grundsätzlich im Kernfach geschrieben; ein Thema aus dem Begleitfach ist möglich, wenn ein inhaltlicher und/oder methodischer Bezug 
zum Kernfach besteht. 
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2 Fächerkombinationsmöglichkeiten im Bachelorstudium 
 
Fächerkombinationsmöglichkeiten im Kern- und Begleitfach-Modell (für Einschreibungen ab WiSe 23/24) 

 
 
 
 
 

B
e

g
le

itf
ä
ch

e
r 

A
lta

m
e
ri
ka

n
is

tik
 u

n
d
 E

th
n
o
lo

g
ie 

A
ra

b
is

ch
 

A
rc

h
ä
o
lo

g
ie

n 

B
e
n

g
a

lis
ch 

C
h

in
e
si

sc
h 

E
n

g
lis

h
 S

tu
d
ie

s 

E
va

n
g

e
lis

ch
e
 T

h
e
o
lo

g
ie

 u
n

d
 

H
e
rm

e
n

e
u

tik
1
 

F
ra

n
zö

si
st

ik 

G
e
o
g

ra
p
h

ie1
 

G
e
rm

a
n
is

tik
, 

V
e
rg

le
ic

h
e
n

d
e
 L

it
e
ra

tu
r

- 
u

n
d

 K
u

ltu
rw

is
se

n
sc

h
a

ft 

G
e
sc

h
ic

h
te 

G
ri
e
ch

is
ch

e
 u

n
d
 L

a
te

in
is

ch
e
 L

ite
ra

tu
r 

d
e
r 

A
n

tik
e
 u

n
d
 i
h

r 
F

o
rt

le
b

e
n 

H
in

d
i 

H
is

p
a

n
is

tik
 

In
d
o
n

e
si

sc
h 

It
a

lia
n
is

tik
 

Ja
p
a

n
is

ch 

K
a

th
o
lis

ch
e
 T

h
e
o
lo

g
ie1
 

K
e
lto

lo
g

ie 

K
o

re
a

n
is

ch
 

K
u

ltu
ra

n
th

ro
p

o
lo

g
ie

/E
m

p
ir
is

ch
e
 

K
u

ltu
rw

is
se

n
sc

h
a
ft 

K
u

n
st

g
e
sc

h
ic

h
te 

M
o
n

g
o
lis

ch
 

P
e
rs

is
ch
 

P
h

ilo
so

p
h
ie 

P
o
lit

ik
 u

n
d
 G

e
se

lls
ch

a
ft 

P
sy

ch
o
lo

g
ie 

R
e
ch

ts
w

is
se

n
s
ch

a
ft

1
 

T
ib

e
tis

ch
 

T
ü

rk
is

ch
 

V
ie

tn
a
m

e
si

sc
h 

W
ir
ts

ch
a
ft
sw

is
se

n
sc

h
a
ft

e
n

1
 

 
 
 
 

Kernfächer 

Archäologien                                 

Asienwissenschaften                                 

English Studies                                 

Evangelische Theologie und 
Hermeneutik1 

        2         2          2    2 

Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft 

                                

Geschichte                                 

Katholische Theologie1       2  2                   2    2 

Kunstgeschichte                                 

Lateinamerika- und 
Altamerikastudien 

                                

Philosophie                                 

Politik und Gesellschaft                                 

Romanistik                                 
 

 = Kombination wählbar;   = Kombination nicht möglich 
 

1 Teilstudiengang einer anderen Fakultät. 
2 Kombinationsmöglichkeit bei den anbietenden Fakultäten zu erfragen. 
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Fächerkombinationsmöglichkeiten im Zwei-Fach-Modell (für Einschreibungen ab WiSe 23/24) 
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Altamerikanistik und Ethnologie                             

Archäologien                             

Asiatische und Islamische Kunstgeschichte                             

Deutsch als Zweit- und Fremdsprache                             

English Studies                             

Evangelische Theologie und Hermeneutik1             2               2 

Französistik                             

Germanistik                             

Geschichte                             

Griechische Literatur der Antike und ihr Fortleben                             

Hispanistik                             

Italianistik                             

Katholische Theologie1      2                      2 

Komparatistik                             

Kunstgeschichte                             

Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben                             

Medienwissenschaft                             

Mongolistik                             

Musikwissenschaft/Sound Studies                             

Philosophie                             

Politik und Gesellschaft                             

Skandinavistik                             

Sprache und Kommunikation in der globalisierten 
Mediengesellschaft 

                            

Südasienwissenschaft                             

Südostasienwissenschaft                             

Tibetologie                             

Vergleichende Religionswissenschaft                             

Wirtschaftswissenschaften1      2       2                
 

 = Kombination wählbar;   = Kombination nicht möglich 
1 Teilstudiengang einer anderen Fakultät; 2 Kombinationsmöglichkeit bei den anbietenden Fakultäten zu erfragen. 
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Anlage 2 
Bachelor: Studienfachspezifische Bestimmungen 
 
Abschnitt A 
Studienfachspezifische Bestimmungen für die Fächer im Ein-Fach-Modell 
 
1 Deutsch-Französische Studien (Ein-Fach-Modell) 
 
1.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
1.1.1 Zu § 2 (Studiengangmodelle) 

a) 5ŜǊ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ .ŀŎƘŜƭƻǊǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α5ŜǳǘǎŎƘ-CǊŀƴȊǀǎƛǎŎƘŜ {ǘǳŘƛŜƴά ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ŘŜǊ 
Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn als gemeinsamer 
Studiengang mit der Universität Sorbonne auf der Grundlage einer entsprechenden 
Kooperationsvereinbarung angeboten; er ist konsekutiv ausgerichtet und hat ein 
forschungsorientiertes Profil. Die Organisation des Studiums soll den Studierenden den 
gleichzeitigen Erwerb von Abschlüssen an der Heimatuniversität und an der Partnerhochschule in 
Form eines Doppelabschlusses ermöglichen. Diese Prüfungsordnung gilt nur für das Studium an 
der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; für die 
Studienabschnitte, die an der Partnerhochschule zu absolvieren sind, gelten die dortigen 
rechtlichen Bestimmungen.  

b) Das erste Studienjahr wird von den Studierenden an ihrer jeweiligen Heimatuniversität (Bonn 
bzw. Sorbonne) absolviert. Das zweite Studienjahr im Umfang von 60 LP verbringen die Bonner 
mit den Pariser Studierenden an der französischen Partneruniversität. Das dritte Studienjahr 
verbringt die deutsch-französische Gruppe gemeinsam in Bonn, wo auch die Bachelorarbeit zu 
verfassen ist. Die Studieninhalte und das Lehrangebot werden zwischen den beteiligten 
Hochschulen abgestimmt und durch eine in der Kooperationsvereinbarung festgelegte 
Modulkonkordanz koordiniert. 

c) Das Bachelorstudium der Deutsch-Französischen Studien umfasst: 
- 144 LP für Module des Pflichtbereichs und des fachgebundenen Wahlpflichtbereichs,  
- 24 LP für Module des freien Wahlpflichtbereichs sowie  
- 12 LP für die Bachelorarbeit.  

 
1.1.2 Zu § 4 (Akademische Grade) 

Ist die Bachelorprüfung bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘ .ƻƴƴ ŘŜƴ ŀƪŀŘŜƳƛǎŎƘŜƴ DǊŀŘ α.ŀŎƘŜƭƻǊ ƻŦ !Ǌǘǎά ό.Φ!Φύ ƛƳ {ǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ 
α5ŜǳǘǎŎƘ-CǊŀƴȊǀǎƛǎŎƘŜ {ǘǳŘƛŜƴά ǳƴŘ ŘƛŜ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘ {ƻǊōƻƴƴŜ ŘŜƴ ŀƪŀŘŜƳƛǎŎƘŜƴ DǊŀŘ α[ƛŎŜƴŎŜάΦ 5ƛŜ 
beiden Grade werden auf einem gemeinsamen Dokument beurkundet. Ist eine Studierende oder ein 
Studierender, die oder der mindestens die Hälfte der erforderlichen Module erfolgreich absolviert 
hat, aufgrund besonderer und unabweisbarer Umstände des Einzelfalls, die nach Aufnahme des 
Studiums entstanden sind, nicht imstande, das Studium an der Partneruniversität zu absolvieren, 
kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden genehmigen, das Studium an der 
Universität Bonn abzuschließen und an Stelle des Doppelabschlusses den akademischen Grad 
α.ŀŎƘŜƭƻǊ ƻŦ !Ǌǘǎά ƛƴ α5ŜǳǘǎŎƘ-CǊŀƴȊǀǎƛǎŎƘŜ {ǘǳŘƛŜƴά ŘŜǊ tƘƛƭƻǎƻǇƘƛǎŎƘŜƴ CŀƪǳƭǘŅǘ ŘŜǊ wƘŜƛƴƛǎŎƘŜƴ 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zu erwerben. 

 
1.1.3 Zu § 5 (Regelstudienzeit, Leistungspunktsystem, Studienplan und Unterrichts-/ Prüfungssprache) 

Unterrichts- und Prüfungssprachen sind Deutsch und Französisch. Der Prüfungsausschuss gibt zu 
Beginn des Semesters bekannt, welche Lehrveranstaltungen auf Deutsch und welche auf Französisch 
angeboten werden. 
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1.1.4 Zu § 6 (Zugangsvoraussetzungen zum Studium) 

a) 5ŜǊ .ŀŎƘŜƭƻǊǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α5ŜǳǘǎŎƘ-CǊŀƴȊǀǎƛǎŎƘŜ {ǘǳŘƛŜƴά ǎŜǘȊǘ ƴŜōŜƴ ŘŜƴ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ 
Zugangsbedingungen die erfolgreiche Teilnahme an einem Eignungsfeststellungsverfahren 
(s. Anlage 4) voraus. Die Dauer der schriftlichen Prüfung beträgt 90 Minuten. Die Dauer der 
mündlichen Prüfung beträgt 15 Minuten. Das Eignungsfeststellungsverfahren kann bei 
Nichtbestehen einmal wiederholt werden. Es werden maximal 25-30 Studierende pro Jahr 
zugelassen. Der Nachweis der besonderen Eignung bezieht sich auf Fähigkeiten bzw. Kenntnisse 
in den folgenden Bereichen: 
- deutsche Literatur, Kultur und Sprache, 
- französische Literatur, Kultur und Sprache und 
- deutsch-französische Beziehungen. 

b) Bewerberinnen und Bewerber, die das Eignungsfeststellungsverfahren erfolgreich durchlaufen 
haben, müssen bei der Einschreibung keinen gesonderten Nachweis deutscher Sprachkenntnisse 
(DSH) erbringen. 

 
1.1.5 Zu § 7 (Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen) 

Die von den Studierenden im zweiten Studienjahr an der Partneruniversität erbrachten Leistungen 
im Umfang von 60 LP werden gemäß der in der Kooperationsvereinbarung festgelegten 
Modulkonkordanz an der Heimatuniversität vollständig anerkannt. Die französischen Noten sind in 
deutsche Noten umzurechnen und gewichtet mit den zugehörigen Leistungspunkten in die 
Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.  

 
1.1.6 Zu § 10 (Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer) 

Ergänzend zu § 10 Absatz 1 können zu Prüferinnen und Prüfern auch Dozentinnen und Dozenten der 
Partnerhochschule bestellt werden, soweit sie an der Lehre im Fachgebiet, auf das sich die Prüfung 
bezieht, beteiligt sind. 
 

1.1.7 Zu § 14 (Prüfungsmodalitäten und Anwesenheitspflicht) 
Abweichend von § 14 Absatz 7 Nummer 1 und 2 sind die Prüfungsleistungen in den Modulen 
- Grundlagenmodul Sprachwissenschaft (Französisch), 507170200 
- Grundlagenmodul Kulturstudien (Französisch), 507170400 
- Vertiefungsmodul Kulturstudien (Französisch), 507116000 
- Vertiefungsmodul A: Französische Literatur vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert, 

507171200 
- Vertiefungsmodul B: Französische Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 507171300 
- Vertiefungsmodul A: Diachrone Sprachwissenschaft (Französisch), 507170800 
- Vertiefungsmodul B: Aktuelle Themen der Sprachwissenschaft (Französisch), 507171600 
stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. 

 
1.1.8 Zu § 22 (Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Bachelorarbeit) 

Beim Erwerb des Doppelabschlusses muss eine der Prüferinnen bzw. einer der Prüfer eine Dozentin 
bzw. ein Dozent der Partnerhochschule sein.  

 
1.1.9 Empfehlungen 

Für die erfolgreiche Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren und für das Studium des 
Studiengangs Deutsch-Französische Studien werden Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem 
Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) und Kenntnisse der 
französischen Sprache auf dem Niveau B1 des GeR empfohlen. 
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1.2 Modulplan für das Fach Deutsch-Französische Studien (Ein-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, 

SpÜ = Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum. 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
1. Studienjahr: Pflichtbereich Französistik (30 LP) 

Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100000  Sprachpraxis 
Französisch B1  

1/1.  SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Schreiben und Sprechen auf dem 
Niveau B1+, Übungen zum Hörverstehen 
Ziel: 
- Französischkenntnisse auf dem Niveau 
B1+ des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 
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Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100100 Sprachpraxis 
Französisch B2  

1/2.  SpÜ* Sprachpraxis 
Französisch B1 
(557100000)  
 

Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Schreiben und Sprechen auf dem 
Niveau B2, grammatische bzw. 
syntaktische Analyse 
Ziel: 
Französischkenntnisse auf dem Niveau 
B2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

507170300 Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Französisch)  

1/1.  V/Pl, Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Grundbegriffe der französischen 
Literaturwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. Grundwissen zu Theorien und 
Methoden der romanistischen Literatur- 
und Kulturwissenschaft, 
- theoriegeleitete Verfahren und 
Grundbegriffe der Textanalyse 

Keine Klausur 6 

507170200 Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Französisch)  

1/2.  V/Pl, Ü Keine  Inhalt: 
- u.a. Überblick über Teildisziplinen der 
Sprachwissenschaft und ihre Theorien 
und Methoden 
Ziel: 
- u.a. Grundkenntnisse zu den Theorien, 
Methoden und Modellen der 
Sprachwissenschaft, 
- Grundbegriffe der Sprachbeschreibung 

Keine Klausur 6 

507170400  Grundlagenmodul 
Kulturstudien 
(Französisch)  

1/1.-2.  V/Pl, Ü Keine  Inhalt: 
- u.a. Modelle der Kulturwissenschaft 
und des Fremdverstehens 
Ziel: 
- u.a. Aspekte der Kulturgeschichte, der 
Wirtschaft, der politischen und sozialen 
Strukturen, der Medienlandschaft und 
des Bildungswesens Frankreichs 

Keine Klausur 6 

 
  



- 47 - 
 

 

1. Studienjahr: Pflichtbereich Germanistik (24 LP) 
Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505100400 Basismodul: Neuere 
Deutsche Literatur-
wissenschaft 

1/1.-2.  V/Pl, S Keine Inhalt: 
- u.a. Auseinandersetzung mit 
Grundlagen der Literaturwissenschaft in 
historischer und systematischer 
Perspektive 
Ziel: 
- u.a. Darstellung und Erklärung 
grundlegender 
literaturwissenschaftlicher und -
theoretischer Konzepte, 
literaturgeschichtlicher Entwicklungen 
und Zusammenhänge sowie Probleme 
der Literaturgeschichtsschreibung 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 

505100300 Basismodul: 
Deutsche Sprach-
wissenschaft 

1/1.-2.  V/Pl, S Keine Inhalt: 
- u.a. zentrale Modelle und Methoden 
der germanistischen Linguistik 
- Grundlagen der zentralen linguistischen 
Beschreibungsebenen Phonetik, 
Phonologie, Morphologie, Syntax, 
Semantik, Pragmatik 
Ziel: 
- u.a. Erfassung zentraler synchroner und 
diachroner Aspekte und Fragestellungen 
der Germanistischen Linguistik 
- Anwendung linguistischer 
Analyseverfahren 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 
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2. Studienjahr: Pflichtbereich Französistik (12 LP) 
Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100200  Sprachpraxis 
Französisch C1: 
Textproduktion und 
Übersetzung  

1/3.-4. SpÜ* Sprachpraxis 
Französisch B2 
(557100100) 

Inhalt: 
- u.a. Kontrastiver allgemeinsprachlicher 
und fachsprachlicher Sprachgebrauch 
Deutsch-Französisch in verschiedenen 
Textsorten unter Berücksichtigung von 
Grammatik, Semantik, Pragmatik, 
Idiomatik und Kulturspezifika auf dem 
Niveau C1 
Ziel: 
- Französischkenntnisse auf dem Niveau 
C1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

507116000  Vertiefungsmodul 
Kulturstudien 
(Französisch)  

1/3.-4.   V/Pl, Ü Grundlagenmodul 
Kulturstudien 
(Französisch) 
(507170400)  

Inhalt: 
- u.a. Geschichte der deutsch-
französischen Beziehungen 
- deutsch-französische Erinnerungsorte 
Ziel:  
- Verständnis für deutsch-französische 
Kulturspezifika sowie deren 
interkulturelle Analyse 

Keine Mündliche Prüfung  6  
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3. Studienjahr: Pflichtbereich Französistik (6 LP) 
Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fachse-
mester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507105500 Praktikum Deutsch-
Französische Studien 

1/5.-6. P Keine Inhalt: 
- Praktikum in einem Unternehmen, 
einer Organisation, einer Institution oder 
einer Behörde vorzugsweise in 
Frankreich bzw. im 
französischsprachigen Kulturraum oder 
mit Frankreichbezug bzw. mit Bezug zum 
französischsprachigen Kulturraum (bzw. 
mit Bezug zu Deutschland und dem 
deutschsprachigen Kulturraum) 
Ziel: 
- Anwendung der wissenschaftlichen und 
sprachpraktischen Kompetenz im 
Kontext betrieblicher Abläufe 

Praktikums-
bescheinigung  

Praktikumsbericht 6 

 
Bachelorarbeit (12 LP) 

Modulname Dauer/ 
Fachse-
mester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Prüfungsgegenstand: 
Die Bachelorarbeit behandelt eine 
germanistische und/oder romanistische 
Fragestellung aus dem Bereich der 
Literatur- oder Sprachwissenschaft. 
Kulturwissenschaftliche Fragestellungen 
können Teilaspekte sein. 
Qualifikationsziel: 
Fähigkeit, innerhalb der vorgegebenen 
Zeit eine wissenschaftliche Arbeit in 
diesem Fach zu verfassen. 

Keine Bachelorarbeit 12 
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2. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Französistik I: Literaturwissenschaft (6 LP. Es ist ein Modul zu wählen.)  
Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-
Art 

Teilnahmevoraussetzungen Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507171200  Vertiefungsmodul A: 
Französische 
Literatur vom  
Mittelalter bis zum 
18. Jahrhundert  

1/3.  Ü Grundlagenmodul Literaturwissen-
schaft (Französisch) 
(507170300)  
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300)  
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in synchroner 
und diachroner Vernetzung 
(505101800) 

Inhalt: 
- vertiefter Überblick über einzelne 
Epochen der französischen Literatur vom 
Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert 
(Gattungen, literarische Strömungen, 
Themen, Motive) 
Ziel: 
- u.a. Reflexion historischer 
Zusammenhänge und historischer 
Kontingenzen der französischen Literatur 
im Rahmen ihrer kulturellen, politischen, 
gesellschaftlichen Gegebenheiten 

Keine Klausur  6  

507171300 Vertiefungsmodul B: 
Französische 
Literatur vom 19. 
Jahrhundert bis zur 
Gegenwart 

1/4.  Ü Grundlagenmodul Literaturwissen-
schaft (Französisch) 
(507170300)  
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in synchroner 
und diachroner Vernetzung 
(505101800) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über einzelne 
Epochen der französischen Literatur vom 
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart 
Ziel: 
- u.a. Analyse und kritische Diskussion 
einzelner Epochen der französischen 
Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart (Gattungen, literarische 
Strömungen, Themen, Motive) unter 
Einbeziehung theoretischen und 
methodischen Fachwissens 

Keine  Klausur  6  
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2. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Französistik II: Sprachwissenschaft (6 LP. Es ist ein Modul zu wählen.)  
Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507170800  Vertiefungsmodul A: 
Diachrone 
Sprachwissenschaft  
(Französisch)  

1/4.  Ü Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Französisch) 
(507170200) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über 
ausgewählte Teilbereiche der diachronen 
Linguistik 
Ziel: 
- u.a. Beschreibung von 
Entwicklungstendenzen, 
Erscheinungsformen und 
Struktureigenschaften des Französischen 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart 

Keine Klausur  6 

507171600  Vertiefungsmodul B: 
Aktuelle Themen der 
Sprachwissenschaft 
(Französisch)  

1/3. Ü Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Französisch) 
(507170200)  

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über 
ausgewählte Teilbereiche der Linguistik 
Ziel: 
- u.a. Beschreibung sprachlicher 
Phänomene des Französischen auf 
synchroner und/oder diachroner Ebene 

Keine  Klausur  6  

 
2./3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Germanistik I: Literaturwissenschaft (12 LP. Es ist ein Modul zu wählen.)  

Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505101500 Vertiefungsmodul: 
Deutsche Literatur bis 
zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefte Auseinandersetzung mit 
literaturgeschichtlichen Fragestellungen 
und ausgewählten poetologischen und 
thematischen Einzelaspekten 
Ziel: 
- u.a. kompetenter Umgang mit 
literarischen Texten und sichere 
Anwendung literaturwissenschaftlicher 
Methodik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505101600 Vertiefungsmodul: 
Deutsche Literatur 
seit dem Beginn des 
19. Jahrhunderts 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. historische Kenntnisse der 
literarisch-kulturellen Entwicklungvom 
Beginn des 19. Jahrhunderts über die 
klassische Moderne bis hin zur 
Gegenwartsliteratur 
Ziel: 
- u.a. Klassifikation, Analyse und 
differenzierte Beurteilung 
literaturhistorischer Zusammenhänge 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

505101700 Vertiefungsmodul: 
Literaturtheorie und 
Textanalyse 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefte Auseinandersetzung mit 
literaturtheoretischen Fragestellungen 
systematische Einführung in 
literaturtheoretische Konzepte 
Ziel: 
- u.a. Analyse der Grundstrukturen 
literaturtheoretischer Konzepte und 
Überprüfung auf ihre Anwendbarkeit hin 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

 
2./3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Germanistik II: Sprachwissenschaft (12 LP. Es ist ein Modul zu wählen.)  

Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505100800 Vertiefungsmodul: 
Sprachstruktur A: 
Formen und 
Funktionen der 
deutschen Sprache  

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Aspekte der Sprachstruktur des 
Deutschen (Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Semantik) in exemplarischer 
Auswahl 
Ziel: 
- u.a. Anwendung linguistischer Theorien 
und Analysemodelle 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

555100000 Vertiefungsmodul: 
Sprachstruktur B: 
Grammatische 
Kategorien 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Kategorien verschiedener 
grammatischer Beschreibungsebenen 
des Deutschen, insbesondere 
Phonologie, Morphologie, Syntax und 
Semantik 
- Grammatische Theorien und ihre 
Leistungsfähigkeit 
Ziel: 
- u.a. Entwicklung linguistischer 
Fragestellungen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

555100100 Vertiefungsmodul: 
Aspekte der 
Sprachverwendung 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Analyse sprachlich-kommunikativer 
Praktiken der deutschen 
Gegenwartssprache 
Ziel: 
- u.a. Textanalysen und Konzeption und 
Durchführung empirischer Erhebungen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 12 

555100200 Vertiefungsmodul: 
Sprachwandel 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Aspekte des Sprachwandels und 
Sprachwandelprozesse in der Geschichte 
und Vorgeschichte des Deutschen auf 
allen grammatischen Ebenen, in Lexik, 
Semantik und Pragmatik 
Ziel: 
- u.a. Erwerb von Kenntnissen 
ausgewählter Aspekte der 
Sprachgeschichte des Deutschen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

555100300 Vertiefungsmodul: 
Sprachvariation 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. theoretische und methodische 
Aspekte sprachlicher Variation und damit 
die Einordnung und Bewertung 
sprachlicher Spezifika in 
unterschiedlichen Räumen, Phasen und 
Situationen vor der Folie der 
(idealisierten schriftlichen) 
Standardsprache 
Ziel: 
- u.a. Kenntniserwerb grundlegender 
Theorien und Methoden der Sozio-, 
Varietäten- und Areallinguistik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 12 

 
2./3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Germanistik III: Kulturelle Institutionen oder Intermedialität (12 LP. Es ist ein Modul zu wählen.)  

Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

555103100 Vertiefungsmodul: 
Kulturelle Kontexte 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. Einführung in die Untersuchung der 
Bedeutung, Funktion und Wirkung 
kultureller Kontexte 
Ziel: 
- u.a. Darstellung, Erklärung und 
Anwendung der Bedeutung kultureller 
Kontexte für Form, Valenz und Funktion 
literarischer Texte 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505102500 Vertiefungsmodul: 
Kultur und Medien ς 
Geschichte und 
Konzepte 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. Einführung in Konzepte von Kultur 
und in Verfahren 
kulturwissenschaftlicher Arbeit unter 
historischen wie systematischen 
Gesichtspunkten unter besonderer 
Berücksichtigung von vergleichenden 
Analysen kultureller Traditionen und der 
Erarbeitung eines wissenschaftlich 
fundierten Kulturbegriffs 
Ziel: 
- u.a. Kenntnisse der einschlägigen 
kulturwissenschaftlichen Literatur sowie 
zentraler trans- und interdisziplinärer 
Konzepte zur Analyse kultureller Formen 
und kultureller Prozesse 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

505102600 Vertiefungsmodul: 
Intermedialität 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissenscha
ft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. Analyse intermedialer 
Konstellationen unter historischen wie 
systematischen Gesichtspunkten 
Ziel: 
- u.a. Kompetenz, Mediendifferenzen zu 
erfassen, zu beschreiben und zu 
analysieren 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Französistik III: Literaturwissenschaft (6 LP. Es ist ein Modul zu wählen.)  
Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahmevoraussetzungen Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507171400  Vertiefungsmodul C: 
Epochen, Gattungen, 
Autoren, Werke  
(Französisch)  

1/5.-6.  S Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Französisch) 
(507170300)  
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300)  
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung von Epochen 
und Gattungen, Autoren und Werken im 
jeweiligen kulturellen, politischen, 
gesellschaftlichen und historischen Kontext 
Ziel: 
- u.a. vertiefte Kenntnisse und angeleitete, 
weitgehend selbständige Erarbeitung von 
Wissen zu einzelnen Epochen und Gattungen, 
Autoren und Werken der französischen 
Literatur im jeweiligen kulturellen, politischen, 
gesellschaftlichen und historischen Kontext 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studien-
leistungen 

Hausarbeit 6 

507171500  Vertiefungsmodul D: 
Literatur und Medien  
(Französisch) 

1/5.-6.  S Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Französisch) 
(507170300)  
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung der 
Zusammenhänge zwischen (audio)visuellen 
sowie elektronischen Medien und Literatur 
Ziel: 
- u.a. Analyse von Texten und Medien unter 
Berücksichtigung aktueller Forschungsansätze 
- Einordnung und Reflexion medienethischer 
und medienkritischer Ansätze 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studien-
leistungen 

Hausarbeit 6 
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3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Französistik IV: Sprachwissenschaft (6 LP. Es ist ein Modul zu wählen.) 
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507171000  Vertiefungsmodul C: 
Synchrone 
Sprachwissenschaft I  
(Französisch)  

1/5.-6. S* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Französisch) 
(507170200) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung von 
Themen und Fragestellungen aus 
Teilbereichen der synchronen Linguistik 
Ziel: 
- u.a. Beherrschung und Anwendung von 
Theorien und Grundbegriffen der 
Sprachanalyse 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

507171100  Vertiefungsmodul D: 
Synchrone 
Sprachwissenschaft II  
(Französisch)  

1/5.-6. S* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Französisch) 
(507170200) 

Inhalt: 
- u.a. Architektur der französischen 
Sprache 
- aktuelle Forschungsansätze der 
französischen Sprachwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. Beherrschung und Anwendung von 
Theorien und Grundbegriffen zur 
sprachlichen Variation und 
Varietätenlinguistik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

 
3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Zweite Sprache (12 LP)  
Es sind zwei konsekutive 6-LP-Module bzw. es ist ein 12-LP-Modul zu wählen. 

Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507101600 Sprachpraktisches 
Propädeutikum 
Italienisch A1 

1/5.  SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form 
Ziel: 
- u.a. Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau A1 

Keine Klausur 6 

507101700 Sprachpraktisches 
Propädeutikum 
Italienisch A2  

1/5.-6.   SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form 
Ziel: 
- u.a. Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau A2 

Keine Klausur 6 
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Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100300 Sprachpraxis  
Italienisch B1  

1/5.-6.   SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form sowie 
Grundkompetenzen Lesen und Schreiben 
auf dem Niveau B1 
Ziel: 
- Italienischkenntnisse auf dem Niveau 
B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6  

557100400 Sprachpraxis  
Italienisch B2  

1/6.  SpÜ* Sprachpraxis  
Italienisch B1 
(557100300)  
 

Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau B2 
Ziel: 
- Italienischkenntnisse auf dem Niveau 
B2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur  6  

557100500 Sprachpraxis  
Italienisch C1: 
Textproduktion und 
Übersetzung  

1/4. SpÜ* Sprachpraxis 
Italienisch B2 
(557100400) oder 
Sprachpraxis 
Italienisch B2 (DIS) 
(557101200) 

Inhalt: 
- u.a. Kontrastiver allgemeinsprachlicher 
und fachsprachlicher Sprachgebrauch 
Deutsch-Italienisch in verschiedenen 
Textsorten unter Berücksichtigung von 
Grammatik, Semantik, Pragmatik, 
Idiomatik und Kulturspezifika auf dem 
Niveau C1 
Ziel: 
- Italienischkenntnisse auf dem Niveau 
C1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6  

507101800 Sprachpraktisches 
Propädeutikum 
Spanisch A1 

1/5.  SpÜ* Keine 
 

Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form 
Ziel: 
- u.a. Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau A1 

Keine Klausur  6  
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Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507101900 Sprachpraktisches 
Propädeutikum 
Spanisch A2 

1/5.-6.   SpÜ* Keine 
 

Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form 
Ziel: 
- u.a. Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau A2 

Keine Klausur  6 

557100600 Sprachpraxis  
Spanisch B1 

1/5.-6.   SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form sowie 
Grundkompetenz Hören, Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau B1 
Ziel: 
- Spanischkenntnisse auf dem Niveau B1 
des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

557100700 Sprachpraxis  
Spanisch B2  

1/6.  SpÜ* Sprachpraxis 
Spanisch B1 
(557100600) 

Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Grundkompetenzen Lesen, Hören 
und Schreiben auf dem Niveau B2 
Ziel: 
- Spanischkenntnisse auf dem Niveau B2 
des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

557100800 Sprachpraxis  
Spanisch C1:  
Textproduktion und 
Übersetzung  

1/5.-6.  SpÜ* Sprachpraxis 
Spanisch B2 
(557100700) 

Inhalt: 
- u.a. Kontrastiver allgemeinsprachlicher 
und fachsprachlicher Sprachgebrauch 
Deutsch-Spanisch in verschiedenen 
Textsorten unter Berücksichtigung von 
Grammatik, Semantik, Pragmatik, 
Idiomatik und Kulturspezifika auf dem 
Niveau C1 
Ziel: 
- Spanischkenntnisse auf dem Niveau C1 
des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 
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Modul-
nummer  

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester  

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505100600 Basismodul: 
Skandinavische 
Sprachen 
(Spracherwerb 
A1/A2) 

2/5.-6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α{ƪŀƴŘƛƴŀǾƛǎǘƛƪά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿei-
Fach-Modell) Anwendung. 

12 
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2 Deutsch-Italienische Studien (Ein-Fach-Modell) 
 
2.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
2.1.1 Zu § 2 (Studiengangmodelle) 

a) 5ŜǊ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ .ŀŎƘŜƭƻǊǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α5ŜǳǘǎŎƘ-LǘŀƭƛŜƴƛǎŎƘŜ {ǘǳŘƛŜƴά ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ŘŜǊ 
Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn als gemeinsamer 
Studiengang mit der Universität Florenz ς Università degli studi di Firenze ς auf der Grundlage 
einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung angeboten; er ist konsekutiv ausgerichtet und 
hat ein forschungsorientiertes Profil. Die Organisation des Studiums soll den Studierenden den 
gleichzeitigen Erwerb von Abschlüssen an der Philosophischen Fakultät sowie an der 
Partnerhochschule als Doppelabschluss ermöglichen. Diese Prüfungsordnung gilt nur für das 
Studium an der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; 
für die Studienabschnitte, die an der Partnerhochschule zu absolvieren sind, gelten die dortigen 
rechtlichen Bestimmungen.  

b) Im zweiten oder dritten Studienjahr ist auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung ein 
zweisemestriges Studium an der Partneruniversität und der dortige Erwerb von mindestens 48 LP 
vorgesehen. Die Studieninhalte und das Lehrangebot werden zwischen den beteiligten 
Hochschulen abgestimmt und durch eine Modulkonkordanz koordiniert. 

c) Das Bachelorstudium der Deutsch-Italienischen Studien umfasst: 

- 144 LP für Module des Pflichtbereichs und des fachgebundenen Wahlpflichtbereichs,  
- 24 LP für Module des freien Wahlpflichtbereichs sowie  
- 12 LP für die Bachelorarbeit.  

 
2.1.2 Zu § 4 (Akademische Grade) 

Ist die Bachelorprüfung bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘ .ƻƴƴ ŘŜƴ ŀƪŀŘŜƳƛǎŎƘŜƴ DǊŀŘ α.ŀŎƘŜƭƻǊ ƻŦ !Ǌǘǎά ό.Φ !Φύ ƛƳ {ǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ 
α5ŜǳǘǎŎƘ-LǘŀƭƛŜƴƛǎŎƘŜ {ǘǳŘƛŜƴά ǳƴŘ ŘƛŜ CŀŎƻƭǘŁ Řƛ [ŜǘǘŜǊŜ Ŝ CƛƭƻǎƻŦƛa der Università degli studi di 
CƛǊŜƴȊŜ ŘŜƴ ŀƪŀŘŜƳƛǎŎƘŜƴ DǊŀŘ α5ƻǘǘƻǊŜά ƛƳ {ǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǳǊŜŀ ¢ǊƛŜƴƴŀƭŜ ƛƴ [ƛƴƎǳŜΣ ƭŜǘǘŜǊŀǘǳǊŜ Ŝ 
studi interculturali ς Curriculum in Studi bilaterali: Studi italo-tedeschi (Classe L-ммύάΦ 5ƛŜ ōŜƛŘŜƴ 
Grade werden auf einem gemeinsamen Dokument beurkundet. Ist eine Studierende oder ein 
Studierender, die oder der mindestens die Hälfte der erforderlichen Module erfolgreich absolviert 
hat, aufgrund besonderer und unabweisbarer Umstände des Einzelfalls, die nach Aufnahme des 
Studiums entstanden sind, nicht imstande, das Studium an der Partneruniversität zu absolvieren (und 
verzichtet somit auf den dortigen Erwerb von 48 LP), kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder 
des Studierenden genehmigen, das Studium an der Universität Bonn abzuschließen und an Stelle des 
5ƻǇǇŜƭŀōǎŎƘƭǳǎǎŜǎ ŘŜƴ ŀƪŀŘŜƳƛǎŎƘŜƴ DǊŀŘ α.ŀŎƘŜƭƻǊ ƻŦ !Ǌǘǎά ƛƴ α5ŜǳǘǎŎƘ-LǘŀƭƛŜƴƛǎŎƘŜ {ǘǳŘƛŜƴά ŘŜǊ 
Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zu erwerben. 

 
2.1.3 Zu § 5 (Regelstudienzeit, Leistungspunktsystem, Studienplan und Unterrichts-/ Prüfungssprache) 

Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Deutsch und Italienisch. Der Prüfungsausschuss gibt zu 
Beginn des Semesters bekannt, welche Lehrveranstaltungen auf Deutsch und welche auf Italienisch 
angeboten werden. 

 
2.1.4 Zu § 6 (Zugangsvoraussetzungen zum Studium) 

a) 5ŜǊ .ŀŎƘŜƭƻǊǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α5ŜǳǘǎŎƘ-LǘŀƭƛŜƴƛǎŎƘŜ {ǘǳŘƛŜƴά ǎŜǘȊǘ ƴŜōŜƴ ŘŜƴ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ 
Zugangsbedingungen die erfolgreiche Teilnahme an einem Eignungsfeststellungsverfahren 
(s. Anlage 4) voraus, das für die Bewerberinnen und Bewerber an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn in Bonn und für die Bewerberinnen und Bewerber an der Università 
degli studi di Firenze in Florenz durchgeführt wird. Das Eignungsfeststellungsverfahren kann bei 
Nichtbestehen einmal wiederholt werden. Es werden maximal 25-30 Studierende pro Jahr 
zugelassen. Der Nachweis der besonderen Eignung bezieht sich auf Kenntnisse der deutschen und 
italienischen Literatur, Kultur und Sprache.  
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b) Bewerberinnen und Bewerber, die das Eignungsfeststellungsverfahren erfolgreich durchlaufen 
haben, müssen bei der Einschreibung keinen gesonderten Nachweis deutscher Sprachkenntnisse 
(DSH) erbringen. 

 
2.1.5 Zu § 7 (Anerkennung und Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen) 

Die von den Studierenden im zweiten oder dritten Studienjahr an der Partneruniversität erbrachten 
Leistungen werden gemäß der zwischen den Partnerhochschulen vereinbarten Modulkonkordanz an 
der Heimatuniversität vollständig anerkannt. Die italienischen Noten sind in deutsche Noten 
umzurechnen und gewichtet mit den zugehörigen Leistungspunkten in die Berechnung der 
Gesamtnote einzubeziehen. 

 
2.1.6 Zu § 10 (Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer) 

Ergänzend zu § 10 Absatz 1 können zu Prüferinnen und Prüfern auch Dozentinnen und Dozenten der 
Partnerhochschule bestellt werden, soweit sie an der Lehre im Fachgebiet, auf das sich die Prüfung 
bezieht, beteiligt sind. 
 

2.1.7 Zu § 14 (Prüfungsmodalitäten und Anwesenheitspflicht) 
Abweichend von § 14 Absatz 7 Nummer 1 und 2 sind die Prüfungsleistungen in den Modulen 
- Grundlagenmodul Sprachwissenschaft (Italienisch), 507172400 
- Vertiefungsmodul Französische Literaturwissenschaft, 507116300 
- Vertiefungsmodul A: Italienische Literatur vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert, 507173100 
- Vertiefungsmodul B: Italienische Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 507173200 
- Vertiefungsmodul Spanische Literaturwissenschaft, 507116400 
- Vertiefungsmodul A: Diachrone Sprachwissenschaft (Italienisch), 507172700 
- Vertiefungsmodul B: Aktuelle Themen der Sprachwissenschaft (Italienisch), 507173500 
stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern bewerten. 
 

2.1.8 Empfehlungen 
Für die erfolgreiche Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren und für das Studium des 
Studiengangs Deutsch-Italienische Studien werden Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem 
Niveau C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) und Kenntnisse der 
italienischen Sprache auf dem Niveau B1 des GeR empfohlen. 

 



- 63 - 
 

 

2.2 Modulplan für das Fach Deutsch-Italienische Studien (Ein-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, 

SpÜ = Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum. 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
1. Studienjahr: Pflichtbereich Italianistik (12 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507172500 Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft  
(Italienisch)  

1/1.  V/Pl, Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Grundbegriffe der italienischen 
Literaturwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. Grundwissen zu Theorien und 
Methoden der romanistischen Literatur- 
und Kulturwissenschaft 
- theoriegeleitete Verfahren und 
Grundbegriffe der Textanalyse 

Keine Klausur 6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507172400 Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 

1/2.  V/Pl, Ü Keine  Inhalt: 
- u.a. Überblick über Teildisziplinen der 
Sprachwissenschaft und ihre Theorien 
und Methoden 
- Mehrsprachigkeit in Italien 
Ziel: 
- u.a. Struktureigenschaften, 
Erscheinungsformen und 
Entwicklungstendenzen des Italienischen 
in diachronischer und synchronischer 
Betrachtung 

Keine Klausur  6  

 
1. Studienjahr: Pflichtbereich Germanistik (24 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505100400 Basismodul: Neuere 
Deutsche Literatur-
wissenschaft 

1/1.-2.  V/Pl, S Keine Inhalt: 
- u.a. Auseinandersetzung mit 
Grundlagen der Literaturwissenschaft in 
historischer und systematischer 
Perspektive 
Ziel: 
- u.a. Darstellung und Erklärung 
grundlegender 
literaturwissenschaftlicher und -
theoretischer Konzepte, 
literaturgeschichtlicher Entwicklungen 
und Zusammenhänge sowie Probleme 
der Literaturgeschichtsschreibung 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505100300 Basismodul: 
Deutsche Sprach-
wissenschaft 

1/1.-2.  V/Pl, S Keine Inhalt: 
- u.a. zentrale Modelle und Methoden 
der germanistischen Linguistik 
- Grundlagen der zentralen linguistischen 
Beschreibungsebenen Phonetik, 
Phonologie, Morphologie, Syntax, 
Semantik, Pragmatik 
Ziel: 
- u.a. Erfassung zentraler synchroner und 
diachroner Aspekte und Fragestellungen 
der Germanistischen Linguistik 
- Anwendung linguistischer 
Analyseverfahren 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 

 
2./3. Studienjahr: Pflichtbereich Italianistik (12 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557101200 Sprachpraxis 
Italienisch B2 (DIS) 

1/3.  SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau B2 
Ziel: 
- Italienischkenntnisse auf dem Niveau 
B2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur  6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100500 Sprachpraxis  
Italienisch C1: 
Textproduktion und 
Übersetzung  

1/4. SpÜ* Sprachpraxis 
Italienisch B2 
(557100400) oder 
Sprachpraxis 
Italienisch B2 (DIS) 
(557101200) 

Inhalt: 
- u.a. Kontrastiver allgemeinsprachlicher 
und fachsprachlicher Sprachgebrauch 
Deutsch-Italienisch in verschiedenen 
Textsorten unter Berücksichtigung von 
Grammatik, Semantik, Pragmatik, 
Idiomatik und Kulturspezifika auf dem 
Niveau C1 
Ziel: 
- Italienischkenntnisse auf dem Niveau 
C1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6  

 
3. Studienjahr: Pflichtbereich Italianistik (6 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507105600 
 

Praktikum Deutsch-
Italienische Studien 

1/1.-6.  P Keine Inhalt: 
- Praktikum in einem Unternehmen, 
einer Organisation, einer Institution oder 
einer Behörde vorzugsweise in Italien 
bzw. im italienischsprachigen Kulturraum 
oder mit Italienbezug bzw. mit Bezug 
zum italienischsprachigen Kulturraum 
(bzw. mit Bezug zu Deutschland und dem 
deutschsprachigen Kulturraum) 
Ziel: 
- Anwendung der wissenschaftlichen und 
sprachpraktischen Kompetenz im 
Kontext betrieblicher Abläufe 

Praktikums-
bescheinigung 

Praktikumsbericht 6 
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Bachelorarbeit (12 LP) 
Modulname Dauer/ 

Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Prüfungsgegenstand: 
Die Bachelorarbeit behandelt eine 
germanistische und/oder romanistische 
Fragestellung. 
Qualifikationsziel: 
Fähigkeit, innerhalb der vorgegebenen 
Zeit eine wissenschaftliche Arbeit in 
diesem Fach zu verfassen. 

Keine Bachelorarbeit 12 

 
1. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Zweite Sprache (12 LP)  
Es sind zwei konsekutive 6 LP-Module bzw. es ist ein 12 LP-Modul zu wählen. 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507101400 Sprachpraktisches 
Propädeutikum 
Französisch A1 

1/1.-2.   SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form 
Ziel: 
- u.a. Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau A1 

Keine Klausur 6 

507101500 Sprachpraktisches 
Propädeutikum 
Französisch A2 

1/1.-2.  SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form 
Ziel: 
- u.a. Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau A2 

Keine Klausur 6 

557100000  Sprachpraxis 
Französisch B1  

1/1.-2.   SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Schreiben und Sprechen auf dem 
Niveau B1+, Übungen zum Hörverstehen 
Ziel: 
- Französischkenntnisse auf dem Niveau 
B1+ des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100100 Sprachpraxis 
Französisch B2  

1/1.-2.   SpÜ* Sprachpraxis 
Französisch B1 
(557100000) 

Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Schreiben und Sprechen auf dem 
Niveau B2, grammatische bzw. 
syntaktische Analyse 
Ziel: 
Französischkenntnisse auf dem Niveau 
B2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

507101800 Sprachpraktisches 
Propädeutikum 
Spanisch A1 

1/1.-2. SpÜ* Keine 
 

Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form 
Ziel: 
- u.a. Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau A1 

Keine Klausur  6  

507101900 Sprachpraktisches 
Propädeutikum 
Spanisch A2 

1/1.-2.   SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form 
Ziel: 
- u.a. Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau A2 

Keine Klausur  6 

557100600 Sprachpraxis  
Spanisch B1 

1/1.-2.   SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form sowie 
Grundkompetenz Hören, Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau B1 
Ziel: 
- Spanischkenntnisse auf dem Niveau B1 
des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100700 Sprachpraxis  
Spanisch B2  

1/1.-2.  SpÜ* Sprachpraxis 
Spanisch B1 
(557100600) 

Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Grundkompetenzen Lesen, Hören 
und Schreiben auf dem Niveau B2 
Ziel: 
- Spanischkenntnisse auf dem Niveau B2 
des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

505100600 Basismodul: 
Skandinavische 
Sprachen 
(Spracherwerb 
A1/A2) 

2/5.-6. Für dieses Modul ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α{ƪŀƴŘƛƴŀǾƛǎǘƛƪά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-
Fach-Modell) Anwendung. 

12 
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2./3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Italianistik I: Literaturwissenschaft (12 LP) 
Es sind zwei Module zu wählen:  
- A oder B und  
- C oder D. 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-
Art 

Teilnahmevoraussetzungen Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507173100  Vertiefungsmodul A: 
Italienische Literatur 
vom Mittelalter bis 
zum 18. Jahrhundert 

1/3. oder 5.  Ü Grundlagenmodul Literaturwissen-
schaft (Italienisch) 
(507172500)  
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300)  
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über einzelne 
Epochen der italienischen Literatur vom 
Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert 
Ziel: 
- u.a. Reflexion historischer Zusammenhänge 
und historischer Kontingenzen der 
italienischen Literatur im Rahmen ihrer 
kulturellen, politischen, gesellschaftlichen und 
historischen Gegebenheiten 

Keine Klausur  6  

507173200 Vertiefungsmodul B: 
Italienische Literatur 
vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart 

1/4. oder 6.  Ü Grundlagenmodul Literaturwissen-
schaft (Italienisch) 
(507172500) 
 
oder die beiden Module  
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300)  
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über einzelne 
Epochen der italienischen Literatur vom 19. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart 
Ziel: 
- u.a. Analyse und kritische Diskussion 
vertieften Überblickswissens zu einzelnen 
Epochen der italienischen Literatur vom 19. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart 

Keine  Klausur  6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-
Art 

Teilnahmevoraussetzungen Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507173300  Vertiefungsmodul C: 
Epochen, Gattungen, 
Autoren, Werke  
(Italienisch)  

1/3.-6.   S Grundlagenmodul Literaturwissen-
schaft (Italienisch) 
(507172500)  
 
oder die beiden Module  
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300)  
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung von Autoren 
und Werken der italienischen Literatur 
- aktuelle Forschungsansätze der italienischen 
Literaturwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. ästhetische Einordnung von Autoren und 
Werken der italienischen Literatur 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studien-
leistungen 

Hausarbeit 6 

507173400 Vertiefungsmodul D: 
Literatur und Medien  
(Italienisch)  

1/3.-6.   S Grundlagenmodul Literaturwissen-
schaft (Italienisch) 
(507172500)  
 
oder die beiden Module  
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300)  
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung der 
Zusammenhänge zwischen (audio)visuellen 
sowie elektronischen Medien und Literatur 
(anhand von Beispielen aus Italien) 
Ziel: 
- u.a. Analyse von Texten und Medien unter 
Berücksichtigung aktueller Forschungsansätze 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studien-
leistungen 

Hausarbeit 6 

 
  



- 72 - 
 

 

2./3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Italianistik II: Sprachwissenschaft (12 LP) 
Es sind zwei Module zu wählen: 
- A oder B und  
- C oder D. 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507172700  Vertiefungsmodul A: 
Diachrone 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 

1/4. oder 6.  Ü Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 
(507172400) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über ausgewählte 
Teilbereiche der diachronen Linguistik 
- Text- und Diskurstraditionen im italienischen 
Sprachraum 
Ziel: 
- u.a. Beschreibung von Entwicklungstendenzen, 
Erscheinungsformen und Struktureigenschaften 
des Italienischen vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart 

Keine Klausur  6  

507173500  Vertiefungsmodul B: 
Aktuelle Themen der 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 

1/3. oder 5.  Ü Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 
(507172400) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über ausgewählte 
Teilbereiche der Linguistik 
- synchrone und/oder diachrone Beschreibung des 
Italienischen  
Ziel: 
- u.a. Beschreibung sprachlicher Phänomene des 
Italienischen auf synchroner und/oder diachroner 
Ebene 

Keine  Klausur  6  

507172900  Vertiefungsmodul C: 
Synchrone 
Sprachwissenschaft I  
(Italienisch)  

1/3.-6.   S* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 
(507172400)  

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung von Themen und 
Fragestellungen aus Teilbereichen der synchronen 
Linguistik 
- neue Questione della lingua nach 1860 
Ziel: 
- u.a. Beherrschung und Anwendung von Theorien 
und Grundbegriffe der Sprachanalyse des 
Italienischen 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507173000  Vertiefungsmodul D: 
Synchrone 
Sprachwissenschaft II  
(Italienisch)  

1/3.-6.   S* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 
(507172400)  

Inhalt: 
- u.a. Architektur der italienischen Sprache 
- aktuelle Forschungsansätze der italienischen 
Sprachwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. Beherrschung und Anwendung von Theorien 
und Grundbegriffen zur sprachlichen Variation und 
Varietätenlinguistik 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

 
2./3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Germanistik I: Literaturwissenschaft (12 LP. Es ist ein 1 Modul zu wählen.) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505101500 Vertiefungsmodul: 
Deutsche Literatur bis 
zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefte Auseinandersetzung mit 
literaturgeschichtlichen Fragestellungen 
und ausgewählten poetologischen und 
thematischen Einzelaspekten 
Ziel: 
- u.a. kompetenter Umgang mit 
literarischen Texten und sichere 
Anwendung literaturwissenschaftlicher 
Methodik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

505101600 Vertiefungsmodul: 
Deutsche Literatur 
seit dem Beginn des 
19. Jahrhunderts 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. historische Kenntnisse der 
literarisch-kulturellen Entwicklungvom 
Beginn des 19. Jahrhunderts über die 
klassische Moderne bis hin zur 
Gegenwartsliteratur 
Ziel: 
- u.a. Klassifikation, Analyse und 
differenzierte Beurteilung 
literaturhistorischer Zusammenhänge 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505101700 Vertiefungsmodul: 
Literaturtheorie und 
Textanalyse 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefte Auseinandersetzung mit 
literaturtheoretischen Fragestellungen 
systematische Einführung in 
literaturtheoretische Konzepte 
Ziel: 
- u.a. Analyse der Grundstrukturen 
literaturtheoretischer Konzepte und 
Überprüfung auf ihre Anwendbarkeit hin 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

 
2./3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Germanistik II: Sprachwissenschaft (12 LP. Es ist ein Modul zu wählen.) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505100800 Vertiefungsmodul: 
Sprachstruktur A: 
Formen und 
Funktionen der 
deutschen Sprache  

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Aspekte der Sprachstruktur des 
Deutschen (Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Semantik) in exemplarischer 
Auswahl 
Ziel: 
- u.a. Anwendung linguistischer Theorien 
und Analysemodelle 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

555100000 Vertiefungsmodul: 
Sprachstruktur B: 
Grammatische 
Kategorien 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Kategorien verschiedener 
grammatischer Beschreibungsebenen 
des Deutschen, insbesondere 
Phonologie, Morphologie, Syntax und 
Semantik 
- Grammatische Theorien und ihre 
Leistungsfähigkeit 
Ziel: 
- u.a. Entwicklung linguistischer 
Fragestellungen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

555100100 Vertiefungsmodul: 
Aspekte der 
Sprachverwendung 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Analyse sprachlich-kommunikativer 
Praktiken der deutschen 
Gegenwartssprache 
Ziel: 
- u.a. Textanalysen und Konzeption und 
Durchführung empirischer Erhebungen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 12 

555100200 Vertiefungsmodul: 
Sprachwandel 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Aspekte des Sprachwandels und 
Sprachwandelprozesse in der Geschichte 
und Vorgeschichte des Deutschen auf 
allen grammatischen Ebenen, in Lexik, 
Semantik und Pragmatik 
Ziel: 
- u.a. Erwerb von Kenntnissen 
ausgewählter Aspekte der 
Sprachgeschichte des Deutschen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

555100300 Vertiefungsmodul: 
Sprachvariation 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. theoretische und methodische 
Aspekte sprachlicher Variation und damit 
die Einordnung und Bewertung 
sprachlicher Spezifika in 
unterschiedlichen Räumen, Phasen und 
Situationen vor der Folie der 
(idealisierten schriftlichen) 
Standardsprache 
Ziel: 
- u.a. Kenntniserwerb grundlegender 
Theorien und Methoden der Sozio-, 
Varietäten- und Areallinguistik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 12 
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2./3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Germanistik III: Kultur- und Medienwissenschaft (12 LP. Es ist ein Modul zu wählen.) 
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

555103100 Vertiefungsmodul: 
Kulturelle Kontexte 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche Literatur-
wissenschaft 
(505100400) 

Inhalt: 
- u.a. Einführung in die Untersuchung der 
Bedeutung, Funktion und Wirkung 
kultureller Kontexte 
Ziel: 
- u.a. Darstellung, Erklärung und 
Anwendung der Bedeutung kultureller 
Kontexte für Form, Valenz und Funktion 
literarischer Texte 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

505102500 Vertiefungsmodul: 
Kultur und Medien ς 
Geschichte und 
Konzepte 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche Literatur-
wissenschaft 
(505100400) 

Inhalt: 
- u.a. Einführung in Konzepte von Kultur 
und in Verfahren 
kulturwissenschaftlicher Arbeit unter 
historischen wie systematischen 
Gesichtspunkten unter besonderer 
Berücksichtigung von vergleichenden 
Analysen kultureller Traditionen und der 
Erarbeitung eines wissenschaftlich 
fundierten Kulturbegriffs 
Ziel: 
- u.a. Kenntnisse der einschlägigen 
kulturwissenschaftlichen Literatur sowie 
zentraler trans- und interdisziplinärer 
Konzepte zur Analyse kultureller Formen 
und kultureller Prozesse 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

505102600 Vertiefungsmodul: 
Intermedialität 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche Literatur-
wissenschaft 
(505100400) 

Inhalt: 
- u.a. Analyse intermedialer 
Konstellationen unter historischen wie 
systematischen Gesichtspunkten 
Ziel: 
- u.a. Kompetenz, Mediendifferenzen zu 
erfassen, zu beschreiben und zu 
analysieren 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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2./3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Zweitsprache (6 LP. Es ist ein Modul zu wählen.) 
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraus-setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507116300 
 

Vertiefungsmodul 
Französische 
Literaturwissenschaft 
 

1/3.-6.   Ü Grundlagenmodul 
Literaturwissen-
schaft (Italienisch) 
(507172500)  
 
 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über einzelne 
Epochen der französischen Literatur vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart 
(Gattungen, literarische Strömungen, 
Themen, Motive) 
Ziel: 
- u.a. Analyse und kritische Diskussion 
vertieften Überblickswissens zu 
einzelnen Epochen der französischen 
Literatur vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart unter Einbeziehung 
theoretischen und methodischen 
Fachwissens 

Keine  Klausur  6  

555104500 Basismodul: Literatur 
und ihre Theorie im 
Anthropozän 

1/3.-4. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α{ƪŀƴŘƛƴŀǾƛǎǘƛƪά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿei-
Fach-Modell) Anwendung.  

6 

507116400 
 

Vertiefungsmodul 
Spanische 
Literaturwissenschaft 
 

1/3.-6.   Ü Grundlagenmodul 
Literaturwissen-
schaft (Italienisch) 
(507172500) 
 
 
 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über einzelne 
Epochen der spanischen Literatur vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart und der 
lateinamerikanischen Literatur von der 
Conquista bis zur Gegenwart (Gattungen, 
literarische Strömungen, Themen, 
Motive) 
Ziel: 
- u.a. Analyse und kritische Diskussion 
vertieften Überblickswissens zu 
einzelnen Epochen der spanischen 
Literatur vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart sowie zur 
lateinamerikanischen Literatur unter 
Einbeziehung theoretischen und 
methodischen Fachwissens 

Keine Klausur  6  
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2./3. Studienjahr: Wahlpflichtbereich Kultur, Politik, Gesellschaft und Kunstgeschichte (12 LP. Es sind ein oder zwei Module zu wählen.)  
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507172600  Grundlagenmodul 
Kulturstudien  
(Italienisch)  

1/1. oder 2. Ü Keine  Inhalt: 
- u.a. wesentliche Aspekte des 
grundlegenden soziokulturellen 
Orientierungswissens zum italienischen 
Sprach- und Kulturraum (z.B. 
Geographie, Geschichte, Gesellschaft, 
Politik, Medien), 
Ziel: 
- u.a. Einordnung von Wissen zu einem 
vertieft behandelten 
kulturwissenschaftlichen Thema 

Keine Klausur  6  

507116100  Vertiefungsmodul 
Kulturstudien  
(Italienisch) 

1/3.-6.   V/Pl, Ü Grundlagenmodul 
Kulturstudien  
(Italienisch) 
(507172600)  

Inhalt: 
- u.a. vertieftes soziokulturelles und 
kulturwissenschaftliches Wissen zum 
italienischen Sprach- und Kulturraum in 
ausgewählten Themenbereichen 
Ziel: 
- u.a. Analyse (selbständig bzw. unter 
geringfügiger Anleitung) komplexerer 
Beispiele der materialen und sozialen 
(sowie ggf. der mentalen) Dimension der 
italienischsprachigen Kultur 

Keine Mündliche  
Prüfung  

6  

503100400 
 
 

Basismodul 
Internationale 
Beziehungen  

1-2/1.-2. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ αtƻƭƛǘƛƪ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά 
(Kernfach im Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

503100500 
 
 

Basismodul Politische 
Theorie und 
Ideengeschichte 

1-2/1.-2. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ αtƻƭƛǘƛƪ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά 
(Kernfach im Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

553100100 
 
 

Basismodul Politische 
Systeme  

1-2/1.-2. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ αtƻƭƛǘƛƪ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά 
(Kernfach im Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

510121100 
 
 

Grundlagen der 
Kunstgeschichte des 
Mittelalters 
 

1/1.  CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ αYǳƴǎǘƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

510121200 
 
 

Grundlagen der 
Kunstgeschichte der 
Neuzeit und Moderne 
 

1/2.  CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ αYǳƴǎǘƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

560100100 
 
 

Medien und Design 
 

2/1.-2. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ αYǳƴǎǘƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

 
 
Freier Wahlpflichtbereich (24 LP) 
Die Studierenden absolvieren 12 LP aus dem freien Wahlpflichtbereich (Überfachlicher Praxisbereich) (s. Anlage 3) an der Universität Bonn und 12 LP aus dem 
freien Wahlpflichtbereich der Universität Florenz. 
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Abschnitt B 
Studienfachspezifische Bestimmungen für die Fächer im Zwei-Fach-Modell 

 
1 Altamerikanistik und Ethnologie (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
1.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
1.1.1 Zu § 6 (Zugangsvoraussetzungen zum Studium) 

Als Nachweis deutscher Sprachkenntnisse bei der Einschreibung reicht bereits DSH-1-Niveau. 
 
1.1.2 Empfehlungen 

Für das Studium des Fachs Altamerikanistik und Ethnologie im Zwei-Fach-Modell werden folgende 
Sprachkenntnisse gemäß des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) 
empfohlen:  
- Englischkenntnisse auf dem Niveau von drei schulischen Lernjahren oder zwei aufeinander 

aufbauenden Sprachkursen im Umfang von 12 LP (GeR-Niveau A2) 
- Für die fachlichen Vertiefungsmodule Spanischkenntnisse auf dem Niveau von einem schulischen 

Lernjahr oder einem Sprachkurs (GeR-Niveau A1) 
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1.2 Modulplan für das Fach Altamerikanistik und Ethnologie (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, SpÜ = 

Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum. 

- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 
zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
Pflichtbereich (30 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561100000 Grundlagenmodul 
Altamerikanistik 

1/1.  V/Pl, Ü* Keine  
 
 

Inhalt: 
- u.a. Entwicklung und Ausgestaltung 
komplexer Gesellschaften in den 
Amerikas  
- aktuelle Forschungsfragen 
Ziel: 
- u.a. Kenntnis der Methoden und 
Theorien der Altamerikanistik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen  
 

Klausur 12  

561100100 Grundlagenmodul 
Ethnologie 

1/2. V/Pl, Ü* Keine Inhalt: 
- u.a. Grundbegriffe und 
Forschungsrichtungen der Ethnologie 
Ziel: 
- u.a. Überblick über die indigenen 
Gruppen des amerikanischen Kontinents, 
insbesondere Lateinamerikas 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen  
 

Klausur 12  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561100200 Einführung in das 
wissenschaftliche 
Arbeiten 

1/2. PÜ*, AS Keine  Inhalt: 
- u.a. Themenfindung und Fragestellung 
für eine schriftliche Arbeit 
- Materialsammlung, Sichten, Ordnen 
- Essay, Exposé, Seminararbeit 
- Vortrag, Diskussionsleitung 
Ziel: 
- Kenntnis und Befähigung zur 
Anwendung wissenschaftlicher 
Arbeitsmethoden. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen  
 

Projektarbeit 6  

 
Bachelorarbeit (12 LP)¹ 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche 
Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gebiet des Bachelorteilstudiengangs 
α!ƭǘŀƳŜǊƛƪŀƴƛǎǘƛƪ ǳƴŘ 9ǘƘƴƻƭƻƎƛŜά ό½ǿŜƛ-
Fach-Modell) selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten, einer Lösung zuzuführen und 
diese angemessen darzustellen.  

Keine Bachelorarbeit 
 

12 

¹Sofern die Bachelorarbeit im Fach Altamerikanistik und Ethnologie geschrieben wird. 
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Wahlpflichtbereich I (12 LP. Es ist 1 Modul zu wählen.) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) 
und Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561100300 Grundlagenmodul 
Amerindische Sprache: 
Náhuatl 

2/2.-3. SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Einführung in die 
historische und aktuelle 
Verbreitung sowie Anwendung 
des Náhuatl 
- Einführung in die Phonologie, 
Morphologie, Syntax und die 
Literatur  
- Einführung in die 
Übersetzungspraxis 
Ziel: 
- u.a. Sprachanwendung 
mündlich und schriftlich. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 
 

Klausur 12  

561100400 Grundlagenmodul 
Amerindische Sprache: 
Yukatekisches Maya 

2/2.-3. SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Einführung in die 
historische und aktuelle 
Verbreitung sowie Anwendung 
des Yukatekischen Maya 
- Einführung in die Phonologie, 
Morphologie, Syntax und die 
Literatur  
- Einführung in die 
Übersetzungspraxis. 
Ziel: 
- u.a. Sprachanwendung 
mündlich und schriftlich. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 
 

Klausur 12  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) 
und Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561109500 Grundlagenmodul 
Amerindische Sprache: 
Kaqchickel Maya 

2/3.-4. SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Einführung in die 
historische und aktuelle 
Verbreitung sowie Anwendung 
des Kaqchickel Maya  
- Einführung in die Phonologie, 
Morphologie, Syntax und die 
Literatur  
- Einführung in die 
Übersetzungspraxis. 
Ziel: 
- u.a. Sprachanwendung 
mündlich und schriftlich. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 
 

Klausur 12  

561100600 Grundlagenmodul 
Amerindische Sprache: 
Quechua 

2/3.-4 SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Einführung in die 
historische und aktuelle 
Verbreitung sowie Anwendung 
des Quechua 
- Einführung in die Phonologie, 
Morphologie, Syntax und die 
Literatur  
- Einführung in die 
Übersetzungspraxis. 
Ziel: 
- u.a. Sprachanwendung 
mündlich und schriftlich. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 
 

Klausur 12   
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Wahlpflichtbereich II (24 LP. Es sind 2 Module zu wählen.) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) 
und Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561100700 Vertiefungsmodul 
Forschungsfragen der 
Altamerikanistik  

1-2/3.-6. V/Pl, Ü Grundlagenmodul 
Altamerikanistik 
(561100000) 

Inhalt: 
- u.a. vergleichende Analysen der 
großen Kulturräume 
(Mesoamerika, Andenraum, 
südamerikanisches Tiefland, 
Nordamerika) 
- Kontinuität und Wandel 
indigener Gesellschaften der 
Amerikas 
Ziel: 
- u.a. Vertiefung der 
Grundbegriffe und Theorien 
altamerikanistischer Forschung 
an exemplarischen 
Fragestellungen und 
Fallbeispielen. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen  

Hausarbeit  12  

561100800 Vertiefungsmodul Indigenes 
Amerika 

1-2/3.-6. Ü Grundlagenmodul 
Ethnologie 
(561100100) 

Inhalt: 
- u.a. regionale Ethnographie 
- Diskussion aktueller 
Forschungsfragen 
- exemplarische Diskussion und 
Analyse ethnologischer Theorien 
und Fragestellungen am Beispiel 
indigener Gesellschaften 
Amerikas. 
Ziel: 
- u.a. Systematischer Zugang zu 
kultur- und sozial-
anthropologischen Methoden 
und Theorien. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen  

Hausarbeit 12  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) 
und Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561100900 Vertiefungsmodul Amerindische 
Sprache: Náhuatl 

2/4.-5. SpÜ* Grundlagenmodul 
Amerindische Sprache: 
Náhuatl 
(561100300) 

Inhalt: 
- u.a. fortgesetzter Spracherwerb 
(Grammatik und Vokabular) des 
Náhuatl 
- Vertiefung der 
Übersetzungspraxis 
- Einführung in ausgewählte 
indigene Literaturen (Entstehung, 
Themen, Verbreitung) und 
heutige 
Revitalisierungsbewegungen  
- Diskussion aktueller 
Forschungsfragen und ihrer -
methoden. 
Ziel: 
- Sprachanwendung und 
Übersetzungspraxis. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 
 

Hausarbeit 12  

561101000 Vertiefungsmodul Amerindische 
Sprache: Yukatekisches Maya 

2/4.-5. SpÜ* Grundlagenmodul 
Amerindische Sprache: 
Yukatekisches Maya 
(561100400) 

Inhalt: 
- u.a. fortgesetzter Spracherwerb 
(Grammatik und Vokabular) des 
Yukatekischen Maya 
- Vertiefung der 
Übersetzungspraxis 
- Einführung in ausgewählte 
indigene Literaturen (Entstehung, 
Themen, Verbreitung) und 
heutige 
Revitalisierungsbewegungen  
- Diskussion aktueller 
Forschungsfragen und ihrer -
methoden. 
Ziel: 
- Sprachanwendung und 
Übersetzungspraxis. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 
 

Hausarbeit 12  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) 
und Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561109600 Vertiefungsmodul Amerindische 
Sprache: Kaqchickel Maya 

2/5.-6. SpÜ* Grundlagenmodul 
Amerindische Sprache: 
Kaqchickel Maya 
(561109500) 

Inhalt:  
- u.a. fortgesetzter Spracherwerb 
(Grammatik und Vokabular) des 
Kaqchickel Maya  
- Vertiefung der 
Übersetzungspraxis 
- Einführung in ausgewählte 
indigene Literaturen (Entstehung, 
Themen, Verbreitung) und 
heutige 
Revitalisierungsbewegungen  
- Diskussion aktueller 
Forschungsfragen und ihrer -
methoden 
Ziel: 
- Sprachanwendung und 
Übersetzungspraxis. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen  

Hausarbeit 12  

561101200 Vertiefungsmodul Amerindische 
Sprache: Quechua 

2/5.-6. SpÜ* Grundlagenmodul 
Amerindische Sprache: 
Quechua 
(561100600) 

Inhalt: 
- u.a. fortgesetzter Spracherwerb 
(Grammatik und Vokabular) des 
Quechua 
- Vertiefung der 
Übersetzungspraxis 
- Einführung in ausgewählte 
indigene Literaturen (Entstehung, 
Themen, Verbreitung) und 
heutige 
Revitalisierungsbewegungen  
- Diskussion aktueller 
Forschungsfragen und ihrer -
methoden. 
Ziel: 
- Sprachanwendung und 
Übersetzungspraxis. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen  
 

Hausarbeit 12  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) 
und Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561107800 Einführung in die 
Kulturanthropologie/Empirische 
Kulturwissenschaft 

1/1.-5. V/Pl, Ü Keine Inhalt: 

- Fach- und Forschungsgeschichte 

der 

Kulturanthropologie/Empirische 

Kulturwissenschaft 

- Forschungsfelder der 

Kulturanthropologie/Empirischen 

Kulturwissenschaft 

Ziel: 

- Kenntnisse der Fachgeschichte, 
Forschungsfelder und -
perspektiven. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 

561101500 Forschungs- und Praxisfelder der 
Kulturanthropologie/Empirischen 
Kulturwissenschaft 

1/2.-6. Ü Keine Inhalt: 

- Forschungsfelder der 

Kulturanthropologie/Empirischen 

Kulturwissenschaft in 

gegenwartsbezogener und 

historischer Perspektive 

Ziel: 

- erweiterte Kenntnisse der 
Forschungsfelder und -
perspektiven sowie damit 
verbundener kulturtheoretischen 
Grundlagen des Faches sowie 
grundlegende methodische 
Kenntnisse der historischen 
Kulturanalyse 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

561103400 
 

Grundlagen Vor- und 
Frühgeschichtliche Archäologie 

2/3.-6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α!ǊŎƘŅƻƭƻƎƛŜƴά 
(Kernfach im Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 
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Wahlpflichtbereich III (6 LP. Es ist 1 Modul zu wählen.) 
Modulnummer Modulname Dauer/ 

Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) 
und Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561101300 Methoden und 
Theorien der 
Ethnographie  

1-2/3.-6. Ü, PÜ* Grundlagenmodul 
Ethnologie 
(561100100) 
 

Inhalt: 
- u.a. Diskussion aktueller 
gesellschafts-wissenschaftlicher 
Fragestellungen und ihrer 
Ausformungen im Alltagsleben 
- Datenerhebungsverfahren 
(Interviewtechniken, 
Fragebogenaktionen, etc.) und 
deren Auswertung und Deutung 
Ziel: 
- u.a. Vorbereitung und 
Durchführung einer 
ethnologischen Feldstudie 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6  

561101400 Methoden und 
Theorien der 
Archäologie 

1-2/3.-6. Ü, PÜ* Grundlagenmodul 
Altamerikanistik 
(561100000) 

Inhalt: 
- u.a. theoretische Grundlagen 
archäologischer Methoden 
- Einführung in die Methoden und 
Techniken der Feldgrabung 
- Einführung in Techniken und 
Methoden der Material-analyse, 
Datierungs-methoden, 
Fernerkundungs-techniken. 
Ziel: 
- u.a. Anwendung von Grabungs-
methoden im Feld oder 
Fundanalyse im Museum. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 
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Wahlpflichtbereich IV (6 LP. Es ist 1 Modul zu wählen.) 
Modulnummer Modulname Dauer/ 

Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) 
und Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561101600 Externes Praktikum 1-2/3.-6. V, P* Keine  Inhalt: 
- u.a. Berufsfelder 
- praktische Tätigkeiten im 
Museum, 
Entwicklungsorganisationen, 
Medien- und Verlagswesen etc. 
Ziel: 
- u.a. Erlernen beruflicher 
Schlüsselqualifikationen und 
Kenntnis der Berufsfelder 

Voraussetzung zur 
Vergabe von 
Leistungspunkten:  
 
P: Praktikums-
bescheinigung, 
Praktikumsbericht 
 

 

Keine 6  

561101700 Internes Praktikum  1-2/3.-6. V, P* Keine  Inhalt: 
- u.a. Berufsorientierung 
- Einführung in die Arbeitsgebiete 
eines wissenschaftlichen  
- Einführung in die Aufgaben des 
Lektorats 
- Einführung in das Arbeitsgebiet 
des Kurators eines 
ethnographischen Museums 
Ziel: 
- u.a. Erlernen beruflicher 
Schlüsselqualifikationen und 
Kenntnis der Berufsfelder 

Voraussetzung zur 
Vergabe von 
Leistungspunkten: 
 
P: 
Praktikumsbescheinigung, 
Praktikumsbericht 
 
 

Keine 6  
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2 Archäologien (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
2.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
2.1.1 Zu § 2 (Studiengangmodelle) 

a) Für das Studium des Fachs Archäologien (Zwei-Fach-Modell) müssen die Studierenden eine der 
folgenden Fachrichtungen wählen: 
- Fachrichtung Klassische Archäologie 
- Fachrichtung Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie 
- Fachrichtung Christliche Archäologie 
- Fachrichtung Ägyptologie 

b) Die Studierenden müssen bei der Beantragung der Zulassung zum Bachelorprüfungsverfahren 
gemäß § 12 Absatz 1 angeben, welche Fachrichtung sie wählen. 

c) Die oder der Studierende kann im Laufe ihres oder seines Studiums einmal beantragen, die 
Fachrichtung zu wechseln. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. Ein Wechsel der 
Fachrichtung ist ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende die Bachelorprüfung gemäß 
§ 28 Absatz 9 endgültig nicht bestanden hat. 

 
2.1.2 Zu § 5 (Regelstudienzeit, Leistungspunktsystem, Studienplan und Unterrichts-/Prüfungssprache) 

Die Unterrichts- und Prüfungssprachen sind Deutsch und Englisch.  
 
2.1.3 Zu § 6 (Zugangsvoraussetzungen zum Studium) 

a) Für die Fachrichtungen Christliche Archäologie und Klassische Archäologie werden 
Lateinkenntnisse im Umfang von mindestens 12 LP vorausgesetzt. Der Nachweis muss noch nicht 
bei Aufnahme des Studiums vorliegen, ist aber spätestens zum Beginn des 5. Fachsemesters zu 
ŜǊōǊƛƴƎŜƴΣ Řŀ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ [ŀǘŜƛƴƪŜƴƴǘƴƛǎǎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ aƻŘǳƭŜ αCŀƭƭǎǘǳŘƛŜƴ /ƘǊƛǎǘƭƛŎƘŜ 
!ǊŎƘŅƻƭƻƎƛŜά ǳƴŘ αCŀƭƭǎǘǳŘƛŜƴ YƭŀǎǎƛǎŎƘŜ !ǊŎƘŅƻƭƻƎƛŜά ōŜƴǀǘƛƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ {ƻŦŜǊƴ [ŀǘŜƛƴƪŜƴƴǘƴƛǎǎŜ 
zu Studienbeginn noch nicht vorhanden sind, können diese im Rahmen des freien 
Wahlpflichtbereichs (Überfachlicher Praxisbereich: Lateinische Sprachkurse 1 und 2) erworben 
werden. 

b) Vorausgesetzt wird die Beherrschung der englischen Sprache mindestens auf dem Niveau B2 des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) laut anerkanntem Sprachtest 
oder einem äquivalenten Nachweis. 

 
2.1.4 Empfehlungen 

a) Für das Studium des Fachs Archäologien werden folgende Sprachkenntnisse empfohlen: 
- Kenntnisse einer weiteren modernen Fremdsprache aus dem europäischen Sprachraum im 

Umfang von drei schulischen Lernjahren oder zwei aufeinander aufbauenden Sprachkursen im 
Umfang von 12 LP (Niveaustufe A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GeR)); 

-  Für die Fachrichtungen Christliche Archäologie und Klassische Archäologie Kenntnisse des 
Altgriechischen (Graecum). 

b) Für die Vorbereitung auf ein Studium des aŀǎǘŜǊǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α!ǊŎƘŅƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ²ƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴά 
in den Fachrichtungen Christliche Archäologie und Klassische Archäologie wird empfohlen, sich 
Griechisch-Kenntnisse im Umfang von 12 LP (bzw. das Graecum) während des Bachelorstudiums 
anzueignen. 
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2.2 Modulplan für das Fach Archäologien (Zwei-Fach-Modell) 
 
Fachrichtung Klassische Archäologie: Module und Verortung in ein Fachsemester (FS) 
 

Pflichtbereich (78 LP) und Bachelorarbeit (12 LP)1 

¶ Grundlagen Klassische Archäologie (1.-2. FS) 

¶ Theorien und Methoden (1.-2. FS) 

¶ Epochen und Räume, Klassische Archäologie (Griechisch) (3.-4. FS) 

¶ Epochen und Räume, Klassische Archäologie (Römisch) (3.-4. FS) 

¶ Praxis der Archäologie (3.-6. FS) 

¶ Fallstudien Klassische Archäologie (5.-6. FS)  

¶ Praktikum (1.-6. FS) 

¶ Bachelorarbeit (5.-6. FS) 
1 Sofern die Bachelorarbeit im Fach Archäologien geschrieben wird. 

 
Fachrichtung Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie: Module und Verortung in ein Fachsemester (FS) 
 

Pflichtbereich (78 LP) und Bachelorarbeit (12 LP)1 

¶ Grundlagen Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie (1.-2. FS) 

¶ Theorien und Methoden (1.-2. FS) 

¶ Epochen und Räume, Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie (Vorgeschichte) (3.-
4. FS) 

¶ Epochen und Räume, Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie 
(Frühgeschichte/Mittelalter) (3.-4. FS) 

¶ Praxis der Archäologie (3.-6. FS) 

¶ Fallstudien Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie (5.-6. FS) 

¶ Praktikum (1.-6. FS) 

¶ Bachelorarbeit (5.-6. FS) 
1 Sofern die Bachelorarbeit im Fach Archäologien geschrieben wird. 
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Fachrichtung Christliche Archäologie: Module und Verortung in ein Fachsemester (FS) 
 

Pflichtbereich (66 LP) und Bachelorarbeit (12 LP)1 Wahlpflichtbereich (12 LP, es ist ein Modul zu wählen.) 

¶ Grundlagen Christliche Archäologie (1.-2. FS) 

¶ Theorien und Methoden (1.-2. FS) 

¶ Epochen und Räume, Christliche Archäologie (3.-4. FS) 

¶ Praxis der Archäologie (3.-6. FS) 

¶ Fallstudien Christliche Archäologie (5.-6. FS) 

¶ Praktikum (1.-6. FS) 

¶ Bachelorarbeit (5.-6. FS) 

¶ Einführung in die Alte Kirchengeschichte (3.-4.FS) 

¶ Byzantinistik, Geschichte und Kultur des Byzantinischen Reiches  
(3.-4. FS) 

1 Sofern die Bachelorarbeit im Fach Archäologien geschrieben wird. 
 
Fachrichtung Ägyptologie: Module und Verortung in ein Fachsemester (FS) 
 

Pflichtbereich (78 LP) und Bachelorarbeit (12 LP)1 

¶ Grundlagen Ägyptologie (1.-2. FS) 

¶ Theorien und Methoden (1.-2. FS) 

¶ Epochen und Räume, Ägyptologie (3.-4. FS)  

¶ Praxis der Archäologie (3.-6. FS) 

¶ Fallstudien Ägyptologie I (Textbereich) (5.-6. FS) 

¶ Fallstudien Ägyptologie II (Archäologie und Kunst/Kultur) (5.-6. FS) 

¶ Praktikum (1.-6. FS) 

¶ Bachelorarbeit (5.-6. FS) 
1 Sofern die Bachelorarbeit im Fach Archäologien geschrieben wird. 
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Modulliste 
 
Erläuterungen zur Modulliste: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, SpÜ = 

Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊά ƛǎǘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer LV-Art Teilnahme 
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Keine Bachelorarbeit 3 
Monate 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche 
Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der Prüfling in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem aus dem Gebiet des 
.ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ α!ǊŎƘŅƻƭƻƎƛŜƴά ǎŜƭōǎǘŅƴŘƛƎ 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, 
einer Lösung zuzuführen und diese angemessen 
darzustellen. 

Keine Bachelorarbeit 
 

12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer LV-Art Teilnahme 
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

510116200 Byzantinistik, 
Geschichte und 
Kultur des 
Byzantinischen 
Reiches 

1-2 V, Ü, S Grundlagen Christliche 
Archäologie 
(561103800) 

Inhalt: 
In einem Seminar oder einer Übung werden 
Kenntnisse in einer Spezialdisziplin erworben. 
Studienbegleitende Veranstaltungen wie Archiv- und 
Museumsbesuche sollen die Seminare und Übungen 
ergänzen. 
Ziel: 
Es wird der Umgang mit fachspezifischem 
Quellenmaterial und seiner Nutzung für die 
Gewinnung historischer Erkenntnisse eingeübt.  

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

510116100 Einführung in die 
Alte 
Kirchengeschichte 

2 V, Ü Grundlagen Christliche 
Archäologie 
(561103800) 

Inhalt: 
- die Epochen und zentralen Ereignisse der Kirchen- 
und Theologiegeschichte 
- zentrale historische Entwicklungen und ihre 
Ursachen 
Ziel: 
Die Studierenden kennen: 
- die Methoden der historischen Theologie 
- grundlegende Formen des Umgangs mit 
historischen Quellen 
- wichtige historische Hilfswissenschaften 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 
(50%) 
Hausarbeit (50%) 

12 

561104200 Epochen und 
Räume, Ägyptologie 

1-2 S, Ü Grundlagen 
Ägyptologie 
(561104100) 

Inhalt: 
- Interpretation und Lektüre klassischer 
Literaturwerke Altägyptens mit all ihren 
Aussagemöglichkeiten  
- Analyse der archäologischen Hinterlassenschaften 
in ihrem kulturhistorischen Gehalt und Verhältnis zur 
Lebenswelt der Schriftquellen  
Ziel: 
- Vertiefung der Grundkenntnisse von Modul 
Grundlagen Ägyptologie  
- Erweiterung der Sprachkenntnisse anhand der 
Lektüre von Urkunden und klassischen 
Literaturwerken etc. (mit Sekundärliteratur) 
- Erweiterung der Denkmäler-kenntnisse und 
Kunstbetrachtung 
- Kulturgeschichtliche Betrachtungen im 
Zusammenspiel der unterschiedlichen 
Quellengattungen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 
 

12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer LV-Art Teilnahme 
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561103900  Epochen und 
Räume, Christliche 
Archäologie 

1-2 V, Ü, S Grundlagen Christliche 
Archäologie 
(561103800) 

Inhalt: 
- exemplarische Vermittlung der Erschließung 
archäologischer Denkmäler der spätantiken und 
frühbyzantinischen Epoche  
Ziel: 
- Vertiefte Kenntnisse der Gattungen und Denkmäler 
(z.B. Architektur, Skulptur, Malerei, Kleinkunst) der 
spätantiken und 
frühmittelalterlichen/byzantinischen Epoche 
- Vertiefte Kenntnisse der Topographie und 
Landeskunde der spätantiken und 
frühmittelalterlichen/ frühbyzantinischen Welt 
- Kenntnisse der kulturhistorischen Bedeutung von 
spätantiken und 
frühmittelalterlichen/byzantinischen Denkmälern 
- Vertiefte Kenntnisse der Methoden und des 
Forschungsstandes 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
 

561103100 Epochen und 
Räume, Klassische 
Archäologie 
(Griechisch) 

1-2 V, Ü*, 
S* 

Grundlagen Klassische 
Archäologie 
(561103000) 

Inhalt: 
- exemplarische Vermittlung der Erschließung 
archäologischer Denkmäler der griechischen 
Epochen als kulturhistorische Zeugnisse  
Ziel: 
- Vertiefte Kenntnisse der griechischen Gattungen 
und Denkmäler (z. B. Architektur, Skulptur, Keramik) 
- Vertiefte Kenntnisse der Topographie und 
Landeskunde der griechischen Welt 
- Kenntnisse von der kulturhistorischen Bedeutung 
griechischer Denkmäler 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer LV-Art Teilnahme 
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561103200 
 

Epochen und 
Räume, Klassische 
Archäologie 
(Römisch) 

1-2 V, Ü*, 
S* 

Grundlagen Klassische 
Archäologie 
(561103000) 

Inhalt: 
- exemplarische Vermittlung der Erschließung 
archäologischer Denkmäler der römischen Epochen 
als kulturhistorische Zeugnisse 
Ziel: 
- Vertiefte Kenntnisse der römischen Gattungen und 
Denkmäler (z. B. Architektur, Skulptur, Wandmalerei, 
Mosaiken) 
- Vertiefte Kenntnisse der Topographie und 
Landeskunde der römischen Welt 
- Kenntnisse von der kulturhistorischen Bedeutung 
römischer Denkmäler 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

561103600  
 

Epochen und 
Räume, Vor- und 
Frühgeschichtliche 
Archäologie 
(Frühgeschichte/ 
Mittelalter) 

1 V, Ü, S Grundlagen Vor- und 
Frühgeschichtliche 
Archäologie 
(561103400) 

Inhalt: 
- exemplarische Vermittlung der Erschließung 
archäologischer Denkmäler der Frühgeschichte/ des 
Mittelalters als kulturhistorische Zeugnisse 
Ziel: 
- Kenntnisse archäologischer Fundgruppen 
frühgeschichtlicher/ mittelalterlicher Epochen 
- Überblick zu Methoden und Fragestellungen 
frühgeschichtlicher/ mittelalterlicher Kulturgruppen 
und Kulturräume 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

561103500 Epochen und 
Räume, Vor- und 
Frühgeschichtliche 
Archäologie 
(Vorgeschichte) 

1 V, Ü, S Grundlagen Vor- und 
Frühgeschichtliche 
Archäologie 
(561103400) 

Inhalt: 
- exemplarische Vermittlung der Erschließung 
archäologischer Denkmäler vorgeschichtlicher 
Epochen als kulturhistorische Zeugnisse 
Ziel: 
- Kenntnisse archäologischer Fundgruppen 
vorgeschichtlicher Epochen 
- Überblick zu Methoden und Fragestellungen 
vorgeschichtlicher Kulturgruppen und Kulturräume 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer LV-Art Teilnahme 
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561104300  Fallstudien 
Ägyptologie I 
(Textbereich) 

1-2 S Epochen und Räume, 
Ägyptologie 
(561104200) 

Inhalt: 
- Erweiterung der sprachhistorischen und 
literarischen Kenntnisse 
- Kulturhistorische Arbeit, auch im Wechselspiel von 
Schrift- und Denkmälerquellen 
Ziel: 
- Intensive Kenntniserweiterung in der 
mittelägyptischen Sprache, Einblick in eine andere 
Sprachstufe (Neues Reich) 
- Kenntniserweiterung im Zusammenwirken von Text 
und Objekt 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 12 

561104400  Fallstudien 
Ägyptologie II 
(Archäologie und 
Kunst/Kultur) 

1-2 S Grundlagen 
Ägyptologie  
(61104100) 

Inhalt: 
- intensive Vermittlung spezieller Kenntnisse in der 
Archäologie und Kunst/Kultur Ägyptens (und seines 
Umfeldes)  
Ziel: 
- Einführung in ausgewählte Bereiche der 
Archäologie, Kunst und Kultur Altägyptens (und 
seines Umfeldes) mit entsprechender 
Kenntnisvertiefung 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
 

561104000 
 

Fallstudien 
Christliche 
Archäologie 

1-2 V, S Epochen und Räume, 
Christliche Archäologie  
(561103900) 
und 
Lateinkenntnisse im 
Umfang von 12 LP oder 
äquivalente Nachweise 

Inhalt: 
- Diskussion und Vermittlung komplexerer 
Zusammenhänge von Funktion, 
Verwendungskontext und Rezeption spätantik-
frühbyzantinischer Denkmäler  
Ziel: 
- Vertiefte Kenntnisse funktionaler Zusammenhänge 
- Kritische Anwendung verschiedenartiger 
Interpretationsansätze 
- Auswertung und Interpretation der 
Verwendungskontexte spätantik/ frühbyzantinischer 
Denkmäler 
- Formen der Rezeption spätantik/ 
frühbyzantinischer Denkmäler 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer LV-Art Teilnahme 
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561103300 Fallstudien 
Klassische 
Archäologie 

1-2 V, S* Lateinkenntnisse im 
Umfang von 12 LP oder 
äquivalente Nachweise 
und eines der 
folgenden Module: 
Epochen und Räume, 
Klassische Archäologie 
(Griechisch)  
(561103100) 
oder  
Epochen und Räume, 
Klassische Archäologie 
(Römisch)  
(561103200) 

Inhalt: 
- Vermittlung und Diskussion komplexer 
Zusammenhänge der formalen, ikonographischen 
oder funktionalen Charakteristika antiker Denkmäler  
Ziel: 
- Analyse und kulturhistorische Auswertung 
ikonographischer Themen 
- Vertiefte Kenntnisse, Auswertung und 
Interpretation regional- und zeitspezifischer 
Eigenheiten antiker Denkmäler 
- Vertiefte Kenntnisse formaler und 
kompositorischer Strukturen antiker Denkmäler 
- Anwendung archäologischer Methoden 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

561103700 Fallstudien Vor- und 
Frühgeschichtliche 
Archäologie 

1-2 V, S Eines der folgenden 
Module: 
Epochen und Räume, 
Vor- und 
Frühgeschichtliche 
Archäologie 
(Vorgeschichte)  
(561103500) 
oder  
Epochen und Räume, 
Vor- und 
Frühgeschichtliche 
Archäologie 
(Frühgeschichte/Mittela
lter)  
(561103600) 

Inhalt: 
- Vermittlung und Diskussion komplexerer 
Zusammenhänge von Mensch- und 
Umweltbeziehungen aus vor- und 
frühgeschichtlichen Epochen  
Ziel: 
- Analyse und kulturhistorische Auswertung vor- und 
frühgeschichtlicher Themen. 
- Vertiefte Kenntnisse zu Themen-komplexen der 
vor- und frühgeschichtlichen Archäologie 
- Problemorientierte, Epochen übergreifende 
Fragestellungen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer LV-Art Teilnahme 
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561104100 Grundlagen 
Ägyptologie 

2 S, Ü Keine Inhalt: 
- Vermittlung von Grundlagenkenntnissen zur 
späteren selbständigen Erarbeitung klassisch-
mittelägyptischer Texte und ägyptischer Archäologie  
Ziel: 
- Grundkenntnisse der Geschichte ägyptologischer 
Forschung 
- Grundkenntnisse zentraler Fragestellungen der 
Ägyptologie 
- Grundkenntnisse der Hieroglyphen-schrift 
(Grammatik, Lexikon) bezogen auf die klassische 
(mittelägyptische) Schriftsprache 
- Grundkenntnisse der archäologischen Denkmäler 
(Architektur und Kunst) 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Zwei Klausuren (je 
50%) 

12 

561103800 Grundlagen 
Christliche 
Archäologie 

2 Ü 
 

Keine 
 

Inhalt: 
- Vermittlung inhaltlicher und methodischer 
Grundlagen der Christlichen Archäologie für die 
spätantike und frühmittelalterliche/ 
frühbyzantinische Epoche  
Ziel: 
- Grundkenntnis der zentralen Denkmäler der 
Christlichen Archäologie (Architektur samt 
Baudekoration und Bildkünste) 
- Grundkenntnisse der zentralen Fragestellungen der 
Christlichen Archäologie 
- Grundkenntnisse der Methoden und der 
Fachterminologie der Christlichen Archäologie 
- Grundkenntnisse in den Techniken 
wissenschaftlichen Arbeitens. 
- Grundkenntnisse in analytischer Beschreibung 
- Befähigung zur kritischen Darlegung und Diskussion 
fachspezifischer Inhalte 
- Befähigung zur sachgerechten schriftlichen 
Darlegung von Grundkenntnissen der Christlichen 
Archäologie in beschränktem zeitlichem Rahmen  

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Zwei Klausuren (je 
50%) 

12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer LV-Art Teilnahme 
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561103000 Grundlagen 
Klassische 
Archäologie  

2 Ü* Keine Inhalt: 
- Vermittlung inhaltlicher und methodischer 
Grundlagen der Klassischen Archäologie nach den 
großen Kulturen Griechenland und Rom getrennt  
Ziel: 
- Grundkenntnis der zentralen Denkmäler der 
Klassischen Archäologie (Architektur und Bildkünste) 
- Grundkenntnisse der zentralen Fragestellungen der 
Klassischen Archäologie 
- Grundkenntnisse archäologischer Methoden und 
Fachterminologie 
- Grundkenntnisse des archäologischen Arbeitens 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Zwei Klausuren (je 
50%) 

12 

561103400 Grundlagen Vor- 
und 
Frühgeschichtliche 
Archäologie 

2 Ü Keine Inhalt: 
- Vermittlung inhaltlicher und methodischer 
Grundlagen der Vor- und Frühgeschichtlichen 
Archäologie  
Ziel: 
- Grundkenntnisse der Forschungs-geschichte der 
Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 
- Grundkenntnisse der Quellenkunde der Vor- und 
Frühgeschichtlichen Archäologie 
- Grundkenntnisse archäologischer Methoden und 
Theorien 
- Grundkenntnisse archäologischer Fachterminologie 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Zwei Klausuren (je 
50%) 

12 

561104600 Praktikum 1 P Keine Inhalt: 
- Einblick in mögliche Berufsfelder, die einen Bezug 
zur archäologischen Forschung haben. 
- Bewusstwerdung über berufliche Interessen und 
Perspektiven. 
Ziel: 
- vertiefte Kenntnisse und praktischer Umgang mit 
archäologischen Denkmälern. 
- Grundkenntnisse von Restaurierungstechniken 
und/oder Ausstellungspraxis. 

Voraussetzung zur 
Vergabe von 
Leistungspunkten: 
 
Praktikums-
bescheinigung 

Keine 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer LV-Art Teilnahme 
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

561104500 Praxis der 
Archäologie 
 

1-2 PÜ*, E Theorien und 
Methoden 
(561102900) 
und eines der 
folgenden Module: 
Grundlagen Klassische 
Archäologie 
(561103000) 
oder 
Grundlagen Vor- und 
Frühgeschichtliche 
Archäologie 
(561103400) 
oder 
Grundlagen Christliche 
Archäologie 
(561103800) 
oder 
Grundlagen 
Ägyptologie 
(561104100) 

Inhalt: 
- Einübung des Umgangs mit Originalen, der 
Gegenstandssicherung (Zustandsbeschreibung, 
Ortssituation etc.) und der freien mündlichen 
Vermittlung 
Ziel: 
- Vertiefte Kenntnisse und praktischer Umgang mit 
archäologischen Denkmälern. 
- Vertiefte Kenntnisse und Anwendung 
archäologischer Fachterminologie vor Originalen. 
- Vertiefte Kenntnisse von Bau-, Mal-, Bildhauer- und 
kunsthandwerklichen Techniken 
- Grundkenntnisse von Restaurierungstechniken 
- Grundkenntnisse zur Ausstellungspraxis 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 12 

561102900 Theorien und 
Methoden 
 

1-2 V, Ü, S Keine Inhalt: 
- Vermittlung exemplarisch vertiefter Kenntnisse 
archäologischer Methodik (Formanalyse, inhaltliche 
Deutung archäologischer Monumente, 
Forschungsgeschichte)  
Ziel: 
- Grundlegende Kenntnisse archäologischer Theorien 
und Methoden. 
- Grundlegende Kenntnisse naturwissenschaftlicher 
Bestimmungs-, Datierungs- und Analysemethoden 
- Vertiefte Kenntnisse archäologischer 
Fachterminologie 
- Vertiefte Kenntnisse des archäologischen Arbeitens 
und Argumentierens 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit  12 
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3 Asiatische und Islamische Kunstgeschichte (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
3.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
3.1.1 Zu § 5 (Regelstudienzeit, Leistungspunktsystem, Studienplan und Unterrichts-/Prüfungssprache) 

Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Deutsch oder Englisch. Der Prüfungsausschuss gibt zu 
Beginn des Semesters bekannt, welche Lehrveranstaltungen auf Deutsch bzw. welche auf Englisch 
angeboten werden. 

 
3.1.2 Empfehlungen  

Für das Studium des Fachs Asiatische und Islamische Kunstgeschichte im Zwei-Fach-Modell werden 
Kenntnisse der englischen Sprache auf der Niveaustufe B2 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GeR) dringend empfohlen. 
Daneben werden Kenntnisse in einer weiteren modernen Fremdsprache empfohlen. 
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3.2 Modulplan für das Fach Asiatische und Islamische Kunstgeschichte (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, SpÜ = 

Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Pflichtbereich (66 LP)  

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

558101300 Basismodul I: 
Wissenschaftliches 
Arbeiten in der 
Asiatischen und 
Islamischen 
Kunstgeschichte 

1/1. S Keine Inhalt: 
- Überblick über die traditionellen 
Gattungen und Medien der asiatischen 
und islamischen Kunstgeschichte und in 
die Gebrauchs- und Bedeutungskontexte 
von Kunst, sowie Einführung in die kunst- 
und kulturhistorische Methodik 
Ziel: 
- Erwerben eines breiten und integrierten 
Wissens der wissenschaftlichen 
Grundlagen der asiatischen und 
islamischen Kunstgeschichte 
- Kritisches Verständnis der wichtigsten 
Methoden 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen  

Klausur  6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

558130800 Basismodul II: 
Einführung in die 
Südasiatische Kunst- 
und Baugeschichte 

1/1.-3. S Keine Inhalt: 
- Einführung in grundlegende inhaltliche 
und methodologische Fragen der 
südasiatischen Kunst und 
Kunstgeschichte und der Literatur mit 
Schwerpunkt auf Quellen zur 
Kunstgeschichte 
Ziel: 
- Erwerb von Grundkenntnissen der 
Kunst Südasiens, insbesondere des 
Kulturtransfers, wie auch v.a. der 
rituellen und ikonographischen Literatur 
im Kontext 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

558100900 Aufbaumodul I: Kunst 
und ihre Funktionen 
in den Regionen 
Asiens und des 
Orients - zwischen 
Transkulturalität und 
regionalen 
Entwicklungen 

1/2. S Keine Inhalt: 
- Überblick über Kunstobjekte 
verschiedener geographischer Regionen, 
ihre Funktionen und Kontexte, 
kunsthistorische Methodik und 
geographisch spezifische Theorie 
Ziel: 
- Kritisches Verständnis der wichtigsten 
Theorien und Methoden des Fachs 
- Vertiefung der Wissensbestände 
- Diskursives Erlernen von 
fachspezifischen Inhalten 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

558101000 Aufbaumodul II: Der 
erweiterte 
Kunstbegriff in der 
Asiatischen und 
Islamischen 
Kunstgeschichte 
 

1/3. S Keine Inhalt: 
- Überblick über Medien, die der 
erweiterte Kunstbegriff miteinschließt, 
ihre Funktionen und Kontexte, ihre 
kunsthistorische und 
kulturwissenschaftliche Methodik und 
medienspezifische Theorie 
Ziel: 
- Befähigung, gesammeltes Wissen zu 
bewerten und selbständig zu 
interpretieren, Probleme selbständig zu 
erkennen und zu formulieren, 
Lösungswege aufzeigen, fachbezogen zu 
formulieren und ihre Position 
argumentativ darzustellen 
- Ausbau des regionalen Wissens 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

558101100 Aufbaumodul III: 
Lehrforschungsmodul 
Systematik und 
Berufsfelder 

1/4. S Keine Inhalt: 
- Überblick über aktuelle 
wissenschaftliche und gesellschaftliche 
Diskussionen im Fach Kunstgeschichte 
Ziel: 
- Erwerb eines kritischen Verständnisses 
der wichtigsten Theorien und Methoden   
- Erwerb instrumentaler Kompetenzen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Portfolio 6 

558106500 Studienprojekt: 
Asiatische und 
Orientalische Kunst 

1/1.-4. AS Keine Inhalt: 
- Wissenschaftliche Bearbeitung eines 
ausgewählten Themas zu den Gattungen 
der asiatischen und orientalischen 
Kunstgeschichte unter verschiedenen 
Gesichtspunkten 
Ziel: 
- Schriftlicher Ausdruck einer 
wissenschaftlich fundierten Position auf 
Basis des wissenschaftlichen Diskurses 
sowie Umgang mit selbständig 
zusammengetragenen Quellen und 
Anschauungsmaterial (Interviews und 
Fotos) 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

558103700 Introduction to 
Islamic Material 
Culture 

1/5. S Keine Inhalt: 
- Chronologischer Zeitraum vom 7. bis 
zum 19. Jhd. nach Christus 
- Fallstudien der islamischen Welt 
- Vergleichen von Kulturen (mit nicht 
islamischen Kulturen) 
Ziel: 
- Einführung in die Basismethoden sowie 
den Untersuchungsumfang der 
islamischen Archäologie  
- Besseres Verständnis für die 
konzeptuelle und methodische 
Beziehung zu ähnlichen Disziplinen wie 
Islamwissenschaft, Kunstgeschichte und 
Kulturgeschichte, wie auch globale 
Geschichte 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Bachelorarbeit (12 LP)1 
Modulname Dauer/ 

Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche 
Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gebiet des Bachelorteilstudiengangs 
α!ǎƛŀǘƛǎŎƘŜ ǳƴŘ LǎƭŀƳƛǎŎƘŜ 
YǳƴǎǘƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜά selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten, einer Lösung zuzuführen und 
diese angemessen darzustellen.   

Keine Bachelorarbeit 12 

1 Sofern die Bachelorarbeit im Fach Asiatische und Islamische Kunstgeschichte geschrieben wird. 

 
 
Wahlpflichtbereich (12 LP. Es sind 1-2 Module zu wählen.)  

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

558100100 Aktuelle 
gesellschaftliche 
Entwicklungen in der 
Mongolei 

1/1.-6. S Keine Inhalt: 
- Wandlungsprozesse und aktuelle 
Entwicklungen, Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft, Nomadismus, Migration, 
Entwicklung, Umwelt und Ressourcen, 
Globalisierung, Gender-Beziehungen, 
Überblick über die politischen und 
sozialen Systeme 
Ziel: 
- Grundlagen zum Verständnis der 
modernen mongolischen Gesellschaft in 
ihrer historischen Bedingtheit und 
globalen Vernetzung 
- Verstehen unterschiedlicher Konzepte 
von Entwicklung und Modernisierung 
sowie ihrer sozio-ökonomischen 
Implikationen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Referat 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

558101900 Einführung in die 
Region Südasien 

2/1.-6. S Keine Inhalt: 
- Themenbereiche, Fragestellungen, 
Methoden, Hilfsmittel südasien-
wissenschaftlicher Forschung 
- Fachgeschichte; fremde Denkweisen 
und Umgang mit dem Fremden 
Ziel: 
- Aneignung grundlegender Kenntnisse 
der Region Südasien, ihrer Geschichte, 
Religionen und Entwicklung von Kultur 
und Gesellschaft von den Anfängen bis 
zur Gegenwart 
- Überblicken der Problemstellungen und 
Methoden der Südasienforschung und 
Kenntnis der zur Verfügung stehenden 
Hilfsmittel 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 

558102000 Ethnologie, 
Alltagskulturen und 
Identitäten 

1/1.-6. S Keine Inhalt: 
- Grundzüge der Ethnologie, Philosophie, 
Kunst, Musik sowie alltäglichen Ritual-, 
Sach- und Symbolkultur des sich heute 
über drei Nationalstaaten erstreckenden 
mongolischen Kulturraumes 
- Einführung in grundlegende inhaltliche 
und methodologische Fragen  
Ziel: 
- Erwerb von Grundkenntnissen der 
Ethnologie, Philosophie, Kunst, Musik 
sowie alltäglichen Ritual-, Sach- und 
Symbolkultur der Mongolen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

558103100 Geschichte und 
Kulturen 
Zentralasiens 

1/1. V, T Keine Inhalt: 
- Grundzüge der Geschichte, Kultur- und 
Geistesgeschichte Zentralasiens 
- Einführung in grundlegende 
methodologische Fragen  
- Einblicke in prägende Aspekte von 
Geschichtsschreibung und 
Geschichtskultur sowie der Sach- und 
Symbolkultur im Wandel 
Ziel: 
- Erwerb der Grundkenntnisse der 
Geschichte sowie Sach- und 
Symbolkulturen Zentralasiens 
- Kenntnisse von Kontextfaktoren 
kultureller Transferprozesse 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

558103000 Geschichte Ostasiens 1/1.-6. V Keine Inhalt: 
- Vermittlung von Grundkenntnissen der 
Geschichte Ostasiens und von 
Grundkenntnissen 
geschichtswissenschaftlichen Arbeitens 
Ziel: 
- Erwerb von Grundkenntnissen der 
Geschichte Ostasiens und seiner 
Regionen 

Keine Klausur 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

558103200 Gesellschaft und 
Gruppenidentitäten 
in Südasien 

2/1.-6. S Keine Inhalt: 
- Gesellschaftliche Phänomene und 
Entwicklungen im modernen Südasien 
- Faktoren und Rahmenbedingungen für 
die Ausbildung von Gruppenidentitäten 
und deren Konflikte im modernen 
Südasien 
Ziel: 
- Überblicken der wichtigsten 
gesellschaftlichen Phänomene und 
Entwicklungen Südasiens in der jüngeren 
Vergangenheit und Gegenwart 
- Befähigung, Interaktionen von 
Individuen und Gruppen unter- und 
miteinander zu analysieren und in 
komplexe Zusammenhänge 
südasiatischer Gesellschaften 
einzuordnen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

558103800 Islamische Geschichte 
und Kultur 

1/1. V Keine Inhalt: 
- Behandlung thematisch relevanter 
Bereiche der Islamwissenschaft: Religion, 
Geschichte, Moderne sowie Kunst (und 
Archäologie) 
Ziel: 
- Erwerb von Grundkenntnissen der 
Religion des Islam,  
Grundkenntnisse der historischen 
Entwicklungen in der islamischen Welt 
und der wichtigsten Dynastien 
- Grundkenntnisse aktueller 
Gegebenheiten und Probleme 
Grundkenntnisse von Archäologie und 
Kunst der Islamischen Welt 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

558107600 Südostasien im 
Kontext 

1/2. V Keine Inhalt: 
- Einführung in inhaltliche und 
methodologische Fragen der Erforschung 
gegenwärtiger Lebensformen 
Südostasiens und seiner Teilregionen und 
Staaten 
- Überblick über den gesamten 
Kulturraum 
Ziel: 
- Erwerb von Grundkenntnissen der 
Gesamtregion und der Teilregionen 
Südostasiens und ihrer Geschichte 
- Grundkenntnisse 
geschichtswissenschaftlichen Arbeitens 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

558107500 Studium und Praxis: 
Asiatische und 
Orientalische Kunst 

1/4.-6. P Keine Inhalt: 
- Klassisches kunsthistorisches Wissen 
- Aneignung interkultureller 
Kompetenzen  
- Erwerb fachübergreifender 
berufsrelevanter Einblicke/Soft Skills 
Ziel: 
- Berufliche Erstorientierung 
- Herausbildung fachlicher 
Interessensschwerpunkte 

Praktikumsbescheini-
gung 

Praktikumsbericht 12 

558131100 Religiöse 
Gegenwartskulturen: 
Medien, Technologie, 
Macht 

1/1. o. 4. S Keine Inhalt: 
- Behandlung von Theorien und 
Konzepten religionswissenschaftlicher 
Forschung, wobei der Schwerpunkt auf 
aktuellen Entwicklungen liegt 
Ziel: 
- Selbständige Teilnahme am 
religionswissenschaftlichen Diskurs  
- Anwendung religionswissenschaftlicher 
Kompetenz in der Bachelorarbeit bzw. im 
Beruf nach dem Studienabschluss 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

510121200 Grundlagen der 
Kunstgeschichte der 
Neuzeit und Moderne 

1/1.-6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αYǳƴǎǘƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜά όYŜǊƴŦŀŎƘ im 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

510121100 Grundlagen der 
Kunstgeschichte des 
Mittelalters 

1/1.-6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αYǳƴǎǘƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜά όYŜǊƴŦŀŎƘ im 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558108600 Basismodul Arabisch I 1/1. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α!ǊŀōƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558108700 Basismodul Arabisch 
II 

1/2. Für dieses Modul finden die ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α!ǊŀōƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558108800 Basismodul Arabisch 
III 

1/3. Für dieses Modul finden die studienfachspezifischen Bestimmungen für den .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α!ǊŀōƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558109000 Basismodul 
Bengalisch I 

1/1.-6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α.ŜƴƎŀƭƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 
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558109100 Basismodul 
Bengalisch II 

1/2.-6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α.ŜƴƎŀƭƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558109200 Basismodul 
Bengalisch III 

1/3.-6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α.ŜƴƎŀƭƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558109300 Basismodul 
Chinesisch I 

1/1. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α/ƘƛƴŜǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558109400 Basismodul 
Chinesisch II 

1/2. Für ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α/ƘƛƴŜǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558109500 Basismodul 
Chinesisch III 

1/3. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α/ƘƛƴŜǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558110400 Basismodul 
Indonesisch I 

1/1. Für dieses Modul finden die studienfachspezifischen Bestimmungen für den .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αLƴŘƻƴŜǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 
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558110500 Basismodul 
Indonesisch II 

1/2. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αLƴŘƻƴŜǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛm 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558110600 Basismodul 
Indonesisch III 

1/3. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αLƴŘƻƴŜǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛm 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558110100 Basismodul Hindi I 1/1. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αIƛƴŘƛά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- 
und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558110200 Basismodul Hindi II 1/2. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αIƛƴŘƛά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- 
und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558110300 Basismodul Hindi III 1/3. Für dieses Modul finden ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αIƛƴŘƛά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ YŜǊƴ- 
und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558112200 Basismodul 
Mongolisch I 

1/1. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αaƻƴƎƻƭƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 
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558112300 Basismodul 
Mongolisch II 

1/2. Für dieses Modul finden die studienfachspezifischen Bestimmungen für den Bachelorteilstudiengang αaƻƴƎƻƭƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558112400 Basismodul 
Mongolisch III 

1/3. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αaƻƴƎƻƭƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558112600 Basismodul Persisch I 1/1. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αtŜǊǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558112700 Basismodul Persisch II 1/2. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αtŜǊǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558112800 Basismodul Persisch 
III 

1/3. Für ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αtŜǊǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558113000 Basismodul Tibetisch 
I 

1/1. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α¢ƛōŜǘƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 
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558113100 Basismodul Tibetisch 
II 

1/2. Für dieses Modul finden die studienfachspezifischen Bestimmungen für den .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α¢ƛōŜǘƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558113200 Basismodul Tibetisch 
III 

1/3. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α¢ƛōŜǘƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558113300 Basismodul Türkisch I 1/1. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α¢ǸǊƪƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558113400 Basismodul Türkisch 
II 

1/2. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α¢ǸǊƪƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558113500 Basismodul Türkisch 
III 

1/3. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α¢ǸǊƪƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558113700 Basismodul 
Vietnamesisch I 

1/1. Für ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α±ƛŜǘƴŀƳŜǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ 
im Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 
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558113800 Basismodul 
Vietnamesisch II 

1/2. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α±ƛŜǘƴŀƳŜǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ 
im Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

558113900 Basismodul 
Vietnamesisch III 

1/3. Für dieses Modul finden die studienfachspezifischen Bestimmungen für den .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α±ƛŜǘƴŀƳŜǎƛǎŎƘά ό.ŜƎƭŜƛǘŦŀŎƘ 
im Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 
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4 Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
4.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 

Empfehlungen 
Für das Studium des Bachelorfachs Deutsch als Zweit- und Fremdsprache im Zwei-Fach-Modell 
werden durch die Ausrichtung des Faches auf den Lehrberuf von internationalen Studierenden 
Deutschkenntnisse auf der Niveaustufe C1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen empfohlen. 
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4.2 Modulplan für das Bachelorfach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, 

SpÜ = Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum. 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
Pflichtbereich (78 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

559103000 Deutsch als Zweit- 
und Fremdsprache 

2/1.-2. S Keine Inhalt: 
Kenntnisse der Erst- und  
Zweitsprachenerwerbsforschung; 
Einführung in das Fach DaZ/DaF; 
Forschungsmethoden der Erst- und 
Zweitsprachenerwerbsforschung; 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens 
Ziel: 
Fundiertes Wissen in der Erst- und 
Zweitspracherwerbsforschung und ihrer 
Forschungsmethoden sowie der 
Rahmenbedingungen der Sprach- und 
Kulturvermittlung 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur (50%) 
Klausur (50%) 

12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

559103100 Mehrsprachigkeit 1/1. Pl, S Keine Inhalt: 
Theorien und Modelle der 
Mehrsprachigkeitsforschung und 
Mehrsprachigkeitsdidaktik; 
soziolinguistische und soziokulturelle 
Aspekte von Mehrsprachigkeit 
Ziel: 
Vertieftes Wissen zur Vielfalt der 
individuellen, gesellschaftlichen und 
institutionellen Ausprägungen von 
Mehrsprachigkeit; Kenntnis von Theorien 
und Modellen der 
Mehrsprachigkeitsforschung und -
didaktik 

Keine Klausur 6 

559103200 Literatur, Kultur und 
Landeskunde 

1/2. Pl, S Keine Inhalt: 
Konzepte und Methoden des 
Forschungs- und Handlungsfeldes 
Interkulturelle Kommunikation; 
Grundlagen- und Methodenwissen zur 
Stellung und unterrichtlichen 
Behandlung von Literatur, Kultur und 
Landeskunde im Rahmen des Unterrichts 
DaZ/DaF;  
Ziel: 
Vertieftes Wissen zur Disziplin 
Interkulturelle Kommunikation; Kenntnis 
methodischer Konzepte zur 
unterrichtlichen Behandlung von 
Literatur und landeskundlichen Inhalten 
im DaZ-/DaF-Unterricht und der 
Vermittlung von Sprach- und 
Kulturwissen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

559103300 Methodik/Didaktik 2/3.-4. S Deutsch als Zweit- 
und Fremdsprache 
(559103000) 

Inhalt: 
Kenntnis der Faktoren des gesteuerten 
und ungesteuerten Spracherwerbs 
DaZ/DaF; methodische Basiskompetenz 
in der Sprachvermittlung für DaZ/DaF 
(Grundfertigkeiten Hören, Sprechen, 
Lesen, Schreiben, Wortschatz- und 
Grammatikvermittlung); Überblick über 
Methoden des Unterrichts DaZ/DaF; 
Medien im Unterricht DaF/DaZ 
Ziel: 
Kenntnis von Methoden des DaZ-/DaF-
Unterrichts; methodische 
Grundkompetenzen in der 
Sprachvermittlung für DaZ/DaF 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 12 

559103400 Linguistik für 
DaZ/DaF 

1/3. Pl, S Keine Inhalt: 
Grundlegende Kenntnisse der 
linguistischen Kernbereiche Phonologie, 
Morphologie, Syntax, Semantik und 
Pragmatik; Terminologiewissen zur 
deutschen Grammatik; Methoden der 
Grammatik- und Phonetikvermittlung 
Ziel: 
Kenntnisse in verschiedenen Bereichen 
der deutschen Gegenwartssprache und 
der Terminologie der deutschen 
Grammatik; Methodenwissen zur 
Vermittlung von Grammatik und 
Phonetik im DaZ-/DaF-Unterricht 

Keine Klausur 12 

555104400 Areal-/Varietäten-
linguistik 

1/4. V, S Linguistik für 
DaZ/DaF 
(559103400) 

Inhalt: 
theoretische sowie empirisch-
pragmatische Aspekte von sprachlichen 
Unterschieden im Deutschen 
(Arealsprachen, Regiolekte und Dialekte) 
Ziel: 
Kenntnisse über und die 
Auseinandersetzung mit den Varietäten 
des Deutschen. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistung 
 

Hausarbeit 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

559103600 Unterrichtspraxis 1/5. o. 6. S*, P Deutsch als Zweit- 
und Fremdsprache 
(559103000) und 
Methodik/Didaktik 
(559103300) 

Inhalt: 
Befähigung zur gezielten und 
systematischen Unterrichtsbeobachtung; 
Kenntnis zentraler Faktoren der 
Unterrichtsplanung und -entwicklung; 
Ziel: 
Fähigkeit zur Planung, Durchführung und 
Evaluation von Unterricht. 

Voraussetzung zur 
Vergabe von 
Leistungspunkten: 
 
Praktikums-
bescheinigung und 
Portfolio 

Keine 12 

559103700 Projektmodul 
Methodik/Didaktik 

1/6. S Deutsch als Zweit- 
und Fremdsprache 
(559103000) 

Inhalt: 
u.a. Vertiefte Kenntnis der Faktoren des 
gesteuerten und ungesteuerten 
Spracherwerbs DaZ/DaF und Befähigung 
zu deren unterrichtlicher Umsetzung; 
Vorbereitung auf Sprachprüfungen; 
Zweitschrifterwerb und 
Alphabetisierung; Wissen über fach- und 
bildungssprachliche 
Vermittlungsverfahren 
Ziel: 
Kenntnis der Faktoren, die das Lernen 
und Lehren fremder Sprachen als 
komplexen Vorgang bestimmen; 
methodische Kompetenzen in der 
Sprachvermittlung und 
Sprachlernberatung für DaZ/DaF 

Keine Projektarbeit 6 
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Bachelorarbeit (12 LP)1 
Modulname Dauer/ 

Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche 
Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gebiet des Bachelorteilstudiengangs 
α5ŜǳǘǎŎƘ ŀƭǎ ½ǿŜƛǘ- und Fremdsprache 
(Zwei-Fach-aƻŘŜƭƭύά ǎŜƭōǎǘŅƴŘƛƎ ƴŀŎƘ 
wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten, einer Lösung zuzuführen und 
diese angemessen darzustellen. 

Keine Bachelorarbeit 12 

1 Sofern die Bachelorarbeit im Fach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache geschrieben wird. 
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5 English Studies (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
5.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
5.1.1 Zu § 5 (Regelstudienzeit, Leistungspunktsystem, Studienplan und Unterrichts-/Prüfungssprache) 

Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Englisch. 
 
5.1.2 Zu § 6 (Zugangsvoraussetzungen zum Studium) 

Als Nachweis deutscher Sprachkenntnisse bei der Einschreibung reicht bereits DSH-1- Niveau. 
 
5.1.3 Empfehlungen 

Für das Studium im Bachelorteilstudiengang English Studies (Zwei-Fach) werden Englischkenntnisse 
gemäß des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) auf dem GeR-Niveau 
B 2 bzw. auf dem Niveau von sieben schulischen Lernjahren empfohlen.  
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5.2 Modulplan für das Fach English Studies (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, SpÜ = 

Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
Pflichtbereich (42 LP)  

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556100000 Introduction to 
Literary and Cultural 
Studies 

1/1.  Pl, Ü, T Keine  Inhalt: 
- u.a. Modelle und Methoden der 
anglistischen und amerikanistischen 
Literatur- und Kulturwissenschaft 
Ziel 
- u.a. Überblick über britische 
(postkoloniale) und amerikanische 
Literaturgeschichte 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur  6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556100100 Introduction to 
Language and 
Communication 
Studies 

1/1.  Pl, T  Keine  Inhalt: 
- u.a. Struktureigenschaften, 
Erscheinungsformen und Entwicklung des 
Englischen 
Ziel 
- u.a. Erwerb strukturierten, 
überblicksartigen Fachwissens in den 
Teilgebieten der anglistischen 
Sprachwissenschaft 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

556100400 Language I 2/1.-2. SpÜ* Keine  Inhalt: 
- u.a. Grundbegriffe der englischen 
Grammatik 
- grundlegende und gezielte 
Wortschatzarbeit 
Ziel 
- u.a. Erwerb grundlegender 
theoretischer Kenntnisse und praktischer 
Kompetenzen zu Wortschatz, Grammatik 
und Textproduktion 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur  6 

556100200 Issues in Literary and 
Cultural Studies 

1/2.  S, T Keine  Inhalt: 
- u.a. eingehende Analyse und 
Interpretation von Texten ausgewählter 
Gattungen, Epochen, Autorinnen und 
Autoren und verschiedener Medien 
Ziel 
- u.a. Vermittlung von erweiterten 
Kenntnissen der englischsprachigen 
Literatur- und Kulturwissenschaft in 
Bezug auf ein Kernthema 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556100300 Issues in Language 
and Communication 
Studies  

1/2.  S, T  Keine  Inhalt: 
- u.a. Beschreibungskategorien und 
Analysemethoden mit Bezug auf 
verschiedene Varietäten des Englischen, 
z.B. britisches, amerikanisches, irisches 
oder indisches Englisch 
Ziel 
- u.a. Erwerb von Fachwissen über 
Englisch als Weltsprache und die 
verschiedenen muttersprachlichen und 
zweitsprachlichen Varietäten des 
Englischen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

556100500 Language II  1/3.-5.  SpÜ* Language I 
(556100400) 

Inhalt: 
- u.a. Einüben, Vertiefen und 
Wiederholen weiterführender Themen 
der englischen Grammatik und des 
englischen Wortschatzes 
Ziel 
- u.a. Erwerb weiterführender 
theoretischer Kenntnisse und praktischer 
Kompetenzen auf fortgeschrittenem 
Niveau in den Bereichen Grammatik, 
Wortschatz und Textproduktion 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

556100700 Professional 
Development 

1/1.-5.  P Keine Inhalt: 
- Teilnahme an einem vierwöchigen 
Praktikum (Vollzeit) oder  
Teilnahme an einer Summer 
School/einem Workshop (z. B. 
Theaterworkshop), vorzugsweise im 
Ausland oder  
Teilnahme an einem 
Veranstaltungsangebot des Instituts von 
und mit Berufspraktikern 
Ziel 
- u.a. Berufsorientierung, v.a. mittels der 
Erschließung relevanter Berufsfelder für 
Absolventinnen und Absolventen der 
Anglistik/Amerikanistik 

Voraussetzung zur 
Vergabe von 
Leistungspunkten  
 
Praktikums-
bescheinigung 

Keine 6 
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Bachelorarbeit (12 LP)¹ 
Modulname Dauer/ 

Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

K 108 LP im gesamten 
Studiengang, davon 
54 LP im 2-Fach 
α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά 

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche 
Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gebiet des Bachelorteilstudiengangs 
α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά ό½ǿŜƛ-Fach-Modell) 
selbständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten, einer Lösung 
zuzuführen und diese angemessen 
darzustellen.  

Präsentation des 
Bachelorarbeitsthemas im Rahmen des 
Kolloquiums  
 
(Die Präsentation ist nicht 
Voraussetzung für die Anmeldung der 
Bachelorarbeit, ihre Erbringung muss 
aber zum Zeitpunkt der Abgabe der 
Bachelorarbeit nachgewiesen werden.) 

Bachelorarbeit 
 

12 

¹ Sofern die Bachelorarbeit im Fach English Studies geschrieben wird. 
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Wahlpflichtbereich 1 (Vertiefungsbereich ς Advanced Modules) (18 LP. Es sind 3 Module zu wählen.) 
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556100900 British Literatures 
and Cultures 

1/3.-5.  V, Ü Introduction to 
Literary and 
Cultural Studies 
(556100000) 
 
oder die beiden 
Module 
 
Vertiefungsmodul: 
Theorien und 
Methoden der 
Komparatistik 
(505101300) 
 
Vertiefungsmodul: 
Literatur 
europäischer 
Sprachen in 
synchroner und 
diachroner 
Vernetzung 
(505101800) 

Inhalt: 
- u.a. Überblick über die Geschichte der 
britischen Literatur und Kultur vom 16. 
Jahrhundert bis in die Gegenwart 
- exemplarische Vertiefung des 
Überblickswissens anhand ausgewählter 
Texte aus unterschiedlichen Epochen 
und Gattungen 
Ziel 
- u.a. Erwerb von fundiertem 
Überblickswissen über die britische 
Literatur- und Kulturgeschichte und ihrer 
Entwicklungslinien 
- Kenntnis literaturgeschichtlich 
wichtiger Gattungen, AutorInnen und 
Epochenmerkmale 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur  
 

6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556101000 Postcolonial 
Literatures and 
Cultures 

1/3.-5.  V, Ü  Introduction to 
Literary and 
Cultural Studies 
(556100000) 
 
oder die beiden 
Module 
 
Vertiefungsmodul: 
Theorien und 
Methoden der 
Komparatistik 
(505101300) 
 
Vertiefungsmodul: 
Literatur 
europäischer 
Sprachen in 
synchroner und 
diachroner 
Vernetzung 
(505101800) 

Inhalt: 
- u.a. Überblick über relevante Ansätze 
im Bereich der postkolonialen 
Theoriebildungen 
- Überblick über die Geschichte und 
besonderen Entstehungsbedingungen 
verschiedener englischsprachiger 
Literaturen und Kulturen in Zeiten der 
Kolonialherrschaft und seit dem Ende 
der Kolonialzeit 
Ziel 
- u.a. Länderspezifisches 
Orientierungswissen über die 
unterschiedlichen englischsprachigen 
postkolonialen Literaturen und Kulturen 
sowie deren bedeutendsten Autoren und 
literarischen Werke 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556101100 North American 
Literatures and 
Cultures  

1/3.-5.  V, Ü Introduction to 
Literary and 
Cultural Studies 
(556100000) 
 
oder die beiden 
Module 
 
Vertiefungsmodul: 
Theorien und 
Methoden der 
Komparatistik 
(505101300) 
 
Vertiefungsmodul: 
Literatur 
europäischer 
Sprachen in 
synchroner und 
diachroner 
Vernetzung 
(505101800) 

Inhalt: 
- u.a. textanalytische Verfahren anhand 
ausgewählter Texte 
- Kategorisierung von Textsorten sowie 
deren ästhetischen Mitteln, Verfahren 
und Strukturen 
Ziel 
- u.a. Fähigkeit zur Interpretation 
literarischer Werke in ihrem jeweiligen 
historischen und kulturellen Umfeld 
- vertiefte Kenntnisse der kulturellen und 
politischen Charakteristika Nordamerikas 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur  6 

556101200 Focus on Popular 
Cultures 

1/3.-5.  Pl, Ü Introduction to 
Literary and 
Cultural Studies 
(556100000) 

Inhalt: 
- u.a. ausbaufähiges Orientierungswissen 
über verschiedene Bereiche und 
Formate der anglophonen Populärkultur 
und deren historische Entwicklung 
- Einführung in ausgewählte theoretische 
und methodische Ansätze zur Analyse 
von Populärkultur 
Ziel 
- u.a. Erwerb von Orientierungswissen 
über ausgewählte Bereiche der 
anglophonen Populärkultur 
- Erwerb von Kenntnissen über 
ausgewählte Theorien und Methoden im 
Bereich der Populärkultur 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur  6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556107400 North American 
Histories, Politics, 
and Economics 

1/3.-5. Pl, Ü Introduction to 
Literary and 
Cultural Studies 
(556100000) 

Inhalt: 
- geschichtliche Entwicklungen der 
nordamerikanischen Gesellschaften 
- Vermittlung von Verfahren der Analyse 
der Geschichte, Politik und Wirtschaft 
Nordamerikas 
- Vergleich der politischen und 
wirtschaftlichen Systeme Kanadas und 
der USA 
Ziel 
- Aneignung von Grundwissen zu 
historischen Entwicklungen und den 
Systemen von Politik und Wirtschaft 
Nordamerikas 
- Analysefähigkeit zur Interpretation 
historischer Quellen, politischer Prozesse 
und wirtschaftlicher Strukturen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

556101500 Language in Culture 
and Cognition 

1/3.-5.  Pl, Ü  Introduction to 
Language and 
Communication 
Studies 
(556100100) 

Inhalt: 
- u.a. Beschreibungsmodelle aus den 
Bereichen Pragmatik und Soziolinguistik 
- Fragestellungen zu 
Sprecherintentionen, 
Höflichkeitsphänomenen und dem 
Einfluss kultureller und sozialer Variablen 
auf das Sprachverhalten 
Ziel 
- u.a. Erwerb vertiefter theoretischer und 
methodischer Fachkenntnisse über 
interdisziplinär ausgerichtete Bereiche 
der Linguistik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556101600 Language Structures 
and Functions 

1/3.-5.  Pl, Ü Introduction to 
Language and 
Communication 
Studies 
(556100100) 

Inhalt: 
- u.a. Struktureigenschaften und 
Erscheinungsformen des Englischen auf 
den verschiedenen Ebenen des 
Sprachsystems 
Ziel 
- u.a. Erwerb vertiefter Fachkenntnisse 
über die Systemebenen der 
Sprachbeschreibung, darunter 
Phonologie, Morphologie, Lexikologie 
und Syntax 
- Fachkenntnisse aus der Textlinguistik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

556101700 Medieval Studies 1/3.-5.  Pl, Ü Introduction to 
Literary and 
Cultural Studies 
(556100000) 

Inhalt: 
- u.a. grundlegende Begriffe und 
Methoden der Medieval Studies 
- Geschichte, Literatur- und 
Kulturgeschichte der alt- und 
mittelenglischen Periode 
- Kenntnisse wichtiger Theorieansätze, 
Modelle und Methoden im Bereich 
mittelalterlicher insularer Literatur 
Ziel 
- u.a. Erwerb exemplarischer Kenntnisse 
verschiedener Gattungen der 
mittelenglischen Literatur durch 
eingehende Analyse von altenglischen 
und mittelenglischen Texten 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556101800 English in the Middle 
Ages 

1/3.-5.  Ü, T  Introduction to 
Language and 
Communication 
Studies 
(556100100) 

Inhalt: 
- u.a. Erarbeitung von fundierten 
Kenntnissen der englischen 
Sprachgeschichte in den einzelnen 
Epochen 
- Erwerb von vertieftem Fachwissen zu 
strukturellen Merkmalen der 
verschiedenen Sprachstufen des 
Englischen 
Ziel 
- u.a. Erwerb von Analyseebenen der 
Sprache (Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Lexikologie, Semantik) unter 
sprachhistorischen Gesichtspunkten und 
auf der Grundlage von Zeugnissen der 
verschiedenen Sprachepochen des 
Englischen im Mittelalter 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 
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Wahlpflichtbereich 2 (Vertiefungsbereiche ς Intensive Modules) (18 LP. Es sind insgesamt 2 Module zu wählen, dabei muss mindestens ein Modul aus dem 
Themenbereich A stammen.) 
 
Themenbereich A (Es ist mindestens 1 Modul zu wählen.) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556102100 British and Irish 
Studies 

1/3.-5. S Issues in Literary 
and Cultural Studies 
(556100200) 

Inhalt: 
- u.a. theoriegeleitete und 
kontextsensitive Analyse und 
Interpretation von ausgewählten 
literarischen Texten und audiovisuellen 
Medienprodukten aus bestimmten 
Gattungen, Epochen und Regionen 
Ziel 
- u.a. Erwerb vertiefter Kenntnisse der 
britischen und irischen Literatur und 
Kultur 
- Fähigkeit zur selbständigen Anwendung 
von Theorien, Modellen und Methoden 
der anglistischen Literatur- und 
Kulturwissenschaft auf fortgeschrittenem 
Niveau 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 9 

556102000 Renaissance Studies 1/3.-5. S Issues in Literary 
and Cultural Studies 
(556100200) 

Inhalt: 
- u.a. Überblick über die 
epochentypischen Gattungen und einige 
ihrer literarischen Hauptvertreter/innen 
- forschungsnahe Einordnung der 
vorgestellten Gattungen und Werke in 
den Kontext politischer, sozio-
ökonomischer, kulturgeschichtlicher und 
ästhetischer Strömungen 
Ziel 
- u.a. Erwerb von Grundkenntnissen der 
Hauptgattungen der Renaissance  
- Grundkenntnisse und Erweiterung von 
Theorie- und Methodenkenntnissen 
- kritische Auseinandersetzung mit 
Forschungsperspektiven 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 9 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556102200 Postcolonial Studies  1/3.-5. S Issues in Literary 
and Cultural Studies 
(556100200) 

Inhalt: 
- u.a. historisch-kulturelle 
Kontextualisierung von fiktionalen 
Darstellungsverfahren und literarischen 
Strömungen 
Ziel 
- u.a. Erwerb vertiefter Kenntnisse 
postkolonialer Literatur und Kultur 
- Fähigkeit zur selbständigen Anwendung 
von Theorien, Modellen und Methoden 
der anglistischen Literatur- und 
Kulturwissenschaft auf fortgeschrittenem 
Niveau 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 9 

556102300 North American 
Studies  

1/3.-5. S Issues in Literary 
and Cultural Studies 
(556100200) 

Inhalt: 
- u.a. Theorien, Ansätze und Methoden 
der transdisziplinären 
Nordamerikastudien und Anwendung der 
Methoden mit Hinblick auf zentrale 
Fragestellungen der Nordamerikastudien 
Ziel 
- u.a. Erarbeitung von Kenntnissen der 
nordamerikanischen Literatur- und 
Kulturgeschichte sowie der Theorien, 
Ansätze und Methoden transdisziplinärer 
Nordamerikastudien 
- Erlernen der Fähigkeit, transdisziplinäre 
Fragestellungen methodisch und 
inhaltlich zu erarbeiten 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 9 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556102400 Applied Linguistics 1/3.-5. S Issues in Language 
and Communication 
Studies 
(556100300) 

Inhalt: 
- u.a. interkulturelle Kommunikation 
- Kommunikationsabläufe unter 
Berücksichtigung von Ansätzen aus der 
Pragmatik (z.B. interkulturelle Pragmatik, 
kognitive Pragmatik) 
Ziel 
- u.a. Erwerb exemplarischer vertiefter 
Kenntnisse über die Anwendung 
sprachwissenschaftlicher Theorien und 
Methoden bei der Lösung 
sprachbezogener Probleme in der 
Alltagskommunikation 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 9 

556102500 Corpus Linguistics 1/3.-5. S Issues in Language 
and Communication 
Studies 
(556100300) 

Inhalt: 
- u.a. theoretische Grundlagen der 
Korpuslinguistik 
- korpuslinguistische Methoden 
- Arbeit an Korpora mit 
korpuslinguistischer Software 
- Einübung qualitativer und quantitativer 
Methoden 
Ziel 
- u.a. Erwerb theoretischer Grundlagen 
aus dem Bereich der Korpuslinguistik 
sowie praktische Fähigkeiten zur eigenen 
Datenanalyse mit Hilfe von 
Sprachkorpora 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 9 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556101900 Medieval Literatures 
and Cultures 

1/4.-6. S Issues in Literary 
and Cultural Studies 
(556100200) 
 
oder eines der 
beiden Module 
 
English in the 
Middle Ages 
(556101800) 
 
Medieval Studies 
(556101700) 

Inhalt: 
- u.a. anglistisch-mediävistische 
Fragestellungen (text-, kontext-,  
gattungs- und epochenbezogen) 
- Vertiefung von literarischer und 
kulturhistorischer Analyse und 
Interpretation alt- und mittelenglischer 
Texte 
Ziel 
- u.a. Erwerb vertiefter Kenntnisse der 
mittelalterlichen insularen Literatur u. 
Kultur anhand von Texten 
unterschiedlicher Epochen und 
Gattungen 
- selbständige Analyse von alt- und 
mittelenglischen Texten unter 
Anwendung der erforderlichen 
wissenschaftlichen Fachterminologie 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 9 

 
Themenbereich B 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556102600 History of the English 
Language 

1/3.-5. S Introduction to 
Language and 
Communication 
Studies 
(556100100) 

Inhalt: 
- u.a. Überblick über die Entwicklung der 
englischen Sprache von ihren Anfängen 
bis zur Gegenwart 
- Berücksichtigung der Diversifizierung 
des Englischen in Varietäten (z.B. als Teil 
der jüngeren englischen 
Sprachgeschichte) 
Ziel 
- u.a. Erwerb fundierter Kenntnisse der 
einzelnen Perioden der englischen 
Sprachgeschichte und der strukturellen 
Merkmale der verschiedenen 
Sprachstufen des Englischen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 9 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556102700 Queer and Gender 
Studies 

1/3.-5. S Introduction to 
Literary and 
Cultural Studies 
(556100000) 

Inhalt: 
- u.a. Vermittlung von grundlegenden 
und vertiefenden Kenntnissen der Queer 
und Gender Studies und dem 
diesbezüglichen Korpus an Wissen zu 
transdisziplinärer Geschlechterforschung 
und Untersuchungen zu 
Geschlecht(skörpern) und Sexualität und 
deren gesellschaftlichen 
Repräsentationen 
Ziel 
- u.a. Vertiefende Anwendung der 
Methoden und Techniken 
wissenschaftlichen Arbeitens im 
Spezialisierungsfeld der Queer und 
Gender Studies 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Portfolio 9 

556102800 Literatures and 
Cultures in 
Comparison 

1/3.-5. S Introduction to 
Literary and 
Cultural Studies 
(556100000) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Analysen 
literarischer Strömungen, Gattungen, 
Texte und anderer kultureller 
Repräsentationsformen im 
interkulturellen Vergleich 
Ziel 
- u.a. kritische Reflexion über 
exemplarische literatur- und 
kulturvergleichende Phänomene und 
Fragestellungen unter Berücksichtigung 
verschiedener anglophoner Literaturen 
und Kulturen (sowie potentiell auch 
nicht-anglophoner Literaturen und 
Kulturen) 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 9 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

556102900 Focus on Theory 1/3.-5. S Introduction to 
Literary and 
Cultural Studies 
(556100000) 
und 
Introduction to 
Language and 
Communication 
Studies 
(556100100) 

Inhalt: 
- u.a. Ergänzung des grundlegenden 
Verständnisses von Theoriearbeit durch 
kritische Reflexion verschiedener Ansätze 
Ziel 
- u.a. Befähigung zur kritischen 
Betrachtung und zum Vergleich von 
Theorien sprach-, literatur-, kultur- oder 
kognitionswissenschaftlicher sowie 
interdisziplinärer Ansätze 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 9 
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6 Französistik (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
6.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
6.1.1 Zu § 5 (Regelstudienzeit, Leistungspunktsystem, Studienplan und Unterrichts-/Prüfungssprache) 

Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Deutsch und/oder Französisch. Der Prüfungsausschuss gibt 
zu Beginn des Semesters bekannt, welche Lehrveranstaltungen auf Deutsch und welche auf 
Französisch angeboten werden. 
 

6.1.2 Zu § 14 (Prüfungsmodalitäten und Anwesenheitspflicht) 
Abweichend von § 14 Absatz 7 Nummer 1 und 2 sind die Prüfungsleistungen in den Modulen 
- Grundlagenmodul Sprachwissenschaft (Französisch), 507170200 
- Grundlagenmodul Kulturstudien (Französisch), 507170400 
- Vertiefungsmodul Kulturstudien (Französisch), 507116000 
- Vertiefungsmodul A: Französische Literatur vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert, 

507171200 
- Vertiefungsmodul B: Französische Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 507171300 
- Vertiefungsmodul A: Diachrone Sprachwissenschaft (Französisch), 507170800 
- Vertiefungsmodul B: Aktuelle Themen der Sprachwissenschaft (Französisch), 507171600 
stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten.  

 
6.1.3 Empfehlungen 

Für das Studium der Französistik werden Kenntnisse in Französisch gemäß des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) auf dem Niveau von fünf schulischen Lernjahren 
empfohlen (GeR-Niveau B 1). 
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6.2 Modulplan für das Fach Französistik (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, SpÜ = 

Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
Pflichtbereich (36 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100000  Sprachpraxis 
Französisch B1  

1/1.-2.  SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Schreiben und Sprechen auf dem 
Niveau B1+, Übungen zum Hörverstehen 
Ziel: 
- Französischkenntnisse auf dem Niveau 
B1+ des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100100 Sprachpraxis 
Französisch B2  

1/3.-4. SpÜ* Sprachpraxis 
Französisch B1 
(557100000)  

Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Schreiben und Sprechen auf dem 
Niveau B2, grammatische bzw. 
syntaktische Analyse 
Ziel: 
Französischkenntnisse auf dem Niveau 
B2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

557100200  Sprachpraxis 
Französisch C1: 
Textproduktion und 
Übersetzung  

1/5.-6.   SpÜ* Sprachpraxis 
Französisch B2 
(557100100) 

Inhalt: 
- u.a. Kontrastiver allgemeinsprachlicher 
und fachsprachlicher Sprachgebrauch 
Deutsch-Französisch in verschiedenen 
Textsorten unter Berücksichtigung von 
Grammatik, Semantik, Pragmatik, 
Idiomatik und Kulturspezifika auf dem 
Niveau C1 
Ziel: 
- Französischkenntnisse auf dem Niveau 
C1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

507170300 Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft  
(Französisch)  

1/1.  V/Pl, Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Grundbegriffe der französischen 
Literaturwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. Grundwissen zu Theorien und 
Methoden der romanistischen Literatur- 
und Kulturwissenschaft, 
- theoriegeleitete Verfahren und 
Grundbegriffe der Textanalyse 

Keine Klausur 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507170200 Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Französisch)  

1/2.   V/Pl, Ü Keine  Inhalt: 
- u.a. Überblick über Teildisziplinen der 
Sprachwissenschaft und ihre Theorien 
und Methoden 
Ziel: 
- u.a. Grundkenntnisse zu den Theorien, 
Methoden und Modellen der 
Sprachwissenschaft, 
- Grundbegriffe der Sprachbeschreibung 

Keine Klausur 6 

507170400 Grundlagenmodul 
Kulturstudien 
(Französisch)  

1/1.-2.   V/Pl, Ü Keine  Inhalt: 
- u.a. Modelle der Kulturwissenschaft 
und des Fremdverstehens 
Ziel: 
- u.a. Aspekte der Kulturgeschichte, der 
Wirtschaft, der politischen und sozialen 
Strukturen, der Medienlandschaft und 
des Bildungswesens Frankreichs 

Keine Klausur 6 

 
Bachelorarbeit (12 LP)¹ 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche 
Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gebiet des Bachelorstudiengangs 
αCǊŀƴȊǀǎƛǎǘƛƪά ό½ǿŜƛ-Fach-Modell) 
selbständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten, einer Lösung 
zuzuführen und diese angemessen 
darzustellen.  

Keine Bachelorarbeit 12 

¹ Sofern die Bachelorarbeit im Fach Französistik geschrieben wird. 
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Wahlpflichtbereich (42 LP. Es sind 7 Module zu wählen.) 
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507171200  Vertiefungsmodul A: 
Französische 
Literatur vom  
Mittelalter bis zum 
18. Jahrhundert  

1/3. Oder 5.  Ü Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft  
(Französisch) 
(507170300) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien 
und Methoden der 
Komparatistik (505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- vertiefter Überblick über einzelne 
Epochen der französischen Literatur vom 
Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert 
(Gattungen, literarische Strömungen, 
Themen, Motive) 
Ziel: 
- u.a. Reflexion historischer 
Zusammenhänge und historischer 
Kontingenzen der französischen Literatur 
im Rahmen ihrer kulturellen, politischen, 
gesellschaftlichen Gegebenheiten 

Keine Klausur  6  

507171300  Vertiefungsmodul B: 
Französische 
Literatur vom 19. 
Jahrhundert bis zur 
Gegenwart 

1/2., 4.  
Oder 6.  

Ü Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Französisch) 
(507170300) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien 
und Methoden der 
Komparatistik (505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über einzelne 
Epochen der französischen Literatur vom 
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart 
Ziel: 
- u.a. Analyse und kritische Diskussion 
einzelner Epochen der französischen 
Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart (Gattungen, literarische 
Strömungen, Themen, Motive) unter 
Einbeziehung theoretischen und 
methodischen Fachwissens 

Keine  Klausur  6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507171400  Vertiefungsmodul C: 
Epochen, Gattungen, 
Autoren, Werke  
(Französisch)  

1/2.-6.  S Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Französisch) 
(507170300) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien 
und Methoden der 
Komparatistik (505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung von 
Epochen und Gattungen, Autoren und 
Werken im jeweiligen kulturellen, 
politischen, gesellschaftlichen und 
historischen Kontext 
Ziel: 
- u.a. vertiefte Kenntnisse und angeleitete, 
weitgehend selbständige Erarbeitung von 
Wissen zu einzelnen Epochen und 
Gattungen, Autoren und Werken der 
französischen Literatur im jeweiligen 
kulturellen, politischen, gesellschaftlichen 
und historischen Kontext 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

507171500  Vertiefungsmodul D: 
Literatur und Medien  
(Französisch) 

1/2.-6.  S Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Französisch) 
(507170300) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien 
und Methoden der 
Komparatistik (505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung der 
Zusammenhänge zwischen (audio)visuellen 
sowie elektronischen Medien und Literatur 
Ziel: 
- u.a. Analyse von Texten und Medien 
unter Berücksichtigung aktueller 
Forschungsansätze 
- Einordnung und Reflexion 
medienethischer und medienkritischer 
Ansätze 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

507170800  Vertiefungsmodul A: 
Diachrone 
Sprachwissenschaft  
(Französisch)  

1/4. oder 6.  Ü Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Französisch) 
(507170200) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über 
ausgewählte Teilbereiche der diachronen 
Linguistik 
Ziel: 
- u.a. Beschreibung von 
Entwicklungstendenzen, 
Erscheinungsformen und 
Struktureigenschaften des Französischen 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart 

Keine Klausur  6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507171600  Vertiefungsmodul B: 
Aktuelle Themen der 
Sprachwissenschaft 
(Französisch)  

1/3. oder 5.  Ü Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Französisch) 
(507170200)  

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über 
ausgewählte Teilbereiche der Linguistik 
Ziel: 
- u.a. Beschreibung sprachlicher 
Phänomene des Französischen auf 
synchroner und/oder diachroner Ebene 

Keine  Klausur  6  

507171000  Vertiefungsmodul C: 
Synchrone 
Sprachwissenschaft I  
(Französisch)  

1/3.-6. S* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Französisch) 
(507170200) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung von 
Themen und Fragestellungen aus 
Teilbereichen der synchronen Linguistik 
Ziel: 
- u.a. Beherrschung und Anwendung von 
Theorien und Grundbegriffen der 
Sprachanalyse 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

507171100  Vertiefungsmodul D: 
Synchrone 
Sprachwissenschaft II  
(Französisch)  

1/3.-6.  S* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Französisch) 
(507170200) 

Inhalt: 
- u.a. Architektur der französischen 
Sprache 
- aktuelle Forschungsansätze der 
französischen Sprachwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. Beherrschung und Anwendung von 
Theorien und Grundbegriffen zur 
sprachlichen Variation und 
Varietätenlinguistik 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

507116000  Vertiefungsmodul 
Kulturstudien 
(Französisch)  

1/2.-6.  V/Pl, Ü Grundlagenmodul 
Kulturstudien (Französisch) 
(507170400)  

Inhalt: 
- u.a. Geschichte der deutsch-französischen 
Beziehungen 
- deutsch-französische Erinnerungsorte 
Ziel:  
- Verständnis für deutsch-französische 
Kulturspezifika sowie deren interkulturelle 
Analyse 

Keine Mündliche  
Prüfung  

6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

557100900 Sprachmittlung und 
Übersetzung 
(Französisch) 

1/5.-6.  Ü* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Französisch) (507170200), 
Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Französisch) 
(507170300), 
Grundlagenmodul 
Kulturstudien (Französisch) 
(507170400) und 
Sprachpraxis Französisch B2 
(557100100) 

Inhalt: 
- u.a. Französisch-Deutsche Übersetzung 
und Sprachmittlung unter Berücksichtigung 
sprach-, literatur- und 
kulturwissenschaftlicher sowie 
interkultureller Aspekte 
Ziel: 
- u.a. Übertragung französischen Fach-, 
Sach- und narrativen Texte ins Deutsche 
- Anwendung von Modellen und Theorien 
der mündlichen wie schriftlichen 
Sprachmittlung 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

507175700 Lateinische Lektüre 
für Anfänger I  
ό9ǊǿŜǊō ŘŜǎ αYƭŜƛƴŜƴ 
Latinumsά) 

1/3.-6.  SpÜ* Die beiden Module 
Lateinischer Sprachkurs 1 
(507180100) und  
Lateinischer Sprachkurs 2 
(507180300) 
 
oder gleichwertige 
Qualifikation 

Inhalt: 
- u.a. gelenkte und selbständige 
Übersetzung leichter bis mittelschwerer 
lateinischer Texte ins Deutsche 
Ziel: 
- u.a. Ǹberwiegend selbststŅndige 
Erschließung und Analyse der Formen und 
Funktionen lektǸrespezifischer Elemente 
der Morphologie und Syntax auf der 
Grundlage komplexer Satzstrukturen 

Keine Klausur 6 
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7 Germanistik (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
7.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 

Keine. 
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7.2 Modulplan für das Fach Germanistik (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, 

SpÜ = Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum. 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
Pflichtbereich (42 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505100200 Basismodul: 
Einführung in die 
deutsche Literatur 
des Mittelalters 

2/1.-2. V/Pl, S Keine Inhalt: 
- u.a. grundlegende Kenntnisse im 
Bereich Literatur, Sprache und Kultur des 
Mittelalters 
Ziel: 
- Anwendung sachlich-inhaltlicher sowie 
methodischer und theoretischer 
Kenntnisse und Kompetenzen zur 
Rezeption, Analyse und Interpretation 
deutscher Literatur des Mittelalters 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur (50%) 
Klausur (50%) 

12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505100300 Basismodul: 
Deutsche Sprach-
wissenschaft 

1/1.-2.  V/Pl, S Keine Inhalt: 
- u.a. zentrale Modelle und Methoden 
der germanistischen Linguistik 
- Grundlagen der zentralen linguistischen 
Beschreibungsebenen Phonetik, 
Phonologie, Morphologie, Syntax, 
Semantik, Pragmatik 
Ziel: 
- u.a. Erfassung zentraler synchroner und 
diachroner Aspekte und Fragestellungen 
der Germanistischen Linguistik 
- Anwendung linguistischer 
Analyseverfahren 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 

505100400 Basismodul: Neuere 
Deutsche Literatur-
wissenschaft 

1/1.-2.  V/Pl, S Keine Inhalt: 
- u.a. Auseinandersetzung mit 
Grundlagen der Literaturwissenschaft in 
historischer und systematischer 
Perspektive 
Ziel: 
- u.a. Darstellung und Erklärung 
grundlegender literaturwissen-
schaftlicher und -theoretischer Konzepte, 
literaturgeschichtlicher Entwicklungen 
und Zusammenhänge sowie Probleme 
der Literaturgeschichtsschreibung 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 

505104700 Germanistisches 
Praxismodul  

1/3.-6. S Mindestens 24 LP 
im Fach 
Germanistik 

Inhalt: 
- u.a. Vermittlung spezifischer kultur- 
und medienrelevanter Kenntnisse und 
Arbeitstechniken 
- berufsorientiertes Einüben praktischer 
Tätigkeiten 
Ziel: 
- u.a. Anwendung studienbezogener 
Fähigkeiten in einem berufsrelevanten 
Praxisfeld 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 
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Bachelorarbeit (12 LP)1 
Modulname Dauer/ 

Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Prüfungsgegenstand:  
Die Bachelorarbeit behandelt eine 
germanistische Fragestellung aus dem 
Bereich der Literatur- oder 
Sprachwissenschaft. 
Qualifikationsziel:  
Fähigkeit, innerhalb der vorgegebenen 
Zeit eine wissenschaftliche Arbeit im 
Fach Germanistik zu verfassen.  

Keine Bachelorarbeit 12 

1 Sofern die Bachelorarbeit im Fach Germanistik geschrieben wird. 

 
Wahlpflichtbereich (36 LP. Es sind drei Module zu wählen.) 
9ǎ ƳǸǎǎŜƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ȊǿŜƛ ŘŜǊ ŘǊŜƛ CŀŎƘōŜǊŜƛŎƘŜ αDŜǊƳŀƴƛǎǘƛǎŎƘŜ [ƛƴƎǳƛǎǘƛƪάΣ αDŜǊƳŀƴƛǎǘƛǎŎƘŜ aŜŘƛŅǾƛǎǘƛƪά ǳƴŘ αbŜǳŜǊŜ 5ŜǳǘǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘά 
ŀōƎŜŘŜŎƪǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŀǎ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜ ±ŜǊǘƛŜŦǳƴƎǎƳƻŘǳƭ α{ǇǊŀŎƘŜ ǳƴŘ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǎ ŘŜǳǘǎŎƘŜƴ aƛǘǘŜƭŀƭǘŜǊǎά ŘŜǊ !bteilungen für Germanistische Linguistik und 
Germanistische Mediävistik wird dabei dem Fachbereich zugerechnet, in dem die Modulabschlussprüfung angemeldet wird. 
 
Vertiefungsmodule im Fachbereich Germanistische Linguistik 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505100800 Vertiefungsmodul: 
Sprachstruktur A: 
Formen und 
Funktionen der 
deutschen Sprache  

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Aspekte der Sprachstruktur des 
Deutschen (Phonologie, Morphologie, 
Syntax, Semantik) in exemplarischer 
Auswahl 
Ziel: 
- u.a. Anwendung linguistischer Theorien 
und Analysemodelle 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

555100000 Vertiefungsmodul: 
Sprachstruktur B: 
Grammatische 
Kategorien 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Kategorien verschiedener 
grammatischer Beschreibungsebenen 
des Deutschen, insbesondere 
Phonologie, Morphologie, Syntax und 
Semantik 
- Grammatische Theorien und ihre 
Leistungsfähigkeit 
Ziel: 
- u.a. Entwicklung linguistischer 
Fragestellungen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

555100100 Vertiefungsmodul: 
Aspekte der 
Sprachverwendung 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Analyse sprachlich-kommunikativer 
Praktiken der deutschen 
Gegenwartssprache 
Ziel: 
- u.a. Textanalysen und Konzeption und 
Durchführung empirischer Erhebungen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 12 

555100200 Vertiefungsmodul: 
Sprachwandel 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Aspekte des Sprachwandels und 
Sprachwandelprozesse in der Geschichte 
und Vorgeschichte des Deutschen auf 
allen grammatischen Ebenen, in Lexik, 
Semantik und Pragmatik 
Ziel: 
- u.a. Erwerb von Kenntnissen 
ausgewählter Aspekte der 
Sprachgeschichte des Deutschen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

555100300 Vertiefungsmodul: 
Sprachvariation 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. theoretische und methodische 
Aspekte sprachlicher Variation und damit 
die Einordnung und Bewertung 
sprachlicher Spezifika in 
unterschiedlichen Räumen, Phasen und 
Situationen vor der Folie der 
(idealisierten schriftlichen) 
Standardsprache 
Ziel: 
- u.a. Kenntniserwerb grundlegender 
Theorien und Methoden der Sozio-, 
Varietäten- und Areallinguistik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 12 

555100400 Vertiefungsmodul: 
Sprache und Literatur 
des deutschen 
Mittelalters 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Einführung in die 
deutsche Literatur 
des Mittelalters 
(505100200) und 
Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Sprache und Literatur des 
deutschen Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit 
- die Verschränkung von sprachlichen 
und literarischen Phänomenen 
- Interdependenzen von linguistischen 
und literaturwissenschaftlichen 
Zugriffsweisen 
Ziel: 
- u.a. Erwerb und Festigung von 
Kenntnissen und Kompetenzen auf den 
Gebieten der deutschen 
Sprachgeschichte, der älteren 
Sprachstufen des Deutschen und der 
deutschen Literatur des Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

mündliche Prüfung 12 
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Vertiefungsmodule im Fachbereich Germanistische Mediävistik 
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505101200 Vertiefungsmodul: 
Sprache und Literatur 
des deutschen 
Mittelalters 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Einführung in die 
deutsche Literatur 
des Mittelalters 
(505100200) und 
Basismodul: 
Deutsche 
Sprachwissenschaft 
(505100300) 

Inhalt: 
- u.a. Sprache und Literatur des 
deutschen Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit 
- die Verschränkung von sprachlichen 
und literarischen Phänomenen 
Ziel: 
- u.a. Erwerb und Festigung von 
Kenntnissen und Kompetenzen auf den 
Gebieten der deutschen 
Sprachgeschichte, der älteren 
Sprachstufen des Deutschen und der 
deutschen Literatur des Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 12 

505101400 Vertiefungsmodul: 
Deutsche Literatur 
des Mittelalters 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Einführung in die 
deutsche Literatur 
des Mittelalters 
(505100200) 

Inhalt: 
- u.a. deutsche Literatur des Mittelalters 
und der Frühen Neuzeit 
- literaturhistorische und 
literatursystematische Fragestellungen 
(Epochen, Autoren, Texttypen, 
literarische Formen, Literaturtheorie, 
Poetologie) 
Ziel: 
- u.a. Erwerb und Festigung von 
Kenntnissen und Kompetenzen im 
Bereich der deutschen Literatur des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505102000 Vertiefungsmodul: 
Mittelalterliche 
Literatur im 
kulturellen Kontext 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Einführung in die 
deutsche Literatur 
des Mittelalters 
(505100200) 

Inhalt: 
- u.a. deutsche Literatur des Mittelalters 
und der Frühen Neuzeit unter 
mediengeschichtlichen und 
kulturhistorischen Fragestellungen 
(Mündlichkeit, Schriftlichkeit, 
Kommunikation, Materialität, Text-
Kontext-Relation) 
Ziel: 
- u.a. Vertiefung und Erweiterung der 
Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich 
der deutschen Literatur des Mittelalters 
und der Frühen Neuzeit sowie 
systematischer Ausbau der 
Voraussetzungen für ein historisch 
adäquates Verständnis mittelalterlicher 
Literatur 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

 
Vertiefungsmodule im Fachbereich Neuere deutsche Literaturwissenschaft 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505101500 Vertiefungsmodul: 
Deutsche Literatur bis 
zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche Literatur-
wissenschaft 
(505100400) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefte Auseinandersetzung mit 
literaturgeschichtlichen Fragestellungen 
und ausgewählten poetologischen und 
thematischen Einzelaspekten 
Ziel: 
- u.a. kompetenter Umgang mit 
literarischen Texten und sichere 
Anwendung literaturwissenschaftlicher 
Methodik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505101600 Vertiefungsmodul: 
Deutsche Literatur 
seit dem Beginn des 
19. Jahrhunderts 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche Literatur-
wissenschaft 
(505100400) 

Inhalt: 
- u.a. historische Kenntnisse der 
literarisch-kulturellen Entwicklungvom 
Beginn des 19. Jahrhunderts über die 
klassische Moderne bis hin zur 
Gegenwartsliteratur 
Ziel: 
- u.a. Klassifikation, Analyse und 
differenzierte Beurteilung 
literaturhistorischer Zusammenhänge 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

505101700 Vertiefungsmodul: 
Literaturtheorie und 
Textanalyse 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefte Auseinandersetzung mit 
literaturtheoretischen Fragestellungen 
- systematische Einführung in 
literaturtheoretische Konzepte 
Ziel: 
- u.a. Analyse der Grundstrukturen 
literaturtheoretischer Konzepte und 
Überprüfung auf ihre Anwendbarkeit hin 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

555103100 Vertiefungsmodul: 
Kulturelle Kontexte 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. Einführung in die Untersuchung der 
Bedeutung, Funktion und Wirkung 
kultureller Kontexte 
Ziel: 
- u.a. Darstellung, Erklärung und 
Anwendung der Bedeutung kultureller 
Kontexte für Form, Valenz und Funktion 
literarischer Texte 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505102500 Vertiefungsmodul: 
Kultur und Medien ς 
Geschichte und 
Konzepte 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. Einführung in Konzepte von Kultur 
und in Verfahren 
kulturwissenschaftlicher Arbeit unter 
historischen wie systematischen 
Gesichtspunkten unter besonderer 
Berücksichtigung von vergleichenden 
Analysen kultureller Traditionen und der 
Erarbeitung eines wissenschaftlich 
fundierten Kulturbegriffs 
Ziel: 
- u.a. Kenntnisse der einschlägigen 
kulturwissenschaftlichen Literatur sowie 
zentraler trans- und interdisziplinärer 
Konzepte zur Analyse kultureller Formen 
und kultureller Prozesse 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

505102600 Vertiefungsmodul: 
Intermedialität 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: Neuere 
deutsche 
Literaturwissen-
schaft (505100400) 

Inhalt: 
- u.a. Analyse intermedialer 
Konstellationen unter historischen wie 
systematischen Gesichtspunkten 
Ziel: 
- u.a. Kompetenz, Mediendifferenzen zu 
erfassen, zu beschreiben und zu 
analysieren 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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8 Geschichte (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
8.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
8.1.1 Zu § 6 (Zugangsvoraussetzungen zum Studium) 

Vorausgesetzt werden Lateinkenntnisse im Umfang von mindestens 12 LP. Der Nachweis muss noch 
nicht bei Aufnahme des Studiums vorliegen, ist aber spätestens zum Beginn des 3. Fachsemesters zu 
ŜǊōǊƛƴƎŜƴΣ Řŀ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ [ŀǘŜƛƴƪŜƴƴǘƴƛǎǎŜ ŦǸǊ Řŀǎ aƻŘǳƭ α9ǇƻŎƘŜƴƳƻŘǳƭ aƛǘǘŜƭŀƭǘŜǊά ōŜƴǀǘƛƎǘ 
werden. Sofern Lateinkenntnisse zu Studienbeginn noch nicht vorhanden sind, können diese im 
Rahmen des freien Wahlpflichtbereichs (Überfachlicher Praxisbereich: Lateinische Sprachkurse 1 und 
2) erworben werden. 
 

8.1.2 Zu § 14 (Prüfungsmodalitäten und Anwesenheitspflicht) 
Abweichend von § 14 Absatz 7 Nummer 1 und 2 sind die Prüfungsleistungen in dem Modul 
- Grundlagen für Historiker, 504100100 
stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten.  

 
8.1.3 Empfehlungen 

Zum Verständnis fremdsprachiger Quellen und Fachliteratur werden folgende 
Fremdsprachenkenntnisse nachdrücklich empfohlen: 
- Englischkenntnisse im Umfang von mindestens vier Schuljahren oder von entsprechenden, 

aufeinander aufbauenden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und Kulturinstituten 
(Niveau B1 des Gemeinsamen Referenzrahmens für Sprachen (GeR)) 

- Wahlweise Altgriechisch-, Französisch-, Italienisch-, Spanischkenntnisse oder Kenntnisse einer 
modernen slawischen Sprache im Umfang von mindestens drei Schuljahren oder von 
entsprechenden, aufeinander aufbauenden Sprachkursen an Universitäten oder Sprach- und 
Kulturinstituten (GeR-Niveau A2). 
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8.2 Modulplan für das Fach Geschichte (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, 

SpÜ = Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
Pflichtbereich (62 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

504100100 Grundlagen für  
Historiker I 

2/1.-2.  Pl Keine Inhalt: 
- u.a. Einführung in Grundbegriffe, 
Gegenstände und Leitfragen aller drei 
Epochen 
Ziel: 
- u.a. Erwerb von Grundwissen und 
ersten Überblickskenntnissen zur 
Geschichte der drei Großepochen 
Antike, Mittelalter und Neuzeit 

Keine Drei Klausuren (je ein 
Drittel) 

12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

504102600 Grundlagen für 
Historiker II 

1-2/1.-2.  Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Arbeitstechniken für die 
Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten 
Ziel: 
- u.a. Erwerb hinreichender  
Sprachkenntnisse für das Verständnis  
antiker und mittelalterlicher Quellen 
in der Originalsprache. 

Voraussetzung zur 
Vergabe von 
Leistungspunkten: 
 
Bestehen einer 
unbenoteten Klausur 

Keine 6 

504100300 Epochenmodul 
Neuzeit 

2/1.-4. V, S, Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Erwerb erweiterter Kenntnisse zu 
ausgewählten Themenfeldern der 
neueren/neuesten Geschichte 
Ziel: 
- u.a. Erlernen und Anwenden 
grundlegender Methoden und 
Arbeitstechniken der Neueren/Neuesten 
Geschichte 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

504100400 Epochenmodul 
Antike 

2/1.-4. V, S, Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Erwerb erweiterter Kenntnisse zu 
ausgewählten Themenfeldern der Alten 
Geschichte 
Ziel: 
- u.a. Erlernen und Anwenden 
grundlegender Methoden und 
Arbeitstechniken der Alten Geschichte 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

504100500 Epochenmodul 
Mittelalter 

2/3.-4. V, S, Ü Lateinkenntnisse 
auf dem Endniveau 
des Lateinischen 
Sprachkurses 2 des 
Instituts für 
Klassische und 
Romanische 
Philologie der 
Universität Bonn 
oder eines 
äquivalenten 
Lateinkurses 

Inhalt: 
- u.a. Erwerb erweiterter Kenntnisse zu 
ausgewählten Themenfeldern der 
Mittelalterlichen Geschichte 
Ziel: 
- u.a. Erlernen und Anwendung 
grundlegender Methoden und 
Arbeitstechniken der Mittelalterlichen 
Geschichte 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

504100800 Schlüsselkompeten-
zen für Historiker 

2/3.-6. Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Übersetzen fremdsprachlicher 
Quellen- und Fachtexte 
- Anleitungen zum Verfassen von 
Rezensionen, Katalog- und 
Zeitschriftenbeiträgen, Lexikon- oder 
Blogartikeln 
- vertiefte Beschäftigung mit einer der 
historischen Grundwissenschaften 
- die theoretische und praktische 
Auseinandersetzung mit Formen der 
außeruniversitären 
Geschichtsvermittlung 
Ziel: 
- u.a. Erwerb wichtiger studien- 
und/oder berufsrelevanter 
Schlüsselkompetenzen 
- Erwerb und grundwissenschaftlicher 
Methoden 
- Nutzung von Archiven 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Zwei Klausuren (je 
50%) 

8 

 
Bachelorarbeit (12 LP)1 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche 
Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gebiet des Bachelorteilstudiengangs 
αDŜǎŎƘƛŎƘǘŜ ό½ǿŜƛ-Fach-aƻŘŜƭƭύά 
selbständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten, einer Lösung 
zuzuführen und diese angemessen 
darzustellen. 

Keine Bachelorarbeit  12 

1 Sofern die Bachelorarbeit im Fach Geschichte geschrieben wird. 
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Wahlpflichtbereich 1 (12 LP. Es ist 1 Modul zu wählen.) 
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

504100900 Hauptmodul 
Antike/Mittelalter/ 
Profil 

1/5. S, Ü Grundlagen für 
Historiker I 
(504100100) und 
Grundlagen für 
Historiker II 
(504102600) sowie 
eines der drei 
Epochenmodule 
Neuzeit 
(504100300), 
Antike (504100400) 
oder Mittelalter 
(504100500) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefte, exemplarische Kenntnisse 
zur Geschichte beider Epochen oder 
eines Profilbereiches 
Ziel: 
- u.a. weitgehend selbständige Erstellung 
einer Dokumentation zu einem 
ausgewählten Thema 
- Festigung der Fähigkeit zu Kritik und 
Analyse historischer Quellen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

504101000 Hauptmodul 
Neuzeit/Profil 

1/5. S, Ü Grundlagen für 
Historiker I 
(504100100) und 
Grundlagen für 
Historiker II 
(504102600) sowie 
eines der drei 
Epochenmodule 
Neuzeit 
(504100300), 
Antike (504100400) 
oder Mittelalter 
(504100500) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefte, exemplarische Kenntnisse 
zur neueren/neuesten Geschichte oder 
eines Profilbereiches 
Ziel: 
- u.a. weitgehend selbständige Erstellung 
einer Dokumentation zu einem 
ausgewählten Thema  
- Festigung der Fähigkeit zu Kritik und 
Analyse historischer Quellen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Wahlpflichtbereich 2 (4 LP. Es ist 1 Modul zu wählen.) 

 
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

504101100 Bachelorkolloquium 1/5.-6. K Keine Inhalt: 
- Themenfindung und Begleitung der 
Bachelorarbeit in einem Teilgebiet der 
Geschichtswissenschaft 
Ziel: 
- Vervollkommnung der erworbenen 
methodischen und analytischen 
Fähigkeiten sowie der Präsentations- und 
Vortragstechnik in Anwendung auf die 
Bachelorarbeit 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Mündliche Prüfung 4 

504102900 Abschlussmodul 1/5.-6. V Keine Inhalt: 
- u.a. vertieftes Wissen zu einem 
ausgewählten Themenfeld einer Epoche 
oder einer Teildisziplin, Ansätze und 
Debatten der Forschung 
Ziel: 
- u.a. Erörterung von Fragestellungen, 
Tendenzen und Methoden der 
historischen Forschung anhand 
ausgewählter Themen 

Keine Mündliche Prüfung 4 
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9 Griechische Literatur der Antike und ihr Fortleben (Fach im Zwei-Fach-Modell) 

 
9.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 

Zu § 6 (Zugangsvoraussetzungen zum Studium) 
Ausreichende Kenntnisse in Griechisch (Graecum) und Latein (Latinum) sind in Form von staatlichen 
Abiturergänzungsprüfungen oder durch das Abiturzeugnis nachzuweisen. Die Sprachprüfungen sind 
Zugangsvoraussetzungen für das Studium im Fach Griechische Literatur der Antike und ihr Fortleben, 
müssen aber nicht vor Aufnahme des Studiums nachgewiesen werden; sie können auch 
studienbegleitend oder gebündelt zu Beginn des Studiums abgelegt werden. Sie sind aber zwingende 
Voraussetzung für die Teilnahme an bestimmten Modulen (s. Modulplan). Sofern die für den 
Studiengang erforderlichen Sprachprüfungen (Graecum und Latinum) bei Aufnahme des Studiums 
noch nicht vorliegen, wird für den Erwerb der zwei genannten Sprachprüfungen jeweils ein Semester 
nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet. 
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9.2 Modulplan für das Fach Griechische Literatur der Antike und ihr Fortleben (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, SpÜ = 

Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
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1) Studierende, die als zweites Fach im Zwei-Fach-aƻŘŜƭƭ ƴƛŎƘǘ Řŀǎ CŀŎƘ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά ƎŜǿŅƘƭǘ ƘŀōŜƴΣ ƳǸǎǎŜƴ ŀǳǎ ŘŜƴ 
Wahlpflichtbereichen Module im Umfang von insgesamt 18 LP wählen. Bei dieser Wahl sind folgende Kriterien einzuhalten: 
ï Aus dem Wahlpflichtbereich 1 (Griechisch) ist 1 Modul im Umfang von 6 LP zu wählen. 
ï Aus dem Wahlpflichtbereich 2 (Latein, Griechische und lateinische Geschichte, Kultur und Literatur) ist 1 Modul im Umfang von 6 LP zu wählen. 
ï Das übrige Modul im Umfang von 6 Leistungspunkten ist frei wählbar. 

 
2) Studierende, die als zweites Fach im Zwei-Fach-aƻŘŜƭƭ Řŀǎ CŀŎƘ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά ƎŜǿŅƘƭǘ ƘŀōŜƴΣ ƳǸǎǎŜƴ ŀǳǎ ŘŜƴ 
²ŀƘƭǇŦƭƛŎƘǘōŜǊŜƛŎƘŜƴ aƻŘǳƭŜ ƛƳ ¦ƳŦŀƴƎ Ǿƻƴ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ нп [t ǿŅƘƭŜƴΣ Řŀ Řŀǎ aƻŘǳƭ α9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ƛƴ ŘƛŜ YƭŀǎǎƛǎŎƘŜ tƘƛƭƻƭƻƎƛŜά ŀǳŎƘ ƛƳ CŀŎƘ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ 
ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά ŀƭǎ tŦƭƛŎƘǘƳƻŘǳƭ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴ ƛǎǘΣ ŀōŜǊ ƴƛŎƘǘ ȊǿŜƛƳŀƭ ŀōǎƻƭǾƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΦ YƻƳǇŜƴǎƛŜǊŜƴŘ ƛǎǘ Řaher ein beliebiges zusätzliches Modul 
aus einem der zwei Wahlpflichtbereiche im Umfang von 6 LP zu wählen. Im Übrigen gelten für die Auswahl der Wahlpflichtmodule die unter Ziffer 1) genannten 
YǊƛǘŜǊƛŜƴΦ aƻŘǳƭŜΣ ŘƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ŦǸǊ Řŀǎ CŀŎƘ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά ŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘ ŀōǎƻƭǾƛŜǊǘ ǿǳǊŘŜn, können nicht in Řŀǎ CŀŎƘ αDǊƛŜŎƘƛǎŎƘŜ 
[ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά ŜƛƴƎŜōǊŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  
 

Pflichtmodule (60 LP) 
Modul- 
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt)  
und Qualifikationsziel 

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507174000 
 
 

Einführung in die 
Klassische 
Philologie 
 
 

1/1. o. 2. V, Ü Keine Inhalt: 
u.a. Geschichte der griechischen und 
lateinischen Literatur  
Ziel: 
Die Studierenden sind u.a. in der 
Lage, die kennengelernten Hilfsmittel 
zu benutzen sowie in den gängigsten 
Versmaßen verfasste poetische Texte 
metrisch zu analysieren und zu lesen. 

Keine Klausur 6 

557105600 
 
 

Griechische 
Lektüre A 
 
 

1/2.-6. SpÜ*, AS Graecum Inhalt: 
Griechische Prosatexte; 
Wörterbücher, Grammatiken, 
Kommentare; Vokabeln 
Ziel: 
Die Studierenden sind in der Lage 
griechische Prosatexte unter Einsatz 
von Hilfsmitteln wie Wörterbüchern 
u.a. zu übersetzen und zu 
analysieren. 
 

Keine Klausur 6 
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Modul- 
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt)  
und Qualifikationsziel 

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557105700 
 
 

Griechische 
Lektüre B 
 
 

1/1. o. 3. SpÜ*, AS Graecum Inhalt: 
Griechische Dichtungstexte; 
Wörterbücher, Grammatiken, 
Kommentare; Vokabeln 
Ziel: 
Die Studierenden sind in der Lage 
griechische Dichtungstexte unter 
Einsatz von Hilfsmitteln wie 
Wörterbüchern u.a. zu übersetzen 
und zu analysieren. 
 

Keine Klausur 6 

557105800 Griechische 
Literatur A 

1/2. o. 4. o. 
6. 

V, S* Graecum, 
Einführung in die 
Klassische 
Philologie  
(507174000) 

Inhalt: 
Fachspezifische Methoden, 
fachwissenschaftliche 
Fragestellungen, zentrales Werk der 
antiken griechischen Literatur 
Ziel: 
Die Studierenden kennen u.a. die 
griechische Literaturgeschichte 
vertieft sowie die kulturellen und 
historischen Bedingungen der 
Produktion griechischer Literatur. 

 

Keine Hausarbeit 10 

557105900 Griechische 
Literatur B 

1/3. o. 5. SpÜ*, AS Graecum, 
Einführung in die 
Klassische 
Philologie  
(507174000) 

Inhalt: 
Literaturgeschichte, Methodik der 
philologisch-
literaturwissenschaftlichen Analyse 
und Interpretation, grundlegende 
Forschungsprobleme und -ansätze 
der Gräzistik 
Ziel: 
Die Studierenden kennen u.a. 
Epochen, Gattungen und zentrale 
Werke der griechischen Literatur 
vertieft und die fachspezifische 
Methodik. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 10 
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Modul- 
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt)  
und Qualifikationsziel 

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557106000 Griechische 
Literatur C 

1/2. o. 4. o. 
6. 

V, S* Graecum, 
Einführung in die 
Klassische 
Philologie  
(507174000) 

Inhalt: 
Fachspezifische Methoden, 
fachwissenschaftliche 
Fragestellungen, Teilbereich 
(Autor/Gattung etc.) der antiken 
griechischen Literatur 
Ziel: 
Die Studierenden kennen u.a. die 
griechische Literaturgeschichte 
vertieft sowie die kulturellen und 
historischen Bedingungen der 
Produktion griechischer Literatur. 

 

Keine Hausarbeit 10 

557106100 
 
 

Griechische 
Sprache 1 
 
 

1/1.-3.  SpÜ*, AS Graecum Inhalt: 
Griechische Morphologie, 
Grundregeln der Kongruenz, 
Vokabeln  
Ziel: 
Die Studierenden kennen  
die griechische Morphologie, Syntax 
und Lexik und sind u.a. in der Lage, 
einfache deutsche Sätze ins 
Griechische zu übersetzen. 

Keine Klausur 6 

557106200 
 
 

Griechische 
Sprache 2 
 
 

1/2.-4.  SpÜ*, AS Griechische Sprache 
1 (507106100) 
 

Inhalt: 
Syntax des einfachen Satzes, 
Vokabeln 
Ziel: 
Die Studierenden kennen die 
griechische Morphologie, Syntax und 
Lexik vertieft und sind u.a. in der 
Lage, komplexere deutsche Sätze ins 
Griechische zu übersetzen. 

Keine Klausur 6 
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Bachelorarbeit (12 LP)¹ 
Modulname Dauer/ 

Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche 
Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gebiet des Bachelorteilstudiengangs 
αDǊƛŜŎƘƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ !ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ 
CƻǊǘƭŜōŜƴά ό½ǿei-Fach-Modell) 
selbständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten, einer Lösung 
zuzuführen und diese angemessen 
darzustellen.  

Keine Bachelorarbeit 12 

¹ Sofern die Bachelorarbeit im Fach Griechische Literatur der Antike und ihr Fortleben geschrieben wird. 
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Wahlpflichtbereich 1 (Griechisch) (6-12 LP. Es sind 1-2 Module zu wählen.)  
Modul- 
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt)  
und Qualifikationsziel 

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557106300 
 
 

Lektüre 
griechischer 
Autoren in 
Übersetzungen 
 
 

1/2. o. 4. o. 
6.  

SpÜ*, AS Einführung in 
die Klassische 
Philologie 
(507174000) 

Inhalt: 
Griechische Literatur in Übersetzungen, 
Zusammenhänge der Geschichte der griechischen 
Literatur, Methoden der Interpretation 
Ziel: 
Die Studierenden kennen u.a. Ausschnitte der 
griechischen Literatur in Übersetzungen sowie 
Methoden der Interpretation. 
Sie sind u.a. in der Lage, historische Entwicklungen 
der griechischen Literatur anhand von konkreten 
Texten zu erkennen und zu beschreiben. 

Keine Klausur 6 

557101300 
 
 

Griechische 
Grammatik und 
Lektüre 
 
 

1/3. o. 5. SpÜ* Griechischer 
Sprachkurs 2 
(507180600) 
aus dem 
überfachlichen 
Praxisbereich 
 

Inhalt: 
Griechische Lexik und Grammatik, leichte bis 
mittelschwere griechische Originaltexte 
Ziel: 
Die Studierenden kennen einen erweiterten 
griechischen Grundwortschatz die Phänomene der 
griechischen Morphologie und Syntax die 
wesentlichen Phänomene der griechischen Kultur. 
Sie sind u.a. in der Lage, Texte auf dem Niveau des 
staatlichen Graecums ins Deutsche zu übersetzen. 

Keine Klausur 6 

 
  



- 173 - 
 

 

Wahlpflichtbereich 2 (Latein, Griechische und lateinische Geschichte, Kultur und Literatur) (6-12 LP. Es sind 1-2 Module zu wählen.)  
Modul- 
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt)  
und Qualifikationsziel 

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

557104900 
 
 

Lateinische 
Lektüre 1 
 
 

1/1.-3. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ Zwei-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557105000 Lateinische 
Lektüre 2 

1/2.-4. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ Zwei-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557104700 
 

Lateinische 
Sprache 1 
 
 

1/1.-3.  CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ Zwei-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557104800 
 
 

Lateinische 
Sprache 2 
 
 

1/2.-4.  CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557105200 
 
 

Traditionen der 
Antike im 
Mittelalter 
 
 

1/2. o. 4 o. 
6. 

CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ Zwei-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557105300 Traditionen der 
Antike in der 
Frühen Neuzeit 

3. o. 5. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557105400 
 
 

Theorie und Praxis 
der Interpretation 
antiker Texte 
 

1/2. o. 4. o. 
6. 

CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
Antike und ihr CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) Anwendung. 

6 
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Modul- 
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt)  
und Qualifikationsziel 

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

557105500 
 

Rezeption 
 

1/3. o. 5. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

554102600 
 
 

Alte Geschichte für 
die Fächer Latein 
und Griechisch 
 
 

1/3.-6. V, Ü Keine Inhalt: 
Einführung in die Alte Geschichte, ihre 
Themenfelder, Fragestellungen und Lösungsansätze, 
grundlegende Methoden und Arbeitstechniken der 
Alten Geschichte, Kritik und Analyse althistorischer 
Quellen 
Ziel: 
Die Studierenden kennen grundlegende Daten, 
Fakten, Texte und Hilfsmittel der Alten Geschichte 
und spezifische Methoden und Arbeitstechniken der 
Alten Geschichte 
Sie sind u.a.in der Lage, die spezifischen Methoden 
und Arbeitstechniken der Alten Geschichte 
anzuwenden. 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

504170800 
 
 

Historische Grund-
wissenschaften 
und Archivkunde 
für die Fächer 
Latein und 
Griechisch 
 
 

1/3.-6.  V, Ü Keine Inhalt: 
Einführung in die Historischen Grundwissenschaften 
und in die Archivkunde, ihre Themenfelder, 
Fragestellungen und Lösungsansätze, grundlegende 
Methoden und Arbeitstechniken der Historischen 
Grundwissenschaften und der Archivkunde, Kritik 
und Analyse grundwissenschaftlicher und 
archivkundlicher Quellen 
Ziel: 
Die Studierenden kennen u.a. Daten, Fakten, Texte 
und Hilfsmittel der Historischen 
Grundwissenschaften und der Archivkunde und sind 
u.a.in der Lage, die historischen Quellen aus dem 
Bereich der Historischen Grundwissenschaften und 
der Archivkunde zu analysieren. 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 
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Modul- 
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach- 
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt)  
und Qualifikationsziel 

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

501102200 
 
 

Philosophie-
geschichte für 
Altphilologen  
 
 

1/3. O. 5.  V, T Keine Inhalt: 
Grundlagen der älteren Philosophiegeschichte, 
Überblicksdarstellungen zur Philosophiegeschichte 
von Antike und Mittelalter oder ihrer wichtigsten 
Teilepochen, große Autoren, bedeutende Schulen 
oder zentrale Teilthemen, Lehrbücher und Klassiker 
Ziel: 

Die Studierenden kennen zentrale Begriffe, 

Argumente, Theorien, Ansätze und Schultraditionen 

im Bereich der älteren Philosophiegeschichte im 

Überblick. Sie sind u.a. in der Lage, historische Texte 

der Philosophie zu analysieren und zu 

interpretieren. 

Keine Klausur 6 
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10 Hispanistik (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
10.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
10.1.1 Zu § 5 (Regelstudienzeit, Leistungspunktsystem, Studienplan und Unterrichts-/Prüfungssprache) 

Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Deutsch und/oder Spanisch. Der Prüfungsausschuss gibt zu 
Beginn des Semesters bekannt, welche Lehrveranstaltungen auf Deutsch und welche auf Spanisch 
angeboten werden. 
 

10.1.2 Zu § 14 (Prüfungsmodalitäten und Anwesenheitspflicht) 
Abweichend von § 14 Absatz 7 Nummer 1 und 2 sind die Prüfungsleistungen in den Modulen 
- Grundlagenmodul Sprachwissenschaft (Spanisch), 507177100 
- Grundlagenmodul Kulturstudien (Spanisch), 507177300 
- Vertiefungsmodul Kulturstudien (Spanisch), 507116200 
- Vertiefungsmodul A: Geschichte der spanischen Literatur, 507178100 
- Vertiefungsmodul B: Geschichte der lateinamerikanischen Literatur, 507178200 
- Vertiefungsmodul A: Diachrone Sprachwissenschaft (Spanisch), 507177700 
- Vertiefungsmodul B: Aktuelle Themen der Sprachwissenschaft (Spanisch), 507178500 
stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten.  

 
10.1.3 Empfehlungen 

Für das Studium der Hispanistik werden Kenntnisse in Spanisch gemäß des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) auf dem Niveau von drei schulischen Lernjahren 
empfohlen (GeR-Niveau A 2). 
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10.2 Modulplan für das Fach Hispanistik (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, SpÜ = 

Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
Pflichtbereich (36 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100600 Sprachpraxis  
Spanisch B1 

1/1.-2.  SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form sowie 
Grundkompetenz Hören, Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau B1 
Ziel: 
- Spanischkenntnisse auf dem Niveau B1 
des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 



- 178 - 
 

 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100700 Sprachpraxis  
Spanisch B2  

1/3.-4.  SpÜ* Sprachpraxis 
Spanisch B1 
(557100600) 

Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Grundkompetenzen Lesen, Hören 
und Schreiben auf dem Niveau B2 
Ziel: 
- Spanischkenntnisse auf dem Niveau B2 
des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

557100800 Sprachpraxis  
Spanisch C1:  
Textproduktion und 
Übersetzung  

1/5.-6.  SpÜ* Sprachpraxis 
Spanisch B2 
(557100700) 

Inhalt: 
- u.a. Kontrastiver allgemeinsprachlicher 
und fachsprachlicher Sprachgebrauch 
Deutsch-Spanisch in verschiedenen 
Textsorten unter Berücksichtigung von 
Grammatik, Semantik, Pragmatik, 
Idiomatik und Kulturspezifika auf dem 
Niveau C1 
Ziel: 
- Spanischkenntnisse auf dem Niveau C1 
des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

507177200 Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Spanisch)  

1/1.  V/Pl, Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Überblick über Theorien, 
Methoden und Modelle der 
romanistischen Literatur- und 
Kulturwissenschaft 
- Grundbegriffe der spanischen Literatur- 
und Kulturwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. wesentliche Charakteristika der 
Entwicklung der spanischen Literatur 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart sowie 
der lateinamerikanischen Literatur 

Keine Klausur 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507177100 Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Spanisch)  

1/2.   V/Pl, Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Überblick über Teildisziplinen der 
Sprachwissenschaft und ihre Theorien 
und Methoden 
- Überblick über zentrale Teilgebiete der 
spanischen Linguistik 
Ziel: 
- u.a. Struktureigenschaften, 
Erscheinungsformen und 
Entwicklungstendenzen des Spanischen 
in diachronischer und synchronischer 
Betrachtung 

Keine Klausur 6 

507177300  Grundlagenmodul 
Kulturstudien 
(Spanisch)  

1/1.-2.  V/Pl, Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Theorien, Methoden und Modelle 
der Kulturwissenschaft und des 
Fremdverstehens 
- Orientierungswissen Spaniens und 
Lateinamerikas 
Ziel: 
- u.a. Rezeption von Theorien, Methoden 
und Modelle der Kulturwissenschaft und 
des Fremdverstehens 

Keine Klausur 6 

 
Bachelorarbeit (12 LP)¹ 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche 
Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gebiet des Bachelorteilstudiengangs 
αIƛǎǇŀƴƛǎǘƛƪά ό½ǿŜƛ-Fach-Modell) 
selbständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten, einer Lösung 
zuzuführen und diese angemessen 
darzustellen.  

Keine Bachelorarbeit 12 

¹ Sofern die Bachelorarbeit im Fach Hispanistik geschrieben wird.  
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Wahlpflichtbereich (42 LP. Es sind 7 Module zu wählen.) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507178100  Vertiefungsmodul A: 
Geschichte der 
spanischen Literatur 

1/3. oder 5.  Ü Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Spanisch) (507177200) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien 
und Methoden der 
Komparatistik (505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über einzelne Epochen 
der spanischen Literatur vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart 
Ziel: 
- u.a. Reflexion historischer Zusammenhänge 
und historischer Kontingenzen der spanischen 
Literatur im Rahmen ihrer kulturellen, 
politischen, gesellschaftlichen Gegebenheiten 

Keine Klausur  6  

507178200  Vertiefungsmodul B: 
Geschichte der 
lateinamerikanischen 
Literatur 

1/2., 4.  
oder 6.  

Ü Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Spanisch) (507177200) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien 
und Methoden der 
Komparatistik (505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über einzelne Epochen 
der lateinamerikanischen Literatur von der 
Conquista bis zur Gegenwart (Gattungen, 
literarische Strömungen, Themen, Motive) 
Ziel: 
- u.a. Reflexion historischer Zusammenhänge 
und historischer Kontingenzen der 
lateinamerikanischen Literatur im Rahmen ihrer 
kulturellen, politischen, gesellschaftlichen 
Gegebenheiten 

Keine  Klausur  6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507178300  Vertiefungsmodul C: 
Epochen, Gattungen, 
Autoren, Werke  
(Spanisch) 

1/2.-6.   S Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Spanisch) (507177200) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien 
und Methoden der 
Komparatistik (505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung von Autoren 
und Werken der spanischen und der 
lateinamerikanischen Literatur 
Ziel: 
- u.a. literarhistorische Einordnung von Autoren 
und Werken der spanischen und 
lateinamerikanischen Literatur 
- angeleitete, weitgehend selbständige 
Vertiefung und Erarbeitung von Kenntnissen zu 
einzelnen Epochen und Gattungen, Autoren und 
Werken der spanischen und 
lateinamerikanischen Literatur 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

507178400 Vertiefungsmodul D: 
Literatur und Medien 
(Spanisch)  

1/2.-6.  S Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Spanisch) (507177200) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien 
und Methoden der 
Komparatistik (505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung der 
Zusammenhänge zwischen (audio)visuellen 
sowie elektronischen Medien und Literatur 
anhand von Beispielen aus Spanien oder 
Lateinamerika 
Ziel: 
- u.a. Analyse von Texten und Medien unter 
Berücksichtigung aktueller Forschungsansätze 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

507177700  Vertiefungsmodul A: 
Diachrone 
Sprachwissenschaft  
(Spanisch) 

1/4. oder 6.   Ü Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Spanisch) 
(507177100)  

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über ausgewählte 
Teilbereiche der diachronen Linguistik 
Ziel: 
- u.a. Beschreibung von Entwicklungstendenzen, 
Erscheinungsformen und Struktureigenschaften 
des Spanischen vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart 

Keine Klausur  6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507178500  Vertiefungsmodul B: 
Aktuelle Themen der 
Sprachwissenschaft  
(Spanisch) 

1/3. Oder 5.  Ü Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Spanisch) 
(507177100) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über ausgewählte 
Teilbereiche der Linguistik 
Ziel: 
- u.a. Beschreibung sprachlicher Phänomene des 
Spanischen auf synchroner und/oder diachroner 
Ebene 

Keine  Klausur  6  

507177900 Vertiefungsmodul C: 
Synchrone 
Sprachwissenschaft I  
(Spanisch)  

1/3.-6.   S* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Spanisch) 
(507177100)  

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung von Themen 
und Fragestellungen aus Teilbereichen der 
synchronen Linguistik 
Ziel: 
- u.a. Beherrschung und Anwendung von 
Theorien und Grundbegriffen der Sprachanalyse 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

507178000  Vertiefungsmodul D: 
Synchrone 
Sprachwissenschaft II  
(Spanisch)  

1/3.-6.   S* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Spanisch) 
(507177100)  

Inhalt: 
- u.a. Architektur der spanischen Sprache 
- aktuelle Forschungsansätze der spanischen 
Sprachwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. Beherrschung und Anwendung von 
Theorien und Grundbegriffen zur sprachlichen 
Variation und Varietätenlinguistik des 
Spanischen 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 

507116200  Vertiefungsmodul 
Kulturstudien 
(Spanisch) 

1/2.-6.  V/Pl, Ü Grundlagenmodul 
Kulturstudien (Spanisch) 
(507177300)  

Inhalt: 
- u.a. Geschichte der deutsch-spanischen bzw. 
europäisch-lateinamerikanischen Beziehungen 
Ziel: 
- u.a. Rezeption und Anwendung von Theorien, 
Methoden und Modellen der Kulturwissenschaft 
mit Bezug zur spanischen Gesellschaft und Kultur 

Keine Mündliche  
Prüfung  

6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

557101100 Sprachmittlung und 
Übersetzung 
(Spanisch) 

1/5.-6.  Ü* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft 
(Spanisch) 
(507177100), 
Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft 
(Spanisch)  
(507177200), 
Grundlagenmodul 
Kulturstudien (Spanisch)  
(507177300) und 
Sprachpraxis Spanisch B2  
(557100700)  

Inhalt: 
- u.a. Spanisch-Deutsche Übersetzung und 
Sprachmittlung unter Berücksichtigung sprach-, 
literatur- und kulturwissenschaftlicher sowie 
interkultureller Aspekte 
Ziel: 
- u.a. Übertragung spanischer Fach-, Sach- und 
narrativer Texte ins Deutsche 
- Anwendung von Modellen und Theorien der 
mündlichen wie schriftlichen Sprachmittlung 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6 

507175700 Lateinische Lektüre 
für Anfänger I  
ό9ǊǿŜǊō ŘŜǎ αYƭŜƛƴŜƴ 
Latinumsά) 
 

1/3.-6.  SpÜ* Die beiden Module 
Lateinischer Sprachkurs 1 
(507180100) und 
Lateinischer Sprachkurs 2 
(507180300) 
 
oder 
gleichwertige Qualifikation 

Inhalt: 
- u.a. gelenkte und selbständige Übersetzung 
leichter bis mittelschwerer lateinischer Texte ins 
Deutsche 
Ziel: 
- u.a. Ǹberwiegend selbststŅndige Erschließung 
und Analyse der Formen und Funktionen 
lektǸrespezifischer Elemente der Morphologie 
und Syntax auf der Grundlage komplexer 
Satzstrukturen 

Keine Klausur 6 
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11 Italianistik (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
11.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
11.1.1 Zu § 5 (Regelstudienzeit, Leistungspunktsystem, Studienplan und Unterrichts-/Prüfungssprache) 

Die Unterrichts- und Prüfungssprache ist Deutsch und/oder Italienisch. Der Prüfungsausschuss gibt 
zu Beginn des Semesters bekannt, welche Lehrveranstaltungen auf Deutsch und welche auf 
Italienisch angeboten werden. 
 

11.1.2 Zu § 14 (Prüfungsmodalitäten und Anwesenheitspflicht) 
Abweichend von § 14 Absatz 7 Nummer 1 und 2 sind die Prüfungsleistungen in den Modulen 
- Grundlagenmodul Sprachwissenschaft (Italienisch), 507172400 
- Vertiefungsmodul A: Italienische Literatur vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert, 507173100 
- Vertiefungsmodul B: Italienische Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 507173200 
- Vertiefungsmodul A: Diachrone Sprachwissenschaft (Italienisch), 507172700 
- Vertiefungsmodul B: Aktuelle Themen der Sprachwissenschaft (Italienisch), 507173500 
stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten.  
 

11.1.3 Empfehlungen 
Für das Studium der Italianistik werden Kenntnisse in Italienisch gemäß des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) auf dem Niveau von drei schulischen Lernjahren 
empfohlen (GeR-Niveau A 2). 
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11.2 Modulplan für das Fach Italianistik (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, SpÜ = 

Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
Pflichtbereich (36 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100300 Sprachpraxis  
Italienisch B1  

1/1.-2.  SpÜ* Keine Inhalt: 
- u.a. Grammatik und Wortschatz in 
kontextualisierter Form sowie 
Grundkompetenzen Lesen und Schreiben 
auf dem Niveau B1 
Ziel: 
- Italienischkenntnisse auf dem Niveau 
B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6  



- 186 - 
 

 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557100400 Sprachpraxis  
Italienisch B2  

1/3.-4.  SpÜ* Sprachpraxis  
Italienisch B1 
(557100300)  

Inhalt: 
- u.a. Grammatik, Wortschatz, Stilistik 
und Idiomatik in kontextualisierter Form 
sowie Grundkompetenzen Lesen und 
Schreiben auf dem Niveau B2 
Ziel: 
- Italienischkenntnisse auf dem Niveau 
B2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur  6  

557100500 Sprachpraxis  
Italienisch C1: 
Textproduktion und 
Übersetzung  

1/5.-6. SpÜ* Sprachpraxis 
Italienisch B2 
(557100400)  
 
oder  
 
Sprachpraxis 
Italienisch B2 (DIS) 
(557101200) 

Inhalt: 
- u.a. Kontrastiver allgemeinsprachlicher 
und fachsprachlicher Sprachgebrauch 
Deutsch-Italienisch in verschiedenen 
Textsorten unter Berücksichtigung von 
Grammatik, Semantik, Pragmatik, 
Idiomatik und Kulturspezifika auf dem 
Niveau C1 
Ziel: 
- Italienischkenntnisse auf dem Niveau 
C1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 6  

507172500 Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft  
(Italienisch)  

1/1.   V/Pl, Ü Keine Inhalt: 
- u.a. Grundbegriffe der italienischen 
Literaturwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. Grundwissen zu Theorien und 
Methoden der romanistischen Literatur- 
und Kulturwissenschaft 
- theoriegeleitete Verfahren und 
Grundbegriffe der Textanalyse 

Keine Klausur 6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

507172400 Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 

1/2.  V/Pl, Ü Keine  Inhalt: 
- u.a. Überblick über Teildisziplinen der 
Sprachwissenschaft und ihre Theorien 
und Methoden 
- Mehrsprachigkeit in Italien 
Ziel: 
- u.a. Struktureigenschaften, 
Erscheinungsformen und 
Entwicklungstendenzen des Italienischen 
in diachronischer und synchronischer 
Betrachtung 

Keine Klausur  6  

507172600  Grundlagenmodul 
Kulturstudien  
(Italienisch)  

1/1.-2.   Ü Keine  Inhalt: 
- u.a. wesentliche Aspekte des 
grundlegenden soziokulturellen 
Orientierungswissens zum italienischen 
Sprach- und Kulturraum (z.B. 
Geographie, Geschichte, Gesellschaft, 
Politik, Medien), 
Ziel: 
- u.a. Einordnung von Wissen zu einem 
vertieft behandelten 
kulturwissenschaftlichen Thema 

Keine Klausur  6  

 
Bachelorarbeit (12 LP)¹ 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche 
Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass der 
Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
Gebiet des Bachelorteilstudiengangs 
αLǘŀƭƛŀƴƛǎǘƛƪά ό½ǿŜƛ-Fach-Modell) 
selbständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten, einer Lösung 
zuzuführen und diese angemessen 
darzustellen.  

Keine Bachelorarbeit 12 

¹ Sofern die Bachelorarbeit im Fach Italianistik geschrieben wird.  
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Wahlpflichtbereich (42 LP. Es sind 7 Module zu wählen.) 
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraussetzungen Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507173100  Vertiefungsmodul A: 
Italienische Literatur 
vom Mittelalter bis 
zum 18. Jahrhundert 

1/3. Oder 5.  Ü Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft (Italienisch) 
(507172500) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über einzelne 
Epochen der italienischen Literatur vom 
Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert 
Ziel: 
- u.a. Reflexion historischer Zusammenhänge 
und historischer Kontingenzen der 
italienischen Literatur im Rahmen ihrer 
kulturellen, politischen, gesellschaftlichen und 
historischen Gegebenheiten 

Keine Klausur  6  

507173200 Vertiefungsmodul B: 
Italienische Literatur 
vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart 

1/2., 4.  
Oder 6.  

Ü Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft (Italienisch) 
(507172500) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über einzelne 
Epochen der italienischen Literatur vom 19. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart 
Ziel: 
- u.a. Analyse und kritische Diskussion 
vertieften Überblickswissens zu einzelnen 
Epochen der italienischen Literatur vom 19. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart 

Keine  Klausur  6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraussetzungen Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507173300  Vertiefungsmodul C: 
Epochen, Gattungen, 
Autoren, Werke  
(Italienisch)  

1/2.-6.   S Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft (Italienisch) 
(507172500) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung von Autoren 
und Werken der italienischen Literatur 
- aktuelle Forschungsansätze der italienischen 
Literaturwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. ästhetische Einordnung von Autoren und 
Werken der italienischen Literatur 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studien-
leistungen 

Hausarbeit 6 

507173400 Vertiefungsmodul D: 
Literatur und Medien  
(Italienisch)  

1/2.-6.   S Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft (Italienisch) 
(507172500) 
 
oder die beiden Module 
Vertiefungsmodul: Theorien und 
Methoden der Komparatistik 
(505101300) 
 
Vertiefungsmodul: Literatur 
europäischer Sprachen in 
synchroner und diachroner 
Vernetzung (505101800) 

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung der 
Zusammenhänge zwischen (audio)visuellen 
sowie elektronischen Medien und Literatur 
(anhand von Beispielen aus Italien) 
Ziel: 
- u.a. Analyse von Texten und Medien unter 
Berücksichtigung aktueller Forschungsansätze 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studien-
leistungen 

Hausarbeit 6 

507172700  Vertiefungsmodul A: 
Diachrone 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 

1/4. oder 6.   Ü Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 
(507172400) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über ausgewählte 
Teilbereiche der diachronen Linguistik 
- Text- und Diskurstraditionen im italienischen 
Sprachraum 
Ziel: 
- u.a. Beschreibung von 
Entwicklungstendenzen, Erscheinungsformen 
und Struktureigenschaften des Italienischen 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart 

Keine Klausur  6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraussetzungen Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

507173500  Vertiefungsmodul B: 
Aktuelle Themen der 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 

1/3. oder 5.   Ü Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 
(507172400) 

Inhalt: 
- u.a. vertiefter Überblick über ausgewählte 
Teilbereiche der Linguistik 
- synchrone und/oder diachrone Beschreibung 
des Italienischen  
Ziel: 
- u.a. Beschreibung sprachlicher Phänomene 
des Italienischen auf synchroner und/oder 
diachroner Ebene 

Keine  Klausur  6  

507172900  Vertiefungsmodul C: 
Synchrone 
Sprachwissenschaft I  
(Italienisch)  

1/3.-6.  S* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 
(507172400)  

Inhalt: 
- u.a. exemplarische Behandlung von Themen 
und Fragestellungen aus Teilbereichen der 
synchronen Linguistik 
- neue Questione della lingua nach 1860 
Ziel: 
- u.a. Beherrschung und Anwendung von 
Theorien und Grundbegriffe der Sprachanalyse 
des Italienischen 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studien-
leistungen 

Hausarbeit 6 

507173000  Vertiefungsmodul D: 
Synchrone 
Sprachwissenschaft II  
(Italienisch)  

1/3.-6. S* Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  
(Italienisch) 
(507172400)  

Inhalt: 
- u.a. Architektur der italienischen Sprache 
- aktuelle Forschungsansätze der italienischen 
Sprachwissenschaft 
Ziel: 
- u.a. Beherrschung und Anwendung von 
Theorien und Grundbegriffen zur sprachlichen 
Variation und Varietätenlinguistik 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studien-
leistungen 

Hausarbeit 6 

507116100  Vertiefungsmodul 
Kulturstudien  
(Italienisch) 

1/2.-6.  V/Pl, Ü Grundlagenmodul Kulturstudien  
(Italienisch) 
(507172600)  

Inhalt: 
- u.a. vertieftes soziokulturelles und 
kulturwissenschaftliches Wissen zum 
italienischen Sprach- und Kulturraum in 
ausgewählten Themenbereichen 
Ziel: 
- u.a. Analyse (selbständig bzw. unter 
geringfügiger Anleitung) komplexerer Beispiele 
der materialen und sozialen (sowie ggf. der 
mentalen) Dimension der italienischsprachigen 
Kultur 

Keine Mündliche  
Prüfung  

6  
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahmevoraussetzungen Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studien-
leistungen 

Prüfungsform LP 

557101000 Sprachmittlung und 
Übersetzung 
(Italienisch) 

1/5.-6.  Ü* Sprachpraxis  Italienisch B2 
(557100400) 
 
Grundlagenmodul 
Sprachwissenschaft  (Italienisch) 
(507172400)  
 
Grundlagenmodul 
Literaturwissenschaft (Italienisch) 
(507172500) 
 
Grundlagenmodul Kulturstudien 
(Italienisch) 
(507172600)  

Inhalt: 
- u.a. Italienisch-Deutsche Übersetzung und 
Sprachmittlung unter Berücksichtigung sprach-
, literatur- und kulturwissenschaftlicher sowie 
interkultureller Aspekte 
Ziel: 
- u.a. Übertragung italienischer Fach-, Sach- 
und narrativer Texte ins Deutsche 
- Anwendung von Modellen und Theorien der 
mündlichen wie schriftlichen Sprachmittlung 

Schriftliche 
und/oder 
mündliche 
Studien-
leistungen 

Klausur 6 

507175700 Lateinische Lektüre 
für Anfänger I  
ό9ǊǿŜǊō ŘŜǎ αYƭŜƛƴŜƴ 
Latinumsά) 

1/3.-6.  SpÜ* Die beiden Module Lateinischer 
Sprachkurs 1 (507180100) und 
Lateinischer Sprachkurs 2 
(507180300) 
 
oder 
gleichwertige Qualifikation 

Inhalt: 
- u.a. gelenkte und selbständige Übersetzung 
leichter bis mittelschwerer lateinischer Texte 
ins Deutsche 
Ziel: 
- u.a. Ǹberwiegend selbststŅndige Erschließung 
und Analyse der Formen und Funktionen 
lektǸrespezifischer Elemente der Morphologie 
und Syntax auf der Grundlage komplexer 
Satzstrukturen 

Keine Klausur 6 
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12 Komparatistik (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 
12.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 

Empfehlungen 
CǸǊ ŘƛŜ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎ ŀǳŦ Ŝƛƴ {ǘǳŘƛǳƳ ŘŜǎ aŀǎǘŜǊǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎǎ αYƻƳǇŀǊŀǘƛǎǘƛƪά ǿƛǊŘ ŜƳǇŦƻƘƭŜƴΣ 
Kenntnisse der englischen Sprache ς falls nicht schon vorhanden ς während des Bachelorstudiums 
(z.B. im Freien Wahlpflichtbereich (Überfachlicher Praxisbereich)) auf dem Niveau B2 des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR) zu erwerben. Darüber hinaus wird 
ς falls nicht schon vorhanden ς der Erwerb von Kenntnissen einer weiteren modernen Fremdsprache 
auf dem Niveau B2 oder von Lateinkenntnissen im Umfang von 12 LP empfohlen. 
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12.2 Modulplan für das Fach Komparatistik (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, 

SpÜ = Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum. 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
Pflichtbereich (66 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505103100 Komparatistische 
Propädeutik 

1/1.  S Keine Inhalt: 
- u.a. Grundsätzliche Methoden und 
Modelle der Literaturtheorie 
bibliographische Ressourcen der 
philologischen und 
kulturwissenschaftlichen Disziplinen 
(unter besonderer Berücksichtigung 
komparatistischer Erfordernisse) 
Ziel: 
- u.a. Recherchetechniken 
- Konventionen des wissenschaftlichen 
Schreibens. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 6 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505100500 Basismodul: 
Deutsche Literatur im 
europäischen Kontext 

1/1. V/Pl, S Keine Inhalt: 
- u.a. grundlegende Fragestellungen und 
Verfahrensweisen komparatistischer 
Textanalyse 
Ziel: 
- u.a. historisch-ästhetische Einordnung 
und Interpretation literarhistorischer 
Kenntnisse im transnationalen 
Zusammenhang und Vergleich 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 

505101800 Vertiefungsmodul: 
Literatur 
europäischer 
Sprachen in 
synchroner und 
diachroner 
Vernetzung 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche Literatur 
im europäischen 
Kontext 
(505100500) 

Inhalt: 
- u.a. synchrone und diachrone 
Vernetzung von Literaturen europäischer 
Sprachen 
Ziel: 
- u.a. Erwerb eines konzeptuellen 
Grundverständnisses des diachronen und 
synchronen Beziehungsgefüges der 
europäischen Literaturen 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

505101300 Vertiefungsmodul: 
Theorien und 
Methoden der 
Komparatistik 

1/3.-6. V/Pl, S Basismodul: 
Deutsche Literatur 
im europäischen 
Kontext 
(505100500) 

Inhalt: 
- u.a. Fallbeispiele aus verschiedenen 
europäischen und außereuropäischen 
Literaturen 
- theoretische Basiskonzepte der 
Komparatistik 
Ziel: 
- u.a. Erwerb eines theoretischen 
Basiswissens über grundlegende 
Konzepte und Methoden der 
Komparatistik 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

505103200 Perspektivmodul: 
Medienwechsel, 
Kultur- und 
Wissenstransfer  

1/4. S, AS Vertiefungsmodul 
Theorien und 
Methoden der 
Komparatistik 
(505101300) und 
Vertiefungsmodul 
Literatur 
europäischer 
Sprachen in 
synchroner und 
diachroner 
Vernetzung 
(505101800) 

Inhalt: 
- u.a. Kontakte und Übergänge zwischen 
Nationalliteraturen und -kulturen, 
zwischen künstlerischen Medien und 
Wissensdiskursen 
Ziel: 
- u.a. Erwerb grundlegender Kenntnisse 
interkultureller, intermedialer und 
interdisziplinärer Transfer-, Rezeptions- 
und Wirkungsprozesse 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

505100700 Praxismodul Bachelor 1-2/3.-6. S  Mindestens 24 LP 
im Teilstudiengang 
αYƻƳǇŀǊŀǘƛǎǘƛƪά 
(Zwei-Fach) oder 
αDŜǊƳŀƴƛǎǘƛƪΣ 
Vergleichende 
Literatur- und 
YǳƭǘǳǊǿƛǎǎŜƴǎŎƘŀŦǘά 
(Kernfach) 

Inhalt: 
- u.a. Vermittlung spezifischer kultur- 
und medienrelevanter Kenntnisse und 
Arbeitstechniken 
- berufsorientiertes Einüben praktischer 
Tätigkeiten (Textproduktion, 
medienbezogene Praxis) 
Ziel: 
- Anwendung studienbezogener 
Fähigkeiten in einem berufsrelevanten 
Praxisfeld 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 

 
Bachelorarbeit1 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

Bachelorarbeit 3 Monate/ 
5.-6. 

Keine 108 LP im gesamten 
Studiengang 

Prüfungsgegenstand:  
Die Bachelorarbeit behandelt eine 
komparatistische Fragestellung. 
Qualifikationsziel:  
Fähigkeit, innerhalb der vorgegebenen 
Zeit eine wissenschaftliche Arbeit im 
Fach Komparatistik zu verfassen.  

Keine Bachelorarbeit 12 

1 Sofern die Bachelorarbeit im Fach Komparatistik geschrieben wird. 
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Wahlpflichtbereich: Perspektivbereich [Fach- und Importmodule] (12 LP. Es sind ein bis zwei Module zu wählen) 
Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fach-
semester 

LV-Art Teilnahme-
voraussetzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

557104900 Lateinische Lektüre 1 1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557104400 Lateinische Literatur 
A (mit Blick auf 
griechische Vorbilder 
und Quellen) 

1/6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) Anwendung. 

10 

557104500 Lateinische Literatur 
B 

1/5.  CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ Zwei-Fach-Modell) Anwendung. 

10 

557105700 Griechische Lektüre B 
 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αDǊƛŜŎƘƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ Zwei-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557106300 Lektüre griechischer 
Autoren in 
Übersetzungen 

1/6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αDǊƛŜŎƘƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ Zwei-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557105200 Traditionen der 
Antike im Mittelalter 

1/6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ Zwei-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557105400 
 

Theorie und Praxis 
der Interpretation 
antiker Texte 

1/6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
Antike und ihr CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

557105500 Rezeption 1/5. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ Zwei-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

507174000 Einführung in die 
Klassische Philologie 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α[ŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜ [ƛǘŜǊŀǘǳǊ ŘŜǊ 
!ƴǘƛƪŜ ǳƴŘ ƛƘǊ CƻǊǘƭŜōŜƴά όCŀŎƘ ƛƳ Zwei-Fach-Modell) Anwendung. 

6 

507171200 Vertiefungsmodul A: 
Französische 
Literatur vom 
Mittelalter bis zum 
18. Jahrhundert 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά (Kernfach im 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

507171300 Vertiefungsmodul B: 
Französische 
Literatur vom 19. 
Jahrhundert bis zur 
Gegenwart 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

507171400 Vertiefungsmodul C: 
Epochen, Gattungen, 
Autoren, Werke 
(Französisch) 

1/5., 6. Für dieses Modul finden die studienfachspezifischen Bestimmungen für den .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 
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507171500 Vertiefungsmodul D: 
Literatur und Medien 
(Französisch) 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

507173100 Vertiefungsmodul A: 
Italienische Literatur 
vom Mittelalter bis 
zum 18. Jahrhundert 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

507173200 Vertiefungsmodul B: 
Italienische Literatur 
vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart 

1/5., 6. Für dieses Modul finden die ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

507173300 Vertiefungsmodul C: 
Epochen, Gattungen, 
Autoren, Werke 
(Italienisch) 

1/5., 6. Für dieses Modul finden ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

507173400 Vertiefungsmodul D: 
Literatur und Medien 
(Italienisch) 

1/5., 6. Für dieses Modul finden die ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

507178100 Vertiefungsmodul A: 
Geschichte der 
spanischen Literatur 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

507178200 Vertiefungsmodul B: 
Geschichte der 
lateinamerikanischen 
Literatur 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

507178300 Vertiefungsmodul C: 
Epochen, Gattungen, 
Autoren, Werke 
(Spanisch) 

1/5., 6. Für dieses Modul finden die ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

507178400 Vertiefungsmodul D: 
Literatur und Medien 
(Spanisch) 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αwƻƳŀƴƛǎǘƛƪά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

505103000 Basismodul: 
Skandinavistik 

2/5.-6. Für dieses Modul finden die studienfachspezifischen Bestimmungen für den .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α{ƪŀƴŘƛƴŀǾƛǎǘƛƪά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-
Fach-Modell) Anwendung. 

12 

555104500 Basismodul: Literatur 
und ihre Theorie im 
Anthropozän 

1/6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α{ƪŀƴŘƛƴŀǾƛǎǘƛƪά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿei-
Fach-Modell) Anwendung. 

6 
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505102100 Vertiefungsmodul: 
Wikingerzeitliche und 
mittelalterliche 
skandinavische Kultur 
und Literatur 

2/5.-6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α{ƪŀƴŘƛƴŀǾƛǎǘƛƪά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿei-
Fach-Modell) Anwendung. 

12 

505102200 Vertiefungsmodul: 
Skandinavische 
Literaturen und 
Kulturen der Neuzeit 

2/5.-6. Für dieses Modul finden die studienfachspezifischen Bestimmungen für den .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α{ƪŀƴŘƛƴŀǾƛǎǘƛƪά όCŀŎƘ ƛƳ ½ǿŜƛ-
Fach-Modell) Anwendung. 

12 

510121100 Grundlagen der 
Kunstgeschichte des 
Mittelalters  

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αYǳƴǎǘƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜά όYŜǊƴŦŀŎƘ im 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

510121200 Grundlagen der 
Kunstgeschichte der 
Neuzeit und 
Moderne  

1/5., 6. Für dieses Modul finden die studienfachspezifischen Bestimmungen für den .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ αYǳƴǎǘƎŜǎŎƘƛŎƘǘŜά όYŜǊƴŦŀŎƘ ƛƳ 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

12 

556101100  North American 
Literatures and 
Cultures 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά όYŜǊƴŦŀŎƘ im 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

556100900 British Literatures 
and Cultures 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά όYŜǊƴŦŀŎƘ im 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

556101200 Focus on Popular 
Cultures 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά όYŜǊƴŦŀŎƘ im 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

556107400 North American 
Histories, Politics, 
and Economics 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά όYŜǊƴŦŀŎƘ im 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

556101000 Postcolonial 
Literatures and 
Cultures 

1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά όYŜǊƴŦŀŎƘ im 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 

556101700 Medieval Studies 1/5., 6. CǸǊ ŘƛŜǎŜǎ aƻŘǳƭ ŦƛƴŘŜƴ ŘƛŜ ǎǘǳŘƛŜƴŦŀŎƘǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀŎƘŜƭƻǊǘŜƛƭǎǘǳŘƛŜƴƎŀƴƎ α9ƴƎƭƛǎƘ {ǘǳŘƛŜǎά όYŜǊƴŦŀŎƘ im 
Kern- und Begleitfach-Modell) Anwendung. 

6 
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13 Kunstgeschichte (Fach im Zwei-Fach-Modell) 
 

13.1 Fachspezifische Bestimmungen 
 
13.1.1 Empfehlungen 

Für das Studium des Bachelor-Fachs Kunstgeschichte im Zwei-Fach-Modell werden folgende 
Sprachkenntnisse dringend empfohlen: 
- Latinum oder Lateinkenntnisse im Umfang von mindestens 12 LP (Lateinische Sprachkurse 1 und 

2), besonders, wenn das Modul Kunstgeschichte des Mittelalters gewählt wird; 
- Englischkenntnisse auf dem Niveau von drei schulischen Lernjahren oder zweiaufeinander 

aufbauenden Sprachkursen im Umfang von 12 LP (GeR-Niveau A 2); 
- Kenntnisse einer weiteren modernen Fremdsprache aus dem europäischen Sprachraum im 

Umfang von drei schulischen Lernjahren oder zwei aufeinander aufbauenden Sprachkursen im 
Umfang von 12 LP (GeR-Niveau A 2): Französisch, Italienisch, Spanisch oder Niederländisch. 

 
13.1.2 Zu § 14 (Prüfungsmodalitäten und Anwesenheitspflicht) 

Abweichend von § 14 Absatz 7 Nummer 1 und 2 sind die Prüfungsleistungen in den Modulen 
- Grundlagen der Kunstgeschichte des Mittelalters, 510121100 
- Grundlagen der Kunstgeschichte der Neuzeit und Moderne, 510121200 
stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. 
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13.2 Modulplan für das Fach Kunstgeschichte (Zwei-Fach-Modell) 
 
Erläuterungen zum Modulplan: 
- Abkürzungen der Veranstaltungsformen: AS = Angeleitetes Selbststudium, E = Exkursion, K = Kolloquium, P = Praktikum, PÜ = Praktische Übung, SpÜ = 

Sprachpraktische Übung, S = Seminar, T = Tutorium, Ü = Übung, V/Pl = Vorlesung/Plenum 
- Mit Asterisk (*) gekennzeichnet: Lehrveranstaltungen, für die gemäß § 14 Absatz 6 als Voraussetzung für die Teilnahme an Modulprüfungen bzw. als Kriterium 

zur Vergabe von Leistungspunkten die verpflichtende Teilnahme festgelegt ist. Die Pflicht zur Teilnahme besteht dann zusätzlich zu etwaigen sonstigen 
aufgeführten Studienleistungen. 

- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α[±-!Ǌǘά ƛǎǘκǎƛƴŘ ŘƛŜ [ŜƘǊǾŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎŀǊǘκŜƴ ƛƳ aƻŘǳƭ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α5ŀǳŜǊκCŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊά ǎƛƴŘ ŘƛŜ 5ŀǳŜǊ ŘŜǎ aƻŘǳƭǎ όƛƴ {ŜƳŜǎǘŜǊƴύ ǳƴŘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊǘǳƴƎ ƛƴ Ŝƛƴ CŀŎƘǎŜƳŜǎǘŜǊ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΦ 
- Lƴ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α{ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ {ǘǳŘƛŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ȊǳǊ tǊǸŦǳƴƎǎǘŜƛƭƴŀƘƳŜ ƛΦ {Φ ŘΦ Ϡ мп Absatz 4 bzw. Kriterien zur Vergabe 

von Leistungspunkten bei Modulen ohne Prüfung aufgeführt.  
 
Weitere Details zu den Modulen, insbesondere zu den für ein Modul angebotenen und im Modul zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sind im Modulhandbuch 
beschrieben; dieses wird vom Prüfungsausschuss vor Beginn des jeweiligen Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekanntgemacht. 
 
Der Prüfungsausschuss kann weitere Wahlpflichtmodule genehmigen und gibt diese vor Beginn des Semesters gemäß § 9 Absatz 7 bekannt. 
 
Pflichtbereich (54 LP) 

Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fachsemester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

510121100 Grundlagen der 
Kunstgeschichte des 
Mittelalters 
 

1/1. Ü Keine Inhalt:  
Es werden inhaltliche und methodische 
Grundlagen der mittelalterlichen 
Kunstgeschichte vermittelt. Die beiden 
Übungen sind inhaltlich differenziert und 
widmen sich Grundkenntnissen der 
Bildkünste und Architektur. 
Ziel:  
Grundsätzlicher Überblick über die 
Gegenstandsbereiche der mittelalterlichen 
Kunstgeschichte.  

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 
 

12 
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Modul-
nummer 

Modulname Dauer/ 
Fachsemester 

LV-Art Teilnahmevoraus-
setzungen 

Prüfungsgegenstand (Inhalt) und 
Qualifikationsziel  

Studienleistungen Prüfungsform LP 

510121200 Grundlagen der 
Kunstgeschichte der 
Neuzeit und Moderne 

1/2. Ü Keine Inhalt:  
Es werden inhaltliche und methodische 
Grundlagen der neuzeitlichen, modernen 
und zeitgenössischen Kunstgeschichte 
vermittelt. Die beiden Übungen sind 
inhaltlich differenziert und widmen sich 
Grundkenntnissen der Bildkünste und 
Architektur. 
Ziel:  
Grundsätzlicher Überblick über die 
Gegenstandsbereiche der neuzeitlichen 
und modernen Kunstgeschichte. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Klausur 12 

510123100  Theorien und 
Methoden 

2/1.-2. V, Ü, S Keine Inhalt:  
Es werden Kenntnisse in den Theorien und 
Methoden der Kunstgeschichte vermittelt 
und eingeübt. Gegenstand sind die 
Geschichte der Kunsttheorie und 
Kunstkritik, Quellenkunde, 
Wissenschaftsgeschichte, 
Analyseverfahren, fachspezifische 
Methodenmodelle, Methodenkritik. In der 
Übung wird das wiss. Arbeiten im Fach 
Kunstgeschichte vermittelt. 
Ziel:  
Erste Anwendung objektivierter und 
überprüfbarer Methoden, um die 
Denkmäler und die mit ihnen verbundenen 
geschichtlichen Prozesse erfassen, erklären 
und präsentieren zu können. 

Schriftliche und/oder 
mündliche 
Studienleistungen 

Hausarbeit 12 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































